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1.

Bericht tiber die Bibliothek der
Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft
fiir das Jahr 1909/1910.

Im Berichtsjahre wurden mit folgenden Instituten
und Gesellschaften neue Tauschverbindungen angekniipft:

Konigl. Gesellschaft der Aerzte in Budapest.

. Geschiftsstelle des ,,Kosmos in Stuttgart.

. Redaktion der ,,Gaea‘‘ in Kiel.

‘Royal Society of South Africa, Capetown.

Geological Survey Office of Western-Australia in

Perth (Westaustralien). |

The Perthshire Society of natural Science, Perth

(Scotland).

7. The State University of Oklahama at Norman
(Oklah. U. S. A.).

8. La Société dauphinoise d’études biologiques & Gre-

noble.

T 90 0

e

Eine Zusammenstellung aller in der Bibliothek der
Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft durch Tausch-
verkehr eingehender Zeitschriften wird nebst den tbrigen
von der Stadt- und Hochschulbibliothek Bern gehaltenen
und daher auch unsern Mitgliedern laut Vertrag zuging-
lichen Periodica die gegenwiirtig in Bearbeitung stehende
neue Auflage des Zeitschriften-Verzeichnisses der Schwei-
zerischen Bibliotheken enthalten, so dass hier von einer
Neuausgabe des im Jahre 1898 in den Verhandlungen er-
schienenen Verzeichnisses abgesehen werden kann.

Ausser den durch Tausch erworbenen Publikationen
sind der Gesellschaft von folgenden Personen und Insti-
tuten Geschenke zugegangen:
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Argentine international trade. A few figures on its deve-
lopment. Buenos Aires 1909. 8.

Gesch. des Ministeriums fiir Ackerbau der Repﬁblik
Argentinien.

Beattie, J. C. Report of a magnetic survey of South Africa.
London 1909. 4°.

Gesch. der Royal Society in London.

Bernardez, M. El Bresil. Su vida, su trabajo, su futuro.
Buenos Aires 1908. 80,

Gesch. der Herren J. Loste & Cie., Paris.
Buchanan, J.Y. On rapid variations of atmospheric tem-

perature, especially during Fohn, and the methods
of observing them. London 1894. 80.

— On a remarkable effect produced by the momentary

relief of great pressure. London 1903. 8.

— Historical remarks on some problems and methods of
oceanic research. London 1903. 80.

Choffat, Paul. La géologie portugaise et 'oeuvre de Nery
Delgado. Lisbonne 1909. 80.

Gesch. der commissdo do servigo geologico de Portugal.
Durand, Théophile et Héléne. Sylloge florae congolanae
(Phanerogamae). Bruxelles 1909. 80.
Gesch. des Ministers der Kolonien in Bruxelles.
Festschrift zum finfundzwanzigjihrigen Jubilium des
deutschen Seefischereivereins. Berlin 1910.

Gesch. d. deutsch. Seefischereivereins.

Forel, Dr. A. Ameisen aus Java und Krakatau, beobachtet
und gesammelt von Herrn Edward Jacobson. Leyden
1909. 89,

— KEtudes myrmécologiques en 1909. Fourmis de Barbarieet
de Ceylan. Nidification des Polyrhachis. Lausanne
1909. 80,
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Forel, Dr. A. Formicidae. Abdruck aus L. Schultze, zoolog.
und anthropolog. Ergebnisse einer Forschungsreise im

westlichen und zentralen Siidafrika, ausgefiihrt in den
Jahren 1903—1905. Jena. gr. 49. 1910.
Gesch. des Verfassers.
Fries, Th. M. Bref och skrifvelser af och till Carl von
Linné. Forsta Afdelningen, Del ITI. Stockholm 1909.
Gesch. der Universitdtsbibliothek Upsala.
Heer, Oswald. Denkschrift zur Hundertjahr- Feier in Matt,

31. August 1909, herausgegeben von der naturforschen-

den Gesellschaft des Kantons Glarus. Glarus 1910.
Geschenk der naturforschenden Gesellschaft Glarus.

Henriksen, G. (Christiania). Sundry geological Problems.
Christiania 1908. 80.
Vom Verfasser.

Hjort, Johan. Report on Norwegian Fishery and marine
investigations, vol. IT, part.1 u.2. Bergen 1909. 89.
Geschenk des Fiskeridirektorenskontor in Bergen.
Katalog der Schweizerischen Blinden - Le1hb1bhothek 1n
Zirich 1904. 89,

Erster Zuwachskatalog zum Katalog von 1904 der Schwei-
zerischen Blinden-Leihbibliothek in Ziirich. Ziirich
1909. 89,

Gesch. des Herrn Th. Staub, Bibliothekar in Ziirich.
Laufer, Berthold. Chinese pottery of the Han Dynasty
Leiden, Brill 1909. 89,
Gesch. des American Museum of natural history at
New York.
Macoun, John and James M. Catalogue of Canadian Birds.
Ottawa 1909. 80.
Gesch. der Geological Survey of Canada.

Rikli, Dr. M. Beitrige zur Kenntnis von Natur und Pflanzen-
welt Gronlands. Basel 1909. 89.

Gesch. des Verfassers. -
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Rikli, M. Vegetationsbilder aus Déinisch-Westgronland.
Heft 8 der siebenten Reihe der von Dr. G. Karsten und

Dr. H. Schenk herausgegebenen Vegetationsbilder. Jena
1910. 40,

— An den Kiisten von Disko in Nord-Grénland. Ziirich
1909. 80,

— Ueber die Engelwurz ( Angelica archangelica L.). Ziirich
1910. 89,

Gesch. des Verfassers.

Sauvageau, C. in Bordeaux. Le professeur David Carazzi
de 1’Université de Padoue (Italie). Les huitres de
Marennes et la diatomée bleue. Bordeaux 1908. 80.

Gesch. des Verfassers.

Schlaginhaufen, Dr. Otto (in Simpsonhafen, Deutsch Neu-

Guinea). Geographisches und Sprachliches von den

Feni-Inseln. Separat aus ‘Globus. Bd. XCV Nr. 5.
Braunschweig 1909. 409,

— Streifziige in Neu-Mecklenburg und Fahrten nach be-

nachbarten Inselgruppen. Separat aus der Zeitschr. fiir
Ethnologie. Heft 6. 1908. 89.

Gesch. des Verfassers.

Tancredi Tibalds. 1o stambecco. Le cacoe‘e la vita dei Reali
d’'Italia nelle Alpi. Torino 1904. 89.

Gesch. des Verfassers (Chatillon d’Aoste).

Tommasina, Thomas (in Genf). Sur D'action exclusive des

forces Maxwell-Bartoli dans la gravitation universelle.
Geneve 1908.

Gesch. des Verfassers.

Tuberculose bovine. Buenos Aires 1909. 80.
Gesch. des Ministeriums fiir Ackerbau der Republik

Argentinien.

Velenovsky, Jos. V8eobecna botanika. Srovnavaci morfo-
logie. Dil. III. Praze 1910.

Geschenk der Kaiser Franz-Josef-Akademie in Prag.
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Williams, Leonard Worcester. The anatomy of the common
Squid. Loligo Pealii Lesueur. Leiden [ 1909 ]. 40.

Gesch. des American Museum of natural history,
New York.

Wyss, M. Oskar, Dr. med. Die Herbstiris der Seen.

— Was konnen wir heute im Kampfe gegen den Krebs
tun? Zirich 1909. 89.

Gesch. des Verfassers.

Die Jahresrechnung ist im Kassenbericht des Quéstors
der S. N.G. nachzusehen. '

Bern, 30. Juni 1910.

Der Bibliothekar
der Schweizer. Naturforschenden Gesellschaft :

Dr. Theod. Steck.



2.

Bericht der Denkschriften-Kommission
fiir das Jahr 1909/1910.

In den ,,Neuen Denkschriften‘ ist im Berichtsjahre
folgende Abhandlung erschienen:

Becker, W., Die Violen der Schweiz. Abhandlung I
des XLV. Bandes; VIII und 82 Seiten mit 4 Tafeln (wo-
von 3 in Buchdruck und 1 in Lichtdruck).

Als zweites Heft diirfte noch im Laufe dieses Herbstes
eine von Herrn Schwerz in Neuhausen verfasste und von
der Universitit Ziirich preisgekrénte Arbeit, betitelt: ,,Ver-
such einer anthropologischen Monographie des Kantons
Schaffhausen, speziell des Klettgaus' erscheinen; des wei-
tern befindet sich im Drucke eine geologische Arbeit des
Herrn Professor Dr. Romer in Lemberg, ,,Mouvements
épeirogéniques dans le Haut Bassin du Rhone et évolution
du paysage glaciaire,’ die wohl auch noch vor Schluss
des laufenden Kalenderjahres der Oeffentlichkeit iiber-
wiesen werden kann.

An Manuskripten, um deren Drucklegung die Denk-
schriften-Kommission angegangen wurde, war kein Mangel.
Wir haben es ausserordentlich bedauert, die vorziigliche
Monographie des Herrn Dr. Rollier in Ziirich, ,,Les Facies
du Dogger ou Oolithique'’, nicht in den Denkschriften er-
scheinen lassen zu konnen, mussten aber in Anbetracht
unserer beschrinkten Mittel leider davon abstehen. Wir
freuen uns, dass diese die Stratigraphie und Paldontologie
des Jura beschlagende Publikation nunmehr durch unsere
Vermittlung als Band der Schnyder von Wartensee-Stif-
tung erscheinen wird.
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Dieselben Griinde, zum Teil wenigstens, sind es ge-
wesen, die uns gezwungen haben, von der Aufnahme
zweler weiterer Arbeiten abzusehen: einer von Herrn Pro-
fessor Dr. Hager in Disentis verfassten ,,forstbotanischen
und wirtschaftlichen Monographie des Biindner-Oberlandes
von der Oberalp bis Ilanz'* und einer von zahlreichen Tafel-
beilagen begleiteten Monographie der ,,Goldgewichte der
Ashanti* von Herrn Museumsdirektor Dr. Zeller in Bern.
Hinsichtlich der erstgenannten Arbeit darf wohl ange-
nommen werden, dass déren Erscheinen durch das ihr ent-
gegengebrachte Interesse seitens unseres verdienten Nestors,
des Herrn Oberforstinspektor Dr. Coaz, so gut wie gesichert
ist und beziiglich der Monographie des Herrn Dr. Zeller
konnte sich die Denkschriften-Kommission nicht wohl der
Ueberzeugung verschliessen, dass dieselbe ein Gebiet be-
schlage, das eigentlich wenn nicht schon jenseits der Gren-
zen, so doch hart an den Grenzen unseres Aufgabenrahmens
liege und dass es sich kaum rechtfertigen liesse, unsere
Mittel jetzt schon auf beinahe ein Jahr hinaus zur grossern
Hilfte festzulegen, um so weniger als wir auf das Friih-
jahr 1911 die bereits im letztjahrigen Kommissionsbericht
angekiindigte Wildkirchli-Monographie des Herrn Bdchler
in St. Gallen erwarten diirfen.

Angesichts dieser Verhiltnisse ist es wohl begreiflich,
dass die Denkschriften-Kommission nach sehr eingehenden
Erwigungen zu dem Beschlusse gekommen ist, den Hohen
Bundesrat um eine Erhohung seines Subsidiums an die
Denkschriften-Kommission anzugehen.

Die Denkschriften-Kommission hat im Berichtsjahre
zwei Plenarsitzungen abgehalten und bei diesen Gelegen-
heiten eine Reihe von Geschiften abgewickelt. Mit der
Druckerei Ziircher & Furrer in Ziirich wurde ein Druck-
vertrag abgeschlossen und im Zusammenhang damit auch
die Frage der Aufbewahrung der Clichés erledigt. Eine
Subkommission, bestehend aus den Herren Prof. Dr.
Lugeon-Lausanne, Prof. Werner-Ziirich und dem Bericht-
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erstatter, wurde mit der Aufgabe betraut, die Frage der
Herausgabe einer fiir kleinere Mitteilungen, die Protokolle
der Organe der Gesellschaft, wie des Zentralkomitees, des
Senates, der verschiedenen Kommissionen, event. der Sek-
tionen ete. bestimmten Zeitschrift zu priifen und beziig-
liche Antrige zu stellen. Die Subkommission hat den Be-
richterstatter mit dem Sammeln und Verarbeiten der not-
wendigen Zahlen und Daten beauftragt, und in der Sitzung
vom 19. Juni 1910 konnte der Denkschriften-Kommission
iber das Ergebnis dieser Enquete referiert werden. Die
Wiinschbarkeit einer solchen Zeitschrift wurde allseitig
unumwunden anerkannt, und wenn trotzdem die Kommission
sich noch nicht dazu verstehen konnte, an der diesjihrigen
Hauptversammlung die Schaffung eines solchen Organes
betreffende bestimmte Antrige zu stellen, so ist dies darauf
zuriickzufiihren, dass wir dadurch nicht unser Amnsuchen
nach der so sehr notwendigen ErhShung der Bundessub-
vention zu gunsten der Denkschriften gefdhrden wollen und
wir anderseits auch nicht gewissermassen dem vom néchsten
Jahre an in Genf amtenden, neuen Zentralkomitee vor-
greifen wollen.

Ausser der erwdhnten Denkschriftenabhandlung von
Herrn W. Becker hat die Kommission auch noch in den
Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Ge-
sellschaft eine Sammlung von Nekrologen und Biographien
verstorbener Mitglieder unserer Gesellschaft herausgegeben
und 'zwar von nachstehend genannten Toten :

Perceval de Loriol (1828—1908).
Francois Turrettini (1845—1908).
Aug. de Bonstetten (1835—1908).
Frangois Doge (1860—1908).
Jakob Kummer (1834—1908).
Joseph Lanz (1818—1908).

Eugen Munzinger (1830—1907).
Albert Pfeiffer (1851—1908).



Charles Nourrisson (1859—1908).
Jakob Escher (1818—1909).
Agostino Garbald (1828—1909).
Balthasar Denz (1841—1909).
Joh. Anton Casparis (1854—1909).
Johann Stierli (1841—1909). |
Ernest Naville (1816—1909).
Albin Herzog (1852—1909).
Walter Ritz (1878—1909).

Elias Haffter (1851—1909).

Carl Friedheim (1858—1909).
Alfredo Pioda (1848—1909).

Die Kommission spricht Fridulein Fanny Custer ihren
Dank aus fir die Sammlung dieser Nekrologe.

(Die Rechnung ist im Kassabericht des Quistors nach-
zusehen.) '

Ziirich, 30. Juni 1910.

Der Prasident:
Hans Schinz.
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Bericht der Eulerkommission
fiir das Jahr 1909/1910.

Um die Beschliisse der Gesellschaft vom 6. September
1909 auszufiihren, versammelte sich die Kommission am
19. Dezember in Bern; vom Zentralkomitee nahmen die
Herren Dr. Fritz Sarasin und Dr. P. Chappuis an der
Sitzung teil.

Die Kommission konstituierte sich und bestellte ihre
Organe wie folgt :

Herr Professor Rudio iibernimmt als Prisident des Re-
daktionskomitees die wissenschaftliche Leitung des ganzen
Unternehmens. Als Mitredakteure stehen ihm zur Seite
die Herren Geheimrite A. Krazer und P. Stickel, Pro-
fessoren an der technischen Hochschule in Karlsruhe.

Zum Prisidenten der Eulerkommission wird der Unter-
zeichnete gewihlt, zum Schriftfiihrer Herr Professor R.
Fueter, zam Mitglied an Stelle von Herrn Professor Geiser
Herr Professor Dr. Heinrich Ganter in Aarau.

Zur Besorgung der F'inanzen wird ein Schatzmeister
und ein Finanzausschuss von drei Mitgliedern bestellt:
zum Schatzmeister wird gewdhlt Herr Eduard His-Schlum-
berger in Firma Ehinger & Co., Basel, zum dritten Mit-
glied des Finanzausschusses neben dem Prisidenten und
dem Schatzmeister Herr Dr. P. Chappuis.

Auf Antrag von Herrn Professor Rudio wird die
Firma B. G'. Teubner in Leipzig mit dem Druck und Ver-
lag des Werkes betraut.

Die Reglemente fiir die Eulerkommission, fiir das
Redaktionskomitee und fiir den Finanzausschuss werden



— 47 —

beraten und genehmigt, desgleichen der Vertragsentwurf
fiir die Mitarbeiter.

Im Januar 1910 wurde mit dem Einzug der Beitrdge
begonnen; dank der eifrigen Téatigkeit unsres Schatz-
meisters waren die gezeichneten Betrige Ende Mirz bis
auf wenige hundert Franken eingegangen. Mit den gezeich-
neten Beitrdgen von Fr.135,400.— und den subskribierten
Exemplaren, deren Zahl heute 350 betridgt, erscheint das
grosse Werk finanziell gesichert. Dieser beispiellose Erfolg
ist dem unermiidlichen Eifer des Herrn Professors Rudio
zu verdanken, der die weitesten Kreise zur Beteiligung
angeregt hat. -

Ende Januar hat das Zentralkomitee im Namen der
‘Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft den Vertrag
mit der Firma B. G. Teubner in Leipzig abgeschlossen,
desgleichen den Vertrag mit dem Generalredaktor, Herrn
Professor Dr. Rudio. Die Kommission hat damit die Ueber-

zeugung gewonnen, dass das Werk den besten Hdnden an-
vertraut ist.

Weiter sind Verhandlungen gefiihrt worden, um die
verschiedenen Bildnisse Eulers in der Ausgabe zu reprodu-
zieren. Hiezu hat die kaiserliche Akademie der Wissen-
schaften in Petersburg zwei Stahlplatten zur Verfiigung
gestellt, die von fritheren Ausgaben Eulerscher Werke her-
rithren; wir statten fiir diese sehr wertvolle Unterstiitzung
den verbindlichsten Dank ab.

Ueber die Téatigkeit der Redaktion berichtet Herr Pro-
fessor Rudio :

Nachdem am 19. Dezember 1909 das Redaktions-
komitee aus den Herren F'. Rudio-Ziirich, als General-
redaktor, A. Krazer-Karlsruhe und P. Stickel-Karlsruhe
bestellt worden war, machte sich dieses zunichst daran;
einen Redaktionsplan fir die Euler-Ausgabe auszuarbeiten.
Nach mehreren Umarbeitungen, bei denen das Komitee
durch eine Reihe von Kollegen, insbesondere die Herren
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Enestrom und Engel, unterstiitzt worden war, liegt der
Plan jetzt deutsch und franzésisch vor.

Besondere Aufmerksamkeit widmete das Komitee so-
dann einer genauen Rewvision des Stdickelschen Entwurfes
etner Hinteilung der simitlichen Werke Eulers. Diese Ar-
beit ist jetzt ebenfalls abgeschlossen und zwar in zwei Num-
mern, die im Jahresbericht der deutschen Mathematiker-
Vereinigung erschienen sind.

Hand in Hand mit dieser Arbeit ging die Vervoll-
stindigung der Liste der Herausgeber. Auch dieses Ge-
schaft ist erledigt, und das Komitee ist in der angenehmen
Lage, fir jeden Band einen oder mehrere Herausgeber ge-
wonnen zu haben. Die Herausgeber verteilen sich auf
Deutschland, England, F'rankreich, Italien, Oesterreich, Russ-
land, Schweden und die Schweiz; ihre Gesamtzahl ist 37.

Nach Art. 27 des Redaktionsplanes ibernimmt das
Redaktionskomitee die Verteilung des gesamten Materiales
in die einzelnen Binde und iibergibt jedem Herausgeber
seinen Band fix und fertig zusammengestellt. Zu diesem
Zweck hat die Redaktion die erforderlichen Serien der Ber-
liner, Pariser und Petersburger Akademieschriften antiqua-
risch aufgekauft. Von der Erwerbung der selbstindig er-
schienenen Werke Eulers konnte sie absehen, da ihr diese,
mit vielen andern Schriften Eulers, von einem deutschen
Kollegen, der nicht genannt sein will, in hochherzigster
Weise geschenkt worden waren. Zu grossem Danke ist die
Redaktion auch der Petersburger Akademie verpflichtet,
die ihr das aus 17 umfangreichen Bédnden bestehende Fuss-
sche Exemplar der Kulerschem Schriften zur Verfiigung
gestellt hat. Das wertvolle Exemplar befindet sich mit den
andern genannten Schriften Kulers in einem besonderen
Raume der Bibliothek des eidgendssischen Polytechnikums,
wo die Verteilung in die Binde der neuen Ausgabe vor-
genommen wird. Diese nicht ganz einfache Arbeit hat be-
reits begonnen, sie wird aber noch einige Monate in An-
spruch nehmen.
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Bieten naturgeméss die Abhandlungsbinde gréssere
Schwierigkeiten, so konnte die Redaktion die Herausgabe
einiger selbstdndig erschienener Werke doch schon energisch
an die Hand nehmen. Mit neun Herausgebern hat sie be-
reits die Vertrige abgeschlossen. Diese Herausgeber sind
also im Besitze ihres Materiales und haben ihre Arbeit be-
gonnen. Drei Werke: die Algebra, herausgegeben von
H. Weber, die Mechanica, herausgegeben von P. Stdckel
und die Diopirica, herausgegeben von K. Cherbuliez, sind
soweit gediehen, dass die betreffenden Bearbeitungen in
die Druckerei gegeben werden konnten. Die ersten Kor-
rekturbogen liegen vor.

In dem Vertrage, den die Schweizerische Naturfor-
schende Gesellschaft mit der Firma B. G. Teubner in
Leipzig abgeschlossen hatte, konnten natiirlich nicht alle
- Einzelheiten, die sich auf die verschiedenen Schriftarten,
die Anordnung des Satzes und dergl. beziehen, festgelegt
werden. Die Redaktion benutzte daher speziell die ersten
Bogen der Algebra und der Mechanik, um diese Verhilt-
nisse in einer dem monumentalen Charakter der Euler-
ausgabe angemessenen Weise zu ordnen. Sie hatte sich da-
bei der entgegenkommendsten Unterstiitzung von Seiten
der Firma B. G. Teubner zu erfreuen, die nicht miide
wurde, immer wieder neue Proben vorzulegen, bis endlich
eine definitive Wahl getroffen werden konnte. Diese Ar-
beit, bei der die Redaktion auch noch von anderer Seite her
in verdankenswerter Weise unterstiitzt wurde, hat ver-
hiltnismissig viel Zeit und Miihe beansprucht. Da es sich
aber um grundsétzliche Fragen handelte, die fiir die ganze
Ausgabe von Bedeutung sind, so durfte nichts iiberstiirzt
werden. Jetzt, da diese Fragen geordnet sind, wird der
Druck auch vorwirtsschreiten kénnen, und es ist zu er-
warten, dass die drei genannten Bidnde mit Schluss des
Jahres fertig vorliegen werden.

Dic Rechnung iiber den Eulerfonds ist vom Schatz-

meister auf den 15. Juni 1910 abgeschlossen worden. Dem-
4



nach sind alle Beitrige eingegangen, bis auf zwei, die
nicht erhiltlich waren, zusammen Fr. 45.—.
An freiwilligen Beitrigen gingen ein
Fr.76,115.50 aus der Schweiz (wovon Fr. 17,121.—
Ratenzahlungen sind), |
,, 21,028.84 aus dem Ausland (wovon Fr. 4043.70
Ratenzahlungen sind),

Zus. Fr. 97,144.34.

Ferner gingen als Vorausbezahlungen auf subskribierte
Bande

Fr. 7,825.— seitens des ,,Comité Roumain‘‘ in Bu-
karest,

5 9,075.— seitens der Kaiserlichen Akademie der
W issenschaften in Wien,

Zus. Fr.13,200.— ein, die einem besondern Konto ,,Vor-

ausbezahlte Subskriptionen‘‘ gutgeschrieben sind.

Von den Geldern wurde der grosste Teil in soliden,
teilweise kurzfilligen 49/;,igen Obligationen von Kantonal-
und Hypothekenbanken angelegt.

Euler-Fonds. Bilanz per 15. Juni 1910.

Soll Haben
Fr. ‘ Fr.
Beitrige-Konto, Schweiz . . . 76,115.50
Beitrige-Konto, Ausland . . . 21,028.84
Ebinger & Co., Basel . . . . 3,233.44
Ziircher Kantonalbank, Ziirich .  5,485.65
Post-Check-Giro-Konto, V 765 . 103.35
Vorausbezahlte Subskriptionen . 13,200.—
Zinsen-Konto . . . . . . . 407.90
Unkosten-Konto . . . . . .  5,929.80
Anlagen in 49/, Obligationen . . 96,000.—

110,752.24 110,752.24
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Die Rechnung wurde am 4. Juli 1910 von den Herren
Professoren R. Fueter und O. Spiess eingesehen und richtig
befunden.

Basel, im Juli 1910.

Der Préasident:

K. Vonder Miihll.



4.

Bericht der Schlifli-Stiftungs-Kommission
fiir das Jahr 1909/1910.

Die 46. Rechnung der Schlafli-Stiftungs-Kommission
weist das Stammkapital mit Fr. 18,000.— unveréindert
auf. Die Jahresrechnung, abgeschlossen auf 30. Juni 1909,
verzeichnet die Einnahmen inklusive Saldo des Vorjahres
mit Fr. 1,834.41, die Ausgaben, darunter zwei Preise,
mit Fr. 1,300.72. Saldovortrag auf nichste Rechnung
Fr. 1,119.16. |

Auf den 1. Juni 1910 ist eine Losung der Aufgabe
»Revision der Stratigraphie und Tektonik der subalpinen
Molasse“ eingegangen. Die Arbeit steht noch in Priifung,
die Kommission hatte noch nicht Gelegenheit, dariiber Be-
schluss zu fassen und deshalb ist auch iiber eine neue Aus-
schreitbung noch nicht entschieden worden. Fiir Anregungen
betreffend neue Aufgaben sind wir stets sehr dankbar.

Auf den 1.Juni 1911 bleibt die anthropologische
Arbeit iiber ,,Die Allemannen in der Schweiz‘ ausge-
schrieben.

Wegen nicht mehr zu ertragender Geschiftsiiberlastung
musste sich der Unterzeichnete entschliessen, von sechs Kom-
missionen der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft, in
denen er Mitglied ist, deren drei zu verlassen. Seit 1886
Mitglied und seit 1889 Prisident der Schliflistiftungs-
kommission, fiel mir der Entschluss schwer, dem lieb ge-
wordenen Amte zu entsagen und um Entlassung zu bitten.
Bis zur Ersatzwahl werde ich die Geschifte besorgen. Ich
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danke fiir alle Unterstiitzung, die mir in der Fiihrung
dieses Amtes zu Teil geworden ist und wiinsche, dass
die schone Stiftung immerfort den schweizerischen Natur-
forschern schéne Anregung zu fruchtbarer Arbeit bieten
moge !

Zirich, den 31. Juli 1910.

Die auf 1. Juni 1910 eingegangene Preisarbeit iiber .
,,Revision der Stratigraphie und Tektonik der subalpinen
Molasse‘‘ hat eine Ausfithrung gezeitigt. Die eingegange‘ne
Arbeit ist vom Prisidenten der Kommission begutachtet
worden (siche Beilage), und die Kommission ist dem An-
trag auf Erteilung des Vollpreises einstimmig beigetreten.
In der Hauptversammlung der Schweizerischen Naturfor-
schenden Gesellschaft am 7. September in Basel ist sodann
~das verschlossene, Motto tragende, Kuvert ged6ffnet und als
preisgekronter Verfasser der Arbeit Herr Dr. Louis Rollier
in Zirich verkiindet worden.

Bis zur Stunde war es noch nicht moglich, eine weitere
Frage zur Ausschreibung auf 1. Juni 1912 zu fixieren. Es
ist eine Sitzung der Kommission auf Ende Oktober in Bern
in Aussicht genommen.

Ziirich, 9. September 1910.

Der Prasident:

Alb. Heim.



Beilage.

Begutachtung
der

Schliflistiftungs-Preisarbeit 1910,

Am 31. Mai ist eine Arbeit eingegangen mit dem
Motto: ,,Alles steht noch im Werden. Es ist ein Text
von 93 enggeschriebenen Folioseiten in franzosischer Sprache
und mit einer Anzahl Figuren und Tabellen.

Die Aufgabe lautete: Revision der Stratigraphie und
der Tektonik der subalpinen Molasse'*. Der Verfasser der
Preisarbeit nimmt das Wort ,,Revision“ mehr im Sinne
einer vollstindigen Revision aller bisher gedusserten An-
sichten, bisheriger Fossilienbestimmung, bisheriger strati-
graphischer Einteilungen, als dass er durch neue Beobach-
tungen im Terrain die subalpinen Molassenvorkommnisse
selbst revidieren wiirde. Auch seine Revision iiber die
Tektonik der Molasse hat den gleichen Sinn. Dabei legt
der Verfasser eine erstaunliche Kenntnis der Literatur an
den Tag. Man wird sofort gewahr, dass die Arbeit von
elnem gewiegten Forscher, nicht von einem Jiinger der
Wissenschaft stammt.

Als Einleitung (Seite 1—15) bringt der Verfasser die
vollstindige Bibliographie der Molasse von 1900 bis 1910,
d. h. seit dem Erscheinen der Rollier’schen Bibliographie
der Geologie der Schweiz, an die er sich anschliesst.

Abschnitt I (S.15—52)ist betitelt : ,,Résumé historique
de nos connaissances sur la Molasse en général” und be-
spricht. A. die ,, Tectonique” und B. die ,,Stratigraphie*



Dem Volumen nach ist dieser Abschnitt fast die Halfte des
ganzen Werkes. Die ausgezeichnete historische Entwicklung
und Kritik, die hier vorgefiihrt wird, fiihrt am Schlusse
zur Fragestellung iiber das eigentliche Thema. Der Ver-
fasser verrdt hier eine weitgehende Kenntnis der Molasse
~ weit iiber die Grenzen der Schweiz hinaus und besonders
in der Juraregion. |

Abschnitt IT (S.52—63) lautet : ,,Stratigraphie actuelle
de la Molasse” und ist kiirzer gefasst. Unter Beriicksich-
tigung der ganzen Molasse und besonders der jurassischen
Molasse kommt der Verfasser zu der Ansicht, dass das
Aquitanien noch in das Miocdn, das Stampien aber in das
Oligocdn zu setzen sei. Er begriindet seine neue Abgrenzung
der Stufen und Serien. Man bekommt, selbst wenn man
sich nicht mit allem sofort einverstanden erkliren kann, den
Eindruck, dass es sich um das gediegene Urteil eines erst-
klassigen Kenners handelt. Die zugehérigen Tabellen ent-
halten eine Masse von erwogenem Urteil und erfordern
- ein besonderes Studium.

Bis zu diesem Punkte, d.h. bis S. 63, ist die Arbeit
allgemein - fiir die gamze Molasse gehalten und die sub-
alpine nicht besonders beriicksichtigt. Der Verfasser geht
von der richtigen Erkenntnis aus, dass die Gliederung dieser
Ablagerungen in grosserer Entfernung von den Strémen,
die das Material gebracht haben, deutlicher und klarer sein
muss, als zu nahe im Delta drin, und er sucht nun von
den besser gegliederten Regionen in die subalpine Molasse
einzudringen. So sind nun die Abschnitte III und IV, um-
fassend Seite 64—93, der subalpinen Molasse und damit
erst dem eigentlichen Thema gewidmet. |

Abschnitt III: ,Révision de la Stratigraphie de la
Molasse subalpine® (S. 64—76) fixiert zuerst drei Fragen
und beantwortet sie: 1. Betreffend das Alter der obersten
- Nagelfluhschichten der subalpinen Molasse: es ist samt
dem roten eingeschlossenen Mergel Ober-Miocin ; diese
roten Mergel sind nicht die aquitanischen. 2. Welches sind
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die in der subalpinen Nagelfluh reprisentierten Stufen:
Ober-Burdigalien, Helvetien, Vindobonien und Oehningien.
Die Schichten von Horw etc. bilden Unter-Burdigalien und
sind #lter als die Nagelfluhen. 3. Wo sind die tiefsten
dltesten Schichten der subalpinen Nagelfluh und welches
ist ihr Alter ? Das sind die Massen von roten Mergeln
ohne Nagelfluh in den antiklinalen Kernen, und ihr Alter
ist Aquitan (Ober-Oligocdn).

Abschnitt IV : |, Révision de la Tectonique de la Molasse
subalpine”, S. 77—938. Zuerst diskutiert und revidiert der
Verfasser an Hand alles dessen, was die bisherigen Haupt-
forscher der Molasse, B. Studer, F.J. Kaufmann, Gutz-
willer und Gilliéron uns dargeboten haben. Nachdem er
dann anerkannt und festgestellt hat, dass eine Ueber-
schiebung der Kalkalpen an ihrem Nordrande iber die
Molasse stattgefunden hat, und nachdem er auch Arnold
Heim darin zustimmt, dass die Molasseoberfliche schon
vor dieser Ueberschiebung stark erodiert war, sucht er
die Frage zu entscheiden, wie weit stéidlich denn iiberhaupt
die Molasse gereicht habe und wie weit wir uns ihre Reste
unter den iiberschobenen Kalkalpen zu denken haben. In
Reit im Winkel, Héring und an den Voirons findet er
Stampien transgressiv auf den Alpenkalken und hilt dafiir,
dass dies nahezu der siidlichste Molasserand sei. Er spricht
sich, gewiss mit vollem Rechte, dahin aus, dass die Molasse
niemals die nordlichsten Zentralmassive iiberdeckt, sondern
allerhochstens in die Ndhe ihres nordlichen Randes gereicht
habe. Die wirkliche Basis der Molasse sei in der Schweiz
nirgends aufgeschlossen, Verfasser nimmt aber an, dass
dies Flysch sei, wie er in Val d’'Illiez und Voirons unter
dem dort angenommenen Oligocdn liege. Auch die marine
Molasse reicht bedeutend siidlicher als die erste Antiklinale,
und ein grosser Teil der subalpinen Molasse ist Obermiocén.

Wenn wir zur Kritik der vorliegenden Arbeit iiber-
gehen, so ist zunichst zu sagen, dass es sich offenbar um
einen Kenner der Molasse handelt, der seine weitgehenden
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Kenntnisse nun der gestellten Aufgabe anpasst, aber im
Gebiete der gestellten Aufgabe selbst viel weniger ein-
gehend gearbeitet hat. Den Ausdruck ,,Révision” fasst cr
mehr 1m Sinne historischer Revision und Kritik auf, wih-
rend die Steller der Aufgabe weit mehr an Revisions-
beobachtungen in der Natur gedacht hatten. Im besonderen
ist auf folgende Mingel hinzuweisen : Die in Abschnitt IT1
gestellten und beantworteten Fragen sind gut und recht,
aber das ist noch lange nicht alles. Man hitte noch mehrere
weiltere gerade so wichtige gleichwertige Fragen sich stellen
kénnen. Allerdings sind die drei von durchschlagender
Bedeutung. Zum Verstindnis des Abschnittes IV gehorten
ganze Profilserien, der Autor gibt uns ein einziges gezeich-
netes Profil. Ueberhaupt ist die zeichnerische Darstellung
dirftig ausgefallen. Der Verfasser konstatiert aus den
geologischen Karten, dass manchmal eine Antiklinale ab-
bricht und verschoben fortsetzt und er frigt sich, ob da
eine Transversalverschiebung vorliegen diirfte. Da eben
hétte seine beobachtende ,,Révision“ eingreifen sollen, und
dann wire er nach meiner Ueberzeugung bald zu dem
Resultate gekommen, dass nur die geometrische Antiklinale
infolge etwelcher Schwankung um die aufrechte Stellung
des Gewdlbes sich verstellt, die stratigraphische Antiklinale
dagegen ungebrochen verliuft. Ueber die sichtbaren Ge-
wolbebiegungen und Muldenbiegungen in der subalpinen
Molasse ist nichts gesagt, die auffallende Seltenheit sicht-
barer Antiklinalbiegungen ist nicht hervorgehoben und nicht
erklart, obschon gerade letztes Jahr der Rickentunnel so
gute Gelegenheit geboten hat, dariiber Beobachtungen an-
zustellen. Wenn fir die Frage der Unterlage der Molasse
die Aufschliisse in Val d’Illiez, wie sich aus der Literatur
ergibt, so wichtig und doch nicht geniigend aufgeklirt
sind, so hitte der Verfasser dorthin seine Revisionsbe-
obachtung tragen sollen und nicht mit Schliissen auf dem
Unsicheren aufbauen sollen. Er wiire dann vielleicht mit
mir zur Ueberzeugung gekommen, dass es sich in den roten
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Mergeln von Val d’Illiez gar micht um Molasse, sondern rot-
mergelige Flyschfacies handelt.

Es fehlen, wie schon erwihnt, Profilserien durch die
subalpine Molasse, und es fehlt auch eine revidierte geo-
logische Karte der subalpinen Molasse.

Die vorliegende Arbeit 1st im ganzen als vorziiglich
und wissenschaftlich sehr wertvoll zu bezeichnen. Indem
sie eine stratigraphische Revision der ganzen Molasse und
besonders ihrer jurassischen Regionen enthilt, geht sie
weiter als das gestellte Thema und bleibt zur Beantwortung
der gestellten Frage grundlegend. Die subalpine Molasse
1st von dieser breiten Grundlage aus richtig in Angriff
genommen, aber eine vollstindige stratigraphische und tek-
tonische Revision der subalpinen Molasse ist damit erst in
einigen Hauptpunkten angedeutet, aber durchaus noch nicht
durchgefithrt. Der Verfasser hat die Hauptarbeit nicht
durchgefithrt, wohl aber von weiter Erfahrung aus die
wissenschaftlich gute Grundlage dafiir und einen ersten
Anfang zur Durchfiihrung gegeben. In manchen Teilen hat
er mehr geleistet, als erwartet werden konnte, in andern ist
er weniger welt gegangen. Was vorliegt, ist eine wissen-
schaftlich sehr wertvolle Arbeit, die niitzlich ist und die
ein reiches Beobachtungsmaterial und eine reiche Forscher-
erfahrung bekundet.

Ich beantrage der Arbeit ,,Alles ist noch im Werden*
den einfachen Vollpreis von Fr. 500.— zuzuwenden.

Juli 1910.
Dr. Alb. Heim, Prof.



5.

Bericht der Geologischen Kommission
fiir das Jahr 1909/1910.

I. Geschiiftsgang.

Die beiden Sitzungen des Berichtsjahres fanden am
27. November 1909 und am 7. Februar 1910 in Bern statt.
Es wurden zusammen 45 Protokollnummern behandelt; da-
zu kamen noch 35 Geschifte, die in der Zwischenzeit pri-
sidialiter vorldufig oder definitiv entschieden wurden.

Das Hauptereignis des Jahres ist die Bewilligung
eines vermehrten Kredites (Fr.40,000.—) fiir 1910 durch
die hohen Bundesbehdrden. In ausfiihrlich motiviertem
Gesuche war der Kredit erbeten worden ; das Zentralkomitee
unterstiitzte unser Gesuch 1i1n wirksamer Weise, so dass
Bundesrat und Bundesversammlung das Gesuch genehmig-
ten. Allen diesen Behorden sei hiemit auch an dieser Stelle
dafiir gedankt. "

Die Notwendigkeit, einen vermehrten Kredit zu ver-
langen, hatte sich besonders aus zwei Umstéinden ergeben :
1. waren die bisherigen Kredite nicht geniigend, um fiir
‘die Revision der vergriffenen Blitter der Karte in

1:100,000 zu sorgen;

2. musste man suchen, die Mitarbeiter etwas besser zu
entschiadigen.

Bevor die Organisation fiir die Revision der vergrif-
fenen Blatter getroffen wurde, erorterte die Kommission
in sorgfiltiger Weise noch einmal die Frage, in welchen
Massstiben die geologischen Karten der Schweiz publiziert
werden sollen. Sie kam zu folgenden Beschliissen, welche
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zugleich einen allgemeinen Arbeitsplan fiir die Zukunft
darstellen.

a) Die Spezialkarten in 1 :50,000 oder 1 :25,000
oder noch grosseren Massstiben tiber geologisch interessante
oder komplizierte Gtebiete sind in bisheriger Weise mog-
lichst zu pflegen. Dagegen kann nicht ernstlich daran ge-
dacht werden, etwa in regelmissiger Reihenfolge die simt-

lichen Bldtter des Siegfriedatlas in dessen Massstiben zu
publizieren.

b) Die geologische Hauptkarte der Schweiz wird die-
Jenige in 1 :100,000 bleiben. Die vergriffenen Blitter
sind daher moglichst rasch neu herauszugeben und zwar
auf Grundlage von Aufnahmen in 1 : 25,000, bezichungs-
weise 1 : 50,000.

¢) Dice bisherige Uebersichiskarte in 1 : 500,000, die
vollstindig vergriffen ist, aber sehr viel verlangt wird,
wird neu aufgelegt. Die Arbeiten sind bereits so weit ge-
fordert, dass die zweite Auflage 1911 gedruckt sein wird.

d) Dann wird man daran gehen, auch die schon lingst
geplante vierblittrige geologische Karte in 1 : 250,000 her-

auszugeben.

Fiur die dringendste Arbeit, Revision der vergriffenen
Blitter in 1 :100,000, besteht folgende Situation: Von
den 25 Blidttern (ohmne Titel, Legende etc. eigentlich nur
22) sind 8 Blitter vollstiindig vergriffen, 3 weitere nur
in ein paar Exemplaren noch vorhanden.

Es war vollstindig ausgeschlossen, die Revision dieser
Bldatter mit den bisherigen Krediten durchzufiihren, wenn
man nicht alle iibrigen angefangenen Untersuchungen cin-
fach sistieren wollte. Mit Hilfe des neuen Kredites dagegen
wurde folgende Anordnung méoglich :

a) Von den vergriffenen Blidttern werden zuerst die
nachstehenden in Angriff genommen :

Blatt VIII, IX, dann XIII, XIV und daneben XVII
und XXIT. ‘
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b) Fir Blatt VIII (spiter fiir IX) soll Herr Dr.
Arthur Erni-Ziirich alle vorhandenen gedruckten oder hand-
schriftlichen neuen Detailaufnahmen sammeln und auf
einem Ixemplar mit neuer Farbenskala zusammentragen.
Sodann sollen Herr Erni und die Herren Dr. Ed. Blosch
Ziirich und Dr. J. Hug-Ziirich die noch vorhandenen Liicken
auf Blatt VIII durch eigene erginzende Aufnahmen
schliessen. Auf diese Art wird es moglich sein, in zwel
Jahren die Revision von Blatt VIII abzuschliessen. Nach-
her wird in gleicher Weise Blatt IX an die Reihe kommen.

¢) Fir Blatt XIII ist Herr Dr. Arbenz-Ziirich be-
~ auftragt, die Zusammenstellung der vorhandenen neuen
Detailaufnahmen zu machen und ebenso die Liicken all-
milig durch eigene Aufnahmen zu schliessen. |

d) Blatt XXII ist Herrn Dr. Em. Argand-Lausanne
in gleichem Sinne zur Bearbeitung tibertragen. Ausserdem
sind auf die Revision beziigliche Arbeiten in den Blittern
IX, XIII, XVII iibertragen an die Herren Argand,
Schardt, Niethammer, Oberholzer, Arnold Heim etc.

Mit Bezug auf die Enischidigung der Mitarbeiter
bestand bis jetzt folgender Brauch:

Sie erhielten ausser den direkten Awuslagen fiir die
Fahrt ein Taggeld von Fr. 15.— fiir die Aufnahmen im
Feld, fir die Ausarbeitung ihrer Resultate aber gar nichts.
Es liegt auf der Hand, dass dies nicht gerecht war, in-
dem, selbst abgesehen von der Niederschrift des Textes,
die Arbeit des Literaturstudiums, des Bestimmens von Pe-
trefakten, der Untersuchung von Diinnschliffen etc. sich
immer ausgedehnter gestaltet hat. Der vermehrte Kredit
wird es ermdglichen, den Mitarbeitern nach Massgabe des
Textes und der Zeichnung der Originale von Karten, Pro-
filen etc. nun ein bescheidenes Honorar auszusetzen. Den-
noch werden die Mitarbeiter immer noch eine grosse Fiille
von unbezahlter Arbeit fiir die Erforschung unseres vater-
lindischen Bodens und fiir die Wissenschaft leisten, und
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hiefiir ihren Lohn nur in der innern Befriedigung iiber
ihre Leistung finden konnen.

Die im Vorjahre moglich gewordene Versicherung un-
serer Geologen gegen Unfall ist zuerst von 9 Mitarbeitern
beniitzt worden; jetzt sind es 12, die daran teilnehmen.
Ein Unfall ist bis jetzt nicht vorgekommen.

II. Stand der Publikationen.

A. Zum Versandt bereit sind :
1. Lieferung XXIV, neue Folge: Im Vorjahre hatte

die Kommission beschlossen, in zwangloser Folge die klei-
neren Arbeiten ihrer Mitarbeiter als ,,Mitteilungen® in
Oktav herauszugeben. Auf Wunsch des Zentralvorstandes
wurde der besondere Titel ,,Mitteilungen‘ fallen gelassen.
Die drei bis jetzt gedruckten kleineren Arbeiten: 1) P.
Arbenz, Bohnerz in den Schweizeralpen, 2) Em. Argand,
Sur la racine de la nappe rhétique, 3) Arnold Heim, Strati-
graphie der Kreide am Kistenpass — werden zusammen
als Lieferung XXIV der ,,Neuen Folge* in unverdndertem
Format in Quart herausgegeben. Die Versendung erfolgt
nichstens. |

2. Miihlberg, Karte des Hallwilersee’s, 1 : 25,000. Die
Karte, die die 4 Siegfriedbldtter 167, 169, 170, 172 um-
fasst, ist fertig. Das zugehoérige Blatt Profile, sowie das
Heft ,,Erldauterungen‘’ sind im Druck.

B. Im Druck.

1. J. Oberholzer und Alb. Heim, Karte der Glarner-
alpen, 1 :50,000. Die Karte hat in den Korrekturen be-
sondere Schwierigkeiten geboten, der Auflagendruck kann
aber demnichst beginnen; ein Textband dazu wird folgen.

2. Buxtorf, Karte des Biirgenstocks, 1 :25,000. Die
Karte ist im Druck. Ein Heft ,,Erliuterungen‘ in Vorbe-
reitung.
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3. Karte der Schweiz in 1 :500,000. Fiir die zweite
Auflage dieser Karte sind die revidierten neuen Farb-
grenzen gestochen; wir erwarten also bald die Probedrucke
der Farben.

4. Lieferung XXIII: Grubenmann und Tarnuzzer,
Unterengadin, 1 : 50,000. Der Text ist fertig gedruckt;
die Karte mit Profiltafeln ist in Ausfiihrung begriffen;
Probedrucke sind bald zu erwarten.

5. Arbenz, Gebirge zwischen Engelberg und Meiringen,
1:50,000. Die Karte dieses Gebietes steht im Stich der
Farbgrenzen. Das Manuskript fiir den Text soll 1910 noch
fertig werden.

6. Lugeon, Hautes Alpes a facies helvétique,1:50,000.
Die Karte umfasst das Gebiet Sanetsch-Gemmi. Der Farb-
grenzenstich ist bereits hergestellt, die Farbendruckproben
in baldiger Aussicht, der Text dazu ist zum grossten Teil
schon redigiert. |

7. Lieferung XX, neue Folge; Arnold Heim, Mono-
graphie der Churfirsten. Dieser Text zu der 1907 erschie-
nenen Karte des Walensee’s ist im Druck.

8. Livraison XXV, nouv. série: L. Rollier, I1Ime sup-
plément a la description géolog. du Jura ete. Dieser
Textband, der einerseits zur zweiten Auflage von Blatt
VII (1904), anderseits zu der Rollier’schen Karte des
Weissensteins in Lieferung X XTI, neue Folge, gehort steht
ebenfalls im Druck.

9. Lieferung XXVIII, neue Folge: P. Beck, Gebirge
nordlich von Interlaken. Diese Arbeit ist der Kommission
unentgeltlich zur Publikation angeboten und von ihr an-
- genommen worden. Die Karte in 1 : 50, OOO ist im Druck;
der Text wird folgen.

C. In Vorbereitung.

1. Die Rewisionsarbeiten fiir vergriffene Blatter und
deren Verteilung sind oben erwihnt.
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2. Grossherzogl. Badische Geologische Landesanstalt.
Gemiss Vertrag werden die Aufnahmen im Grenzgebiet
zwischen Baden und der Schweiz (Gegend von Schaff-
hausen) durch die Badische Geologische Landesanstalt aus-
gefithrt, die Kosten von ihr und uns gemeinsam getragen.
Herr Bergrat Dr. Ferd. Schalch hat das Blatt Stiithlingen
vollendet, so dass es moch 1910 gedruckt werden kann;
das Blatt Wiechs wird 1910 fast fertig aufgenommen.

3. Karte des Vierwaldstitterseegebietes, 1 :50,000.
Die Aufnahmen der Herren Buxtorf, Niethammer, Baum-
berger fiir diese Karte werden erst im Sommer 1911 zum
Abschlusse gelangen kénnen, so dass die Karte 1911/12 in
Druck gehen kann. Als Nebenprodukt dieser Aufnahmen
werden iiber die besonders komplizierten Gebiete noch die
dre1 Karten des Herrn Dr. A. Buxtorf in 1 :25,000 er-
scheinen: Pilatus, Biirgenstock (gedruckt, siehe oben),
Rigihochfluh.

4. Fr. Miihlberg, Grenzzone von Tafel- und Kettenjura.
Die abschliessenden Aufnahmen werden nach Westen fort-
gesetzt. Fir 1910 erwarten wir noch das fertige Original

fiir die Karte von Olten und Umgebung (Blatt 146—149).

5. H. Schardt, Dent du Midi. Herr Professor Dr. H.
Schardt-Veytaux wird seine Aufnahmen der Dent du Midi
1910 wahrscheinlich vollenden kénnen.

6. Arnold Heim, Alviergruppe. Herr Dr. Arn. Heim-
Ziirich setzt seine Untersuchungen von den Churfirsten aus
nach Osten fort.

7. Em. Argand, Dent-Blanche. Ausser den Revisions-
arbeiten auf Blatt XVII und XXII wird Herr Dr. Em.
Argand wenn moglich 1910 noch den Text zu seiner Karte
der Dent-Blanche fertig stellen.

8. Terrainbewegungen in der Schweiz. In unsercm
Auftrag hat Frau Dr. Gogarten-Zollikon die Sammlung
von Berichten iiber Terrainbew egungen (jetzige und frithere)
wieder aufgenommen.
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9. Geologische Bibliographie. Herr Dr. Gogarten-
Zollikon ist beauftragt, die Fortsetzung der geologischen
Bibliographie (Lieferung XXX) fir die Jahre 1901 bis

1911 auszufiihren.

Diese Uebersicht der wichtigsten Arbeiten zeigt auch
jetzt wieder das rege Leben, das bei der geologischen Unter-
suchung unseres Landes herrscht. Wir freuen uns, dass
der vermehrte Kredit es gestattet, nun diese Tétigkeit in
vermehrtem Masse zu unterstiitzen. Dagegen miissen wir
auch heute noch so sorgfédltig mit den Maitteln rechnen,
dass wir uns zweimal gendtigt sahen, fertige Arbeiten, die
uns unentgeltlich zur Publikation angeboten worden sind,
aus finanziellen Griinden abzulehnen.

Ein Rechnungsauszug findet sich 1m Kassaberichte
des Quistors der Schweizer. Naturforschenden Gesellschaft.

Schweizerische Kohlenkommission.

‘Diese Subkommission der geologischen Kommission
hat noch folgende Arbeiten abzuschliessen :

1. L. Wehrli, die Kohlen der Alpen.

2. Fr. Miibhlberg, die Kohlen des Jura.

3. Fr. Miihlberg, die Kohlen des Diluviums.

Ziirich, den 30. Juni 1910.

Der Priasident:

Dr. Alb. Heim, Prof.

Der Sekretar:
Dr. Aug. Aeppls.
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Bericht der Geotechnischen Kommission
fir das Jahr 1909/1910.

Monographische Bearbeitung der natiirlichen Bausteine
der Schweiz. Die geologischen Aufnahmen iiber die Stein-
briiche wurden im Jahre 1909 bis auf das obere Simmen-
tal und die Saanegegend zu Ende gefiihrt; letztere werden
im Sommer 1910 von Herrn Dr. K. Gerber in Bern noch
untersucht und bearbeitet werden. Mit Anfang 1910 wurde
die petrographische Voruntersuchung der Gesteinsproben im
mineralogischen Institut des eidgendssischen Polytechni-
kums begonnen; ihre technologische Untersuchung in der
eidgendssischen Materialpriifungsanstalt nimmt daneben
ihren Fortgang.

In diesem Jahre konnten auch einige Erzvorkommen
von Bleiglanz und Kupferkies im Kanton Tessin untersucht
und fir die Herstellung der Rohmaterialkarte weitere Ma-
terialien gesammelt werden.

Von Herrn Professor Dr. C. Schmidt in Basel sind
Vorbereitungen zur Publikation einer Monographie der
schweizerischen Salzlagerstitten getroffen worden.

Ziirich, 30. Juni 1910.

Der Prasident:

Prof. Dr. U. Grubenmann.

Der Sekretar:

Dr. E. Letsch.
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Rapport de la Commission Géddésique
sur l'exercice 1909—1910.

Les travaux de la Commission géodésique suisse en
1909—1910 se rattachent directement a ceux des années
précédentes.

Les mesures de pendule ont été, de nouveau cette
année, faites a Bale, non seulement au commencement et
a la fin de la campagne, mais aussi au milieu de celle-ci,
afin d’obtenir une indication plus précise sur la constance
des pendules.

La pesanteur a été déterminée dans une série de sta-
tions situées en grande majorité dans la montagne; ce
sont, dans 1’Oberland bernois: '

Spiez, Interlaken, Grindelwald, Lauterbrunnen, Bol-
tigen, Erlenbach, Grimmialp, Adelboden, Brienz, Meiringen
et Gadmen; puis sur le Briinig: Lungern, Sarnen et enfin
Lucerne, et, sur le plateau suisse: Wichtrach et Olten.

La publication des mesures faites dans l’ensemble des
stations du Valais, a partir de 1899, est maintenant ter-
minée, et le volume XII des publications de la Commission,
intitulé :

,»ochwerebestimmungen in den Jahren 1900—1907*
»Das Nivellementspolygon am Simplon

fort de 421 pages avec 13 planches, a été distribué au
printemps 1910.

Les travaux pour la détermination de différences de
longitude en sont toujours au méme point. La maladie
d’un ingénieur et un congé prolongé accordé a un autre ont
empéché de prévoir la reprise des travaux pour l’année
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actuelle. Ces travaux se retrouveront au programme des
années prochaines.

La Commission a tenu sa séance ordinaire le 2 mai
1910. — Elle y a arrété le programme des mesures de la
pesanteur, dans un grand nombre de stations de la Suisse
centrale. Elle y a entendu le rapport sur les travaux et
les calculs exécutés au cours de l'exercice 1909—1910.
Elle a aussi entendu le rapport des délégués a la conférence
générale de 1’ Association géodésique internationale a Londres
et a Cambridge en Septembre 1909.

Mzr. le Colonel Held, directeur du service topographique
fédéral, qui, comme nous l'avons dit dans notre rapport
précédent, avait été prié par nous de faire partie de notre
commission est devenu, par résolution de la Société Hel-
vétique de 1909, membre définitif de la Commission. Il
a siégé pour la premieére fois officiellement avec nous dans
notre séance du 2 Mai 1910. Il remplit les fonctions de
caissier.

Lausanne, le 25 Juin 1910.

Le président:

J. J. Lochmann.
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Bericht der Erdbebenkommission
fiir das Jahr 1909/1910.

Vorausgehend gereicht es uns zur grossen Freude, der
von den beiden schweizerischen Delegierten Prof. Dr. Forel
und Prof. Dr. Riggenbach so ehrenvoll durchgefiihrten
»,3éme conférence de la commission permanente de 1’Asso-
clation int. de Sismologie in Zermatt, 30. August bis
2. September 1909, dankbarst zu gedenken: Von den
iibrigen Mitgliedern der Erdbebenkommission nahmen kiir-
zere oder lingere Zeit Anteil die Herren Biihrer, A potheker
in Clarens, Prof. Dr. de Girard in Fribourg und Herr Prof.
Dr. A. Heim, welch’ letzterer die Versammlung mit einem
Vortrag erfreute. Den Bund vertrat unser Zentralprisident.
Bereits sind die Procés-verbaux dieser Konferenz erschienen,
Budapest 1910, 49, 203 Seiten und 1 Uebersichtskarte zur
Darstellung der geographischen Verbreitung der Epicentren
in 1:36 Mill. durch die k. Hauptstation fiir Erdbeben-
forschung in Strassburg.

Die von dem Sekretir, Herrn Dr. De Quervain, bear-
beiteten Beben pro 1908 sind in den ,,Annalen der eidg.
met. Zentralanstalt 1908“ erschienen, mit Beilage einer
Tafel. Beigegeben ist auf 8 Quartseiten eine eingehende
Untersuchung der ,,Fernwirkungen der Dynamitexplosion
an der Jungfraubahn am 15. November 1908°.

Im Jahre 1909 erfolgten an 17 verschiedenen Tagen
leichtere Bodenbewegungen innerhalb der Kantone Grau-
biinden, Tessin, Wallis, am oberen Genfersee, Sarnen und
Basel, vielleicht eine Reihe von einer einzelnen Person in
Neuchétel wahrgenommen, zweifelhaft in Vissoye und Ge-
biet der Diablerets.
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Dic Haupttitigkeit erforderte die Krdbebenstation, fir
welche Herr Prof. Dr. Wolfer in verdankenswerter Weise
am b.September 1909 die geographischen Coordinaten fest-
legte (470 22’ 7.2 n. und 34 m 19.3 s E. Gr.), um darnach
die Hauptsache des Gebdudes (NE—SW) zu bestimmen.
Nachdem die Erdbebenwarte in Miinchen besucht und Pléne
und Betriebsergebnisse derjenigen in Bochum erschienen,
entschloss sich der Awusschuss fir den freien Oberbau.
Beratungen mit der eidg. Bauinspektion, welche sich fort-
wihrend in liebenswiirdiger Weise zu unserer Verfiigung
gestellt, fihrten zu definitiven Plénen, nach deren Ge-
nehmigung in Bern am 20. Mai 1910 mit dem Bau, vorerst
der Herstellung des Bauplatzes, begonnen wurde.

In vier speziellen Sitzungen des Ausschusses, zuletzt
unter freundlicher Mitwirkung der Herren Prof. Dr. Forel
und Zentralprasident Dr. F. Sarasin, wurden Gebdude und
Instrumente wie folgt bestimmt (Erstes Projekt 1907 mit
Planen von Lasius, Baustelle beim eidg. Physikgebdude
Fluntern-Ziirich; zweites 1910 beim Forsthaus Degenried
auf dem Ziirichberg nach Vorlagen der eidg. Bauinspek-
tion) :

1. 1907 II. 1910
m? m2
Grundflache 9.8m X 5.8m =56.84 | 12.8 m X 5.9m = 75.52
d. h. 1/s des zur Verfiigung
stehenden Terrains
Instrumentenraum 4.5>5=22.5 56 = 30
Schutzraum mit
Kontakt-Uhr, Te-
lephon — e H>X 2 = 10
Arbeitsraum 2.7X2.65 = 7.155 | 3X26 = 1.8
Vorraum 1.7X3 = 51 | 33 1.88 = 5.64
Bodenfliche der Riume  34.755 | 53.44

Zimmerhohe 3.25 m.

Der Instrumentenraum ist unter dem Boden (nicht
Hingeboden!) auf 0.7 m Tiefe unterkellert. Vorlaufig
werden auf der Molasse zwei Betonpfeiler erstellt. Der eine
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fiir den Seismographen, System Dr. Mainka in Strassburg,
mit Basis 180x110 ¢cm und zwei Horizontalkomponenten
mit getrennten stationiren Massen, der andere fiir den Ver-
tikalseismographen, System Prof. Wiechert in Gottingen,
mit Grundfliche von 160x90 cm. Sie sind so gestellt, dass
ausreichend Raum ausgespart ist fiir eventuelle Erstellung
eines dritten, grosseren Pfeilers.

Das erstere System wurde nach vorausgegangener In-
spektion des Apparates und Besprechung mit dem Erfinder
und Mechaniker in Strassburg durch unsern Sekretir
namentlich auch deshalb gewihlt, weil die tdgliche Be-
dienung durch einen stddtischen Forstbeamten in Degenried
leichter sein soll als beim Apparat Wiechert. Das Trieb-
werk soll per Minute eine Verschiebung der Registrier-
trommel um 30 mm gestatten.

Die konstruktiven Details des Gebdudes miissen auf
einen spéteren Generalbericht verspart werden. Es soll vor-
laufig geniigen, dass die Pline und Einrichtungen dem
Senat der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft
und dem eidg. Departement des Innern vorgelegt worden
sind und wir die Versicherung abgeben kénnen, dass sich
der Ausschuss bemiiht hat, die an andern Orten gemachten
Erfahrungen und Verbesserungen zu Rate zu ziehen.

Der Kostenvoranschlag fiir das Gebdude lautet auf
Fr. 18,000, fir Projekt Lasius Fr. 14,000. Wie verschieden
die Arbeitslohne und Materialpreise sind, ergibt sich daraus,
dass unserer Warte durchaus sahnliche Bauten in Miinchen
fir ca. Fr. 10,400, in Bochum fiir Fr. 10,000 erstellt

worden sind.

Die beiden bereits bestellten Instrumente kommen samt
Verpackung, Schutzkasten und dazu nétiger Kontaktuhr auf
rund Fr. 5,000 ohne Fracht und Montierung. Die Preise
sind innerhalb weniger Jahre um 16 0/, gestiegen.

Noch ist das einfache Mobiliar zu beschaffen. Wie
hoch sich hier die nicht sehr bedeutenden Kosten belaufen
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werden, kann en détail erst nach der Fertigstellung der
Erdbebenwarte ermittelt werden.

Die schweizerische Erdbebenkommission erfreute sich
im verflossenen Jahre neuer Gaben, nidmlich Fr. 50 von
Herrn E. H. in Ziirich und Fr. 200 von Herrn Z. in
Ziirich. Samt den Zinsen beziffert sich nach Ausweis der
Kantonalbank Ziirich unser eigenes Vermogen auf 1. Juli
1910 auf Fr.11,225.45. Dazu kommt der Bundesbeitrag
von Fr. 12,000, in Summa auf 1. Juli zur Verfiigung
Fr. 23,225.45.

Wir hoffen, dass die Warte anfangs des nichsten
Jahres durch Beamte der eidgendssischen meteorologischen
Zentralanstalt in Funktion treten kann.

Die Betriebskosten werden naturgemiss grosser sein,
als wir fiir Projekt I 1907 mit Fr. 500—600 in Aussicht
genommen hatten. Es kommen dazu Besoldung des Forst-
beamten Fr.200—300, Telephongebiihren, Auslagen fiir
Heizung, Beleuchtung, Papier fiir zwei Apparate, Un-
vorhergesehenes, jedenfalls in Summa Fr. 1000. Auch da
sind, wie an andern Orten, erst Erfahrungen zu sammeln.

Daneben darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass
die KErdbebenkommission als solche in Zukunft ihre Be-
obachtungen wie bisher jihrlich und nun etwas erweitert
zu publizieren hat.

Fir den Betrieb muss der meteorologischen Zentral-
anstalt ein entsprechender Kredit vom Bund verschafft
werden, mit anderen Worten eine addquate Erhchung ihrer
eigenen jahrlichen Mittel. In dieser Angelegenheit hat be-
reits eine orientierende Vorbesprechung mit dem Sekretir
des eidgendssischen Departements des Innern durch den
Unterzeichneten stattgefunden.

Unsere Rechnung (s. den Kassabericht des Quastors)
schliesst mit einem relativ ansehnlichen Saldo, weil ver-
schiedene Ursachen die vorausgesetzte Verwertung des.Jahres-
beitrags hinderten. Wir miissen aber trotzdem mit Riick-
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sicht auf so vieles Unvorhergesehene um einen Beitrag von
Fr. 500 pro 1910/11 einkommen. |

So sehr der Referent es bedauert, dass es ihm auch
dieses Jahr nicht méglich sein wird, anwesende Mitglieder
der Erdbebenkommission gelegentlich der Jahresversamm-
lung der Naturforschenden Gesellschaft zu versammeln, so
darf er doch erfahrungsgemiss konstatieren, dass es bei so
zeitlich kurz bemessenen Zusammenkiinften ganz und gar
unmoglich wire, so wichtige und allseits zu erérternde
Fragen, wie sie der Bau der Erdbebenwarte erfordert, zu
besprechen. |

Ziirich, 30. Jun1 1910.

Der Prasident:

Prof. Dr. J. Friih.
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Bericht der Hydrologischen Kommission
fiir das Jahr 1909/1910.

Im letzten Jahresbericht wurde betont, dass besonders
zwel von der hydrologischen Kommission unternommene
Arbeiten erfreuliche Fortschritte gemacht hitten. Beide
Unternehmungen, das Studium des Planktons in den Hoch-
seen von Arosa und die Schlammuntersuchung im Brienzer-
see, wurden im laufenden Jahr zu einem vorliufigen Ende
gefithrt. Von Arosa liegt nun eine vollstindige Fangserie
vor; zu ihrer Bearbeitung hat sich ein kompetenter Ge-
lehrter gefunden. Den Resultaten darf mit zuversichtlichem
Interesse entgegengesehen werden.

Mit der chemischen Untersuchung des Tiefseeschlamms
aus dem Brienzersee befasste sich die schweizerische agri-
kulturchemische Anstalt in Bern. Die Ergebnisse der seit
Oktober 1909 abgeschlossenen Analysen harren der Ver-
offentlichung.

Auch am Vierwaldstdttersee haben die Arbeiten nicht
geruht. Vor Beckenried wurden im Jahreslauf regelmissige
Planktonfinge zu zoologischen und botanischen Zwecken
ausgefiihrt. Herr Dr. Schuler in Meggen stellte der See-
untersuchung in sehr verdankenswerter Weise einen kleinen
Dampfer zur Verfiigung, so dass in gewissen Intervallen
regelmissic Fahrten an einem Tag in alle Seebecken unter-
nommen werden konnen. Die erste dieser Exkursionen fand
am 29. Mai 1910 statt.

Physikalische und biologische Studien am Sempacher-
und Baldeggersee haben die Herren Dr. A. Theiler und
A. Truttmann begonnen; den botanischen Teil der Unter-
suchung wird Herr Professor H. Bachmann besorgen.
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Herr Professor J. Heuscher beschiftigt sich weiter mit
der Bearbeitung der Fischereiverhidltnisse des Zugersees.

Der Abschluss eines grosseren hydrobiologischen Werks,
dann aber auch Krankheit und lingere Abwesenheit hin-
derten den Unterzeichneten an aktiverer Arbeitsleistung fiir
die Kommission. Er hofft, im kommenden Jahr Zeit und
Gelegenheit zu finden, das Versiumte einzuholen.

Die Rechnung ist im Kassabericht des Quiistors der
S. N. G. nachzusehen.

Basel, 30. Juni 1910.

Der Prasident:

Prof. Dr. F. Zschokke.

Herr Dr. Epper, Vorsteher des eidg. hydrographischen
Bureaus in Bern, berichtet nachtriglich, dass im Jahre 1909
die Versuche tiber die Schlammablagerung im Brienzersee
fortgesetzt und am 2. Juni 1910 zu Ende gefiithrt wurden.
Ueber die erhaltenen Resultate mag die folgende Tabelle im
allgemeinen orientieren.

Versuche iiber die Schlammablagerung im Brienzersee.

Uebersicht der stattgefundenen Versenkungen und Hebungen
des Schlammkastens.

No.des|  Tagder | Zelder doo | Dickederanid | igiere
Ver- Schlammkastens | abgelagerten Ablag xecruen
suchs |Versenkung| Hebung auf d. Seegrund |Schlammschicht g g

in Tagen in mm in Mikron
22. IV. | 5. XII.
I 1908 1908 227 20 88
11. XII. 4. V.
1I 1908 1909 144 2 14

, 4. V. 15. XI.

11T 1909 1909 195 18 92
15. X& 2. VL
v 1909 1910 199 4 20
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Die von Herrn Dr. P. Liechti an der schweiz. agri-
kulturchemischen Anstalt in Bern vorgenommenen Analysen
des Tiefenschlammes aus dem Brienzersee lieferten folgende
Ergebnisse :

Resultate der Untersuchungen von 2 Schlammproben
aus dem Brienzersee.

Probe 1. Probe 11.
(v.17.XIL 08)  (v. 4. V. 09)

Gewicht des auf dem Wasserbad
getrockneten Schlammes: . . 45643 ¢ 273.0 g
Wassergehalt:. . . . . . . 0.717 %/ 1.27 9/,

Gehalt des bei 110°C getrockneten Schlammes.

S1 0, 43.33 44.77
Ca O 19.09 9.90
Fe, O, 3.75 7.77
T1 0, Spuren Spuren
AL O, 13.33 15.49
P, O, 0.38 0.74
Mg O 1.72 2.45
Na, O 0.98 1.24
K, O 2.59 2.89
CO, 9.08 7.94
Glithverlust 591 7.44

Ferner wurden qualitativ in sehr geringen Mengen

nachgewiesen : Rb, Mn, S, Cu und Pb.

Fortgesetzt wurden auch die Beobachtungen iiber die
Wasserstandsbewegung des Mirjelensees. Das gewonnene
Material soll zusammengestellt und im Jahrgang 1909 der
~,,Graphischen Darstellungen der schweizerischen hydro-
metrischen Beobachtungen® verdffentlicht werden.

Die wegen Arbeitsiiberhiufung verschobene Aufnahme
des Linthdeltas im Walensee wird im August 1910 sicher
in Angriff genommen werden.
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Geldmangel verhinderte leider im Winter 1909/10 die
Errichtung einer hydrometrischen Station am oberen Grindel-
waldgletscher. Die Ausfiihrung des Projekts soll im Jahr
1910/11 energisch an die Hand genommen werden.

Basel, 10. September 1910.

Der Prasident:

Prof. Dr. F. Zschokke.



10.

Bericht der Gletscherkommission
fiir das Jahr 1909/1910.

Im Jahre 1909, dem 85. Berichtsjahre, wurden die
Beobachtungen und Messungen am Rhonegletscher im Auf-
trage der Abteilung fiir schweizerische Landestopographie
in sehr sorgfiltiger verdankenswerter Weise bel giinstigen
Witterungsverhéiltnissen in der Zeit vom 16. bis 23. Au-
gust 1909 durch Herrn Ingenieur E. Leupin mit einigen
Gehilfen ausgefithrt. Aus dem der Gletscherkommission
eingegebenen Berichte, dem Tabellen und Photographien
beigegeben sind, heben wir Folgendes hervor:

1. Nivellement der Querprofile.

Verdanderung Mittlere senkrechte
des Verdnderung
Profil - KEisquerschnittes seit 1908
m?2 m
Gelbes Profil + 63 + 0,06
Rotes Profil 4+ 106 + 0,13
Unteres Grossfirnprofil + 260 + 0,37
Oberes Grossfirnprofil — 192 — 0,27
Unteres Téaliprofil + 368 + 0,58
Oberes Téaliprofil — 214 — 0,29

Bemerkenswert ist dabel die Zunahme der unteren
Profile, withrend die Profile im Firn eine kleine Abnahme
zelgen.

2. Messung der Firnbewegung.

Aus der Lage der Abschmelzstangen ergibt sich fol-
gende Eisbewegung :



1908/09
. Weg
NO der Stange und Ort in 365 Tagen
_ m
I1I. Unteres Tali 6,61
IV. Unterer Grossfirn, rechts 9,97
VI. Unterer Grossfirn, Mitte 74,10
V. Unterer Grossfirn, rechts 45,59
IX. Oberes Tali, Mitte 7,41
XIV. Grossfirn, Mitte 81,33

Der Vergleich dieser Zahlen mit dem in einem Jahr
zuriickgelegten Wege von 1907 auf 1908 ergibt das Resul-
tat, dass der von den Stangen IV und IX zuriickgelegte
Weg nur unbedeutend sich dnderte, wihrend der von Stange
XIV zurickgelegte Weg infolge der stirkeren Neigung um
weniges zugenommen hat.

3. Jihrliche Eisbewequng in den Profilen.

Im August 1909 konnten 19 Steine im roten und 18
Steine im gelben Profil aufgenommen werden.

Die Maximalgeschwindigkeit, auf 365 Tage reduziert,
betrigt beim roten Profil 87,0 m, d. h. 3,3 m mehr als im
Jahre 1907/8 und beim gelben Profil 80,0 m, d.h. 2,2 m
mehr als im Jahre 1907/8. |

In beiden Profilen hat die Geschwindigkeit wieder
zugenommen.

4. Topographische Aufnahme der Gletscherzunge.

Verglichen mit 1907 ging die Gletscherzunge auf
ihrer ganzen Ausdehnung zuriick. Der mittlere Riickgang
fir zwei Jahre betrigt 34,8 m oder 17,4 m fiir ein Jahr.
Die blossgelegte Fliache betrigt fiir zwei Jahre 12670 m?2
oder 6335 m?2 fiir ein Jahr. Die Kreislinie, welche sich der
Kriimmung des Eisrandes am besten anschliesst, hat einen
Radius von 120 m.

Der Rhoneausfluss hatte am 18. August 1909 eine
Hohe von 1812.0 m iiber Meer.
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5. Einmessung des Eisrandes der Gletscherzunge.

In der Zeit vom 6. November 1908 bis 14. Dezember
1909 wurde 18 Mal durch Ermittlung des Abstandes von
den als Fixpunkte angenommenen Steinen Nr. 5 bis Nr. 9
der Rand der Gletscherzunge ermittelt; es ergab sich fiir
die Wintermonate ein mittlerer Vorstoss von 3,04 m und
fir diec Sommermonate ein mittlerer Riickgang von 26,46 m,

das macht im ganzen einen Riickgang von 23,42 m fiir 403
Tage und 21,21 m reduziert auf 365 Tage.

6. Abschmelzung von Eis und Firn.

Die Ablesungen an den Abschmelzstangen ergaben fiir
die mittleren Abschmelzungen in der Periode 1908/9 im
Vergleich zu den Abschmelzungen in der Periode 1907/8
folgende Resultate:

Profil Abschmelzung Abschmelzung Differenz
1907/08 1908/09
, m m m
Gelbes Profil 2,52 3,46 _ 0,94
Rotes Profil 3,15 3,52 0,37
Unteres Tali 2,74 2,13 — 0,61

Im allgemeinen scheint die Abschmelzung im Jahre
1908/9 etwas geringer zu sein als im Jahr 1907/8, beson-
ders 1m oberen Teile des Gletschers.

7. Messung der Niederschlige.

Die Messung mit den beiden Kisten einerseits in Ober-
wald (1370 m) und andererseits auf dem Gletscher (2547 m)
gab fir das Jahr 1908/9:

in Oberwald 1302,0 mm Nlederschlagsmenge,
auf dem Gletscher 1459,5 mm Niederschlagsmenge,

was die grossere N1ederschlagsmenge auf dem Gletscher
bestétigt.
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8. Einzelne Beobac;btungen verschiedener Art.

Der Eisrand des Gletschersturzes beim Hotel Belvedere
ging von 16,60 m am 20.Juli 1909 auf 21,71 m, am
6. Oktober 1909 also im ganzen um 5,11 m zuriick.

Am 23. August 1909 wurden drei gelungene photo-
graphische Aufnahmen von den iiblichen Standpunkten aus
aufgenommen und als Beilagen dem Berichte beigefiigt.

Betreffend die Schnee~ und Witterungsverhiltnisse war
der Winter 1908/9 kurz mit geringem Schneefall, der
Sommer kalt und nass; der Gletscher war stark ausgeapert.

7. Juli 1910.

Dem Berichte iiber die Messungen am Rhonegletscher
figen wir noch einige Worte iiber die Studien und Be-
obachtungen der Schneeverhiltnisse und Gletscher- Er-
scheinungen bei, die von unseren Mitgliedern F. A. Forel
und P. L. Mercanton in Verbindung mit Herrn Muret ange-
stellt und 1im XLV. Jahrgange des Jahrbuchs des Schwei-
zerischen Alpenklubs als 30. Bericht iiber die periodischen
Verdnderungen der Gletscher der Schweizeralpen verdffent-
licht worden sind. Es enthalten dieselben vorerst eine
Studie des Herrn F. 4. Forel iiber die Aenderung der Eis-
bewegung des Gletschers in einem bestimmten Profil und
ihr Zusammenhang mit der Abschmelzung, wobei besonders
betont wird, wie wichtig es ist, die Eisbewegung zu stu-
dieren, wenn der Gletscher wieder in das Stadium des
Wachstums eintritt.

Herr Mercanton berichtet {iber Schneehéhen und Schnee-
stand 1m Jahre 1909, wozu ihm das Material geliefert
wurde von Alpenklubisten, die fiir die Wissenschaft der
Alpen Interesse haben und von den Ablesungen an den
Nivometern von Ornex, Diablerets und Eiger; besonders
die letzteren wurden regelmissig beobachtet. Das Haupt-

resultat dieser Beobachtungen ist, dass die Niederschlige
6
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wiihrend des Winters im Jahre 1909 geringer waren als im
Jahre 1908, dass aber die Schmelzung im Sommer sich
verzogerte und teilweise durch neue Schneefille unter-
brochen wurde.

Die Herren Forel und Muret berichten iiber die Be-
obachtungen, die an 61 Gletschern durch das eidgendssische
Forstpersonal in sehr verdankenswerter Weise angestellt
worden sind. KEs geht daraus hervor, dass in der Schweiz
der Rickgang der Gletscher noch allgemein ist, indem nur
zwel Gletscher einen deutlichen Vorstoss zeigen, ndmlich der
kleine Gletscher von Scex Rouge in den Waadtlinder Alpen
und der untere Grindelwaldgletscher.

Eine graphische Darstellung der Gletscherschwan-
kungen von 1800 bis 1900, entworfen von Herrn Hans Diibs
und publiziert im Jahrbuch des Alpenklubs, gibt in sehr
anschaulicher Weise ein Bild von dem allgemeinen Riick-
gang.

Es sei noch erwihnt, dass Herr F'. 4. Forel im August-
heft 1910 der Archives de Genéve die Verdinderungen der
Gletscher der ganzen Erde nach dem von den Herren Prof.
Briickner in Wien und Forstinspektor Muret in Lausanne
redigierten Bericht der internationalen Gletscherkommission
zusammengestellt hat; es ergibt sich daraus, dass beiweitem
die meisten Gletscher der Erde im Riickgange oder stationir
sind; eine Ausnahme bilden die Gletscher Skandinaviens,
von denen die Mehrzahl deutlichen Vorstoss zeigen.

10. August 1910.

Der Prasident:

Hagenbach-Bischoff.



11.

Bericht der Kbmmission fiir die Kryptogamen-
flora der Schweilz

fir das Jahr 1909/1910.

Im Laufe des Jahres, iiber das wir zu berichten haben,
sah sich Herr Dr. H. Christ, der seit Einsetzung der Kom-
mission deren Vorsitz gefiihrt hat, zu unserem grossen Be-
dauern veranlasst, seine Entlassung als Mitglied zu nehmen.
Da unsere Bemiihungen, ihn zuriickzuhalten, leider erfolg-
los waren, so blieb uns nichts anderes iibrig, als seinem
Wunsche Rechnung zu tragen. KEs geschieht dies mit dem
wirmsten Dank fiir seine langjihrige Mitarbeit und be-
sonders auch fiir seine meisterhafte Bearbeitung der Farne,
die er in den ,,Beitriagen zur Kryptogamenflora der Schweiz*
niedergelegt hat. Es begleitet ihn auch unser herzlicher
Wunsch, dass es ithm noch lange vergénnt sein moge, mit
der ihm eigenen F'rische und Begeisterung, welche uns ja
noch in seinem jiingsten Werke iiber die Farne entgegen-
tritt, zu arbeiten. Die nichste Jahresversammlung wird
nun an seiner Stelle eine Ersatzwahl zu treffen haben,
fir die wir Herrn Professor Dr. G. Senn in Basel vor-
schlagen. Das Prisidium wurde von der Kommission dem
unterzeichneten Berichterstatter iibertragen, der wie bisher
die Geschaftsfithrung bei der Herausgabe der Beitrige zur
Kryptogamenflora zu besorgen haben wird.

Bei der Jahresversammlung in Lausanne hielt die
Kommission eine Sitzung ab, bei der eine kleine Ab-
dnderung des Reglements vorgenommen wurde, welcher
dann auch das C. C. seine Genehmigung erteilte.

Ueber den Stand der Bearbeitung der schweizerischen
Kryptogamen ist folgendes zu berichten :
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. Ustilagineen. Die DBearbeitung dieser Gruppe durch
Herrn Professor H. C. Schellenberg ist im Drucke.
Zur Zeit sind 5 Bogen fertiggestellt. Die Arbeit
wird von zahlreichen Textfiguren begleitet sein.

. Myxomyceten. Fiir die definitive Anhandnahme der
Publikation wiinscht der Bearbeiter, Herr Professor
Dr. H. Schinz, das Erscheinen der zweiten Auflage
der Lister’schen Monographie abzuwarten.

. Characeen. Herr Professor Dr. Alf. Ernst hat eine
Anzahl Exkursionen zum Sammeln gemacht und ein-
gesandtes Material bestimmt; auch wird in diesem
Jahre die Arbeit einer Schiilerin von 1hm iiber das
Gebiet der Characeen zum Drucke gelangen.

. Peronosporeen. Herr Dr. Eberhardt hat seine mor-
phologischen und biologischen Studien fortgesetzt, doch
ist er durch berufliche Inanspruchnahme verhindert,
sich der Arbeit so zu widmen, wie er es wiinschen
wiirde.

. Equisetineen. Anderweitige Verpflichtungen haben den
Bearbeiter dieser Gruppe, Herrn Professor Wilezek,
verhindert, seine Arbeit auf den in Aussicht genom-
menen Termin fertig zu stellen.

. Hypogaeen des Tessin und der angrenzenden Gebiete
der Provinz Como. Herr Professor Dr. Mattirolo war
ebenfalls genotigt infolge amtlicher Obliegenheiten
den Termin fiir den Abschluss seiner Arbeit hinaus-
zuschieben, doch hoffen wir, dass es 1im niichsten
Jahre moglich sein wird, den Druck an die Hand
" zu nehmen.

. Chytridineen. Herr Dr. W. Rytz hat bisher haupt-
sdchlich Material gesammelt und beabsichtigt im néch-
sten Frithjahr wieder Infektionsversuche anzustellen,
von deren Gelingen ein rasches Vorriicken der Arbeit
abhingt. Jedenfalls bedarf es aber noch einiger Jahre,
‘bis ein endgiiltiger Abschluss gemacht werden kann.
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8. Diatomeen. Die Bearbeitung dieser Gruppe ist nach
langern Verhandlungen nun in der Weise verteilt
worden, dass Herr Professor Dr. Bachmann den all-
gemeinen und biologischen Teil, Herr Sekundarlehrer
Meister in Horgen dagegen den systematisch-deskrip-
tiven Teil iibernimmt.

Herr Professor Bachmann berichtet folgendes:
,,Unsere Vorarbeiten bestanden darin, aus allen mog-
lichen Standorten Material zu sammeln und zu unter-
suchen. Wir besitzen Proben aus Luzerns Umgebung, von
- Wassen, Meiental, Urserental, Gadmental, Gangbach-
tal, Tiefengletscher, Grimselseen, Blausee, Oeschinen-
see, Gemmi und ein sehr reichhaltiges und von mannig-
faltigen Standorten stammendes aus Arolla und den
Gornerseen. Diese Voruntersuchungen geben uns An-
‘haltspunkte zu den weitern Studien iiber biologische
Verhiltnisse je nach den Standorten. Den Gallert-
bildungen, Formationen von Kolonien, Epiphytismus,
Auxosporen, Missbildungen wurde vorziiglich Beach-
tung geschenkt.... Wir gedenken unser Sammeln von
Material in den nidchsten Jahren fortzusetzen. Aber
dennoch wire es uns sehr lieb, wenn wir namentlich
aus den Hochgebirgsseen moglichst viel Material von
andern Botanikern erhalten kénnten. Es miissten dies
einfache Proben in 49/, Formalin sein, die aber aus-
fiihrlich etikettiert werden sollten.... Kine Amngabe
der Fertigstellung unserer Studien ist noch nicht
moglich.“

Herr Meister hat seine Arbeit so weit geférdert,
dass schon im vorigen Jahre eine Probe seiner Be-
arbeitung der Kommission unterbreitet werden konnte.
Zur Zeit der Abfassung dieses Berichtes bleiben ihm
noch einige Genera zu bearbeiten, was er bis Ende
des Jahres zu erledigen hofft. Hernach hat er noch
eine grossere Zahl von Sammelpriparaten durchzu-
sehen, die er angefertigt hat, sowie noch andere Samm-



lungen aus der Schweiz. Auf alle Fille hofft er aber
vor Jahresschluss 1911 das Manuskript druckfertig
zu haben. — Da diese Arbeit umfangreich sein wird
und namentlich auch von sehr zahlreichen Figuren
begleitet sein soll, so wird sie die Finanzmittel unserer
Kommission nicht unerheblich in Anspruch nehmen.

Herr Dr. Volkart, der die Dothideaceen iibernommen
hatte, sah sich aus Mangel an Zeit genétigt, aus der Reihe
der Mitarbeiter an den ,,Beitrigen zur Kryptogamenflora
der Schweiz* zuriickzutreten.

Die Jahresrechnung ist 1m Kassabericht des Quéstors
der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft nach-
zusehen.

Bern, 30. Juni 1910.

Der Préasident:

BEd. Fischer.



12.

Bericht der Kommission fiir das Concilium
bibliographicum
fiir das Jahr 1909/1910.

Das Jahr 1909 hat im allgemeinen die Bestdtigung
der im letzten Jahresbericht ausgesprochenen Erwartungen
gebracht. Der Aufschwung, der Ende 1908 einsetzte, hat
bis heute angehalten, die bedauerlichen Riickstinde sind
im Verschwinden begriffen. Aus der nachfolgenden Auf-
stellung ist ersichtlich, dass die Zahl der erschienenen
Zettel mehr als doppelt so gross ist wie die der beiden
letzten Jahre. Eine grosse Anzahl fertiger Zettel liegen
versandtbereit vor. Eine Hauptaufgabe des Conciliums im
vergangenen Jahre bestand darin, die dem Zoologischen
Anzeiger beigegebene Bibliographia Zoologica in Ueber-
einstimmung mit dem Zettelkatalog zu bringen, damit die
beiden Publikationen parallel gefiithrt werden kénnen, was
zur Vereinfachung der Kontrolle und der Drucklegung
durchaus notwendig ist. FEine Hauptaufgabe des Jahres
1910 wird es sein, die anatomische Bibliographie auf
die Hohe der zoologischen Bibliographie zu bringen.

Fine wesentliche Neuerung des Jahres 1909 besteht
in der Umwandlung des Conciliums in eine im Handels-
register eingetragene Genossenschaft. Die konstituierende
Versammlung trat am 5. und 6. August zusammen. Die
Statuten und ein Uebernahmsvertrag wurden genehmigt
und der Direktor, Herr Dr. H. H. Field, zum Prisidenten
gewihlt.

Beziiglich des im vorigen Bericht erwdhnten Projektes
einer Forstbibliographie ist der schweiz. Bundesrat ge-
neigt, das Mandat zur Griindung einer Zentralstelle zu
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ibernehmen. Die definitive Beschlussfassung liegt nun
beim nichsten internationalen Forstkongress. Mit dem
1. Januar 1910 ist eine geologische Sektion dem Con-
cilium bibliographicum angegliedert worden. N#heres dar-
iber wird in den Annotationes bekannt gegeben. Von bo-
tanischer Seite wurde wieder die Frage der Verbesserung
der bibliographischen Hilfsmittel aufgeworfen. Bespre-
chungen mit dem Leiter des Conciliums haben stattge-
funden, der internationale Botanikerkongress wird sich mit
diesenn Thema befassen. Von Professor Parona in Genua
wurden dem Concilium seine seit Jahren miihsam gesam-
melten bibliographischen Notizen {iiber tierische Parasiten
geschenkt, damit sie der Zoologenwelt zugénglich gemacht
werden konnen.

Wie vorausgesehen, ist die Schuldenlast des Conciliums
um tber 15,000.— Franken angeschwollen; es ist dies die
Nachwirkung der vorausgegangenen schlechten Jahrginge.
Fir das kommende Jahr sind die Aussichten giinstiger.
Nur die Neugriindungen werden besondere Verwendungen
erfordern. Zum Schluss des Jahres sind die neuen Bestel-
lungen so zahlreich eingelaufen, dass es bisher unméglich
war, sie zu bewiltigen. Auftrige im Wert von ca. 3,500
Franken mussten zuriickgestellt werden.

Die Zahl der bisher ausgegebenen Primérzettel belduft
sich gegenwirtig auf 26,687,500.

Bestand der Zettelbibliographie.

a) Realkatalog 1896/1904 1905 1906 1907 1908 1909 Total
1. Paldontologie 13,114 2,033 1,711 507 539 1,952 19,856
2. Allg. Biologie 1,111 126 148 48 44 333 1,810
3. Mikroskopie,etc. 1,353 137 141 39 21 261 1,952
4. Zoologie 101,664 16,357 13,074 6,069 6,798 16,914 160,876
5. Anatomie 12139 2,136 1,610 606 224 1529 18,244
6. Physiologie 3,042 2,644 2,682 2,534 4,913 4,369 20,084

| Total 132,423 23,433 19,266 9,803 12,639 25,358 222,822
b) Autoren-Katalog 71,192 13,064 9,439 6,267 8,320 14,035 122,317

Total 203,615 36,497 28,705 16,070 20,859 39,393 345,139
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Die sogenannte , systematische Serie® fiir Zoologie und
Paldontologie umfasste: 1896—1904 : 61077 ; 1905 : 9225
1906: 7673; 1907: 3340; 1908:4141; 1909: 10734;
Total 96190 Zettel. _

Die Supplementiir-Zettel sind im Berichtsjahr regel-
missig gesammelt worden, doch ist ein Stillstand in der
Herausgabe derselben eingetreten (vide Bericht 1904).

Die Zahl der primédren Leitkarten mit gedruckter
Klassifikation belduft sich gegenwirtig auf 2089, wovon
tir Paldontologie 293, fiir Allgem. Biologie 14, fir Mi-
kroskopie 14, fiir Zoologie 1279, fiir Anatomie 300 und
fiir Physiologie 189. Jeder Satz sekundirer Leitzettel fir
Zoologie und Paldontologie umfasst 83 Zettel.

(Die Jahresrechnung ist im Kassabericht des Quiistors
der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft nach-
zusehen. )

Zirich, 26. Juni 1910.

Der Priasident:

Prof. Arnold Lang.

Der Sekretar:

Dr. E. Schoch.



13.

Bericht der Kommission fiir das natur-
wissenschaftliche Reisestipendium

fiir das Jahr 1909/1910.

Der Stipendiat fiir Winter 1909/10, oder Sommer
1910, Herr Professor O. Fuhrmann, hat seine Reise in die
Anden erst diesen Sommer angetreten.

Im Berichtsjahr wurde keine Sitzung der Kommission
abgehalten, da keine Traktanden vorlagen.

Dis Jahresrechnung wird in dem Bericht des Quiisto-
rates mitgeteilt.

Ziirich, 30. Juni 1910.

Fiir die Kommission:
Der Aktuar:
C. Schroter.



14.
Bericht der Kommission fiir die Erhaltung
von Naturdenkmiélern u. prihistorischen Statten

fir das vierte Jahr ihres Bestehens 1909/1910.

In dem vierten Arbeitsjahr sind zwei grossere Sit-
zungen der zentralen Naturschutzkommission abgehalten
worden, von denen die eine am 6. September 1909 in Lau-
sanne, die andere am 6. Februar 1910 in Bern stattgefun-
den hat; zu beiden wurden auch die kantonalen Prisi-
denten herangezogen. Die erstere war wegen des Zusammen-
‘dranges der Geschifte an der Naturforscherversammlung
schwach besucht, die zweite dagegen bildete eine ansehn-
liche Versammlung, deren Beratungen fiinf Stunden in An-
spruch nahmen. Im Folgenden sei mit Anlehnung an die
gegebenen Auftrige der Gang der Geschifte wihrend des
verflossenen Arbeitsjahres in den Grundziigen dargelegt.

Organisation.

Es wurde beschlossen, das im vorigen Jahr zusammen-
gesetzte Reservationenkomitee (siehe Jahresbericht 3, Seite
48) wieder aufzulésen in Anbetracht, dass dasselbe seine
Hauptarbeit, ndmlich die Begrindung des schweizerischen
Nationalparkes verrichtet hatte und dass dem Prisidenten
eine Arbeitserschwerung durch die Berichterstattung iiber
die Geschifte an zwei Kommissionen, ndmlich an das
Reservationenkomitee und an die zentrale Kommission
erwachsen wire. Man beschloss, das Reservationenkomitee
in die zentrale Kommission aufgehen zu lassen. Ausserdem
wurde fiir gut befunden, die Herren Professor Dr. Lucien
de la Rive in Genf und Oberst Dr. L. von Tscharner in



Bern in die zentrale Kommission als Mitglieder aufzunehmen.
Die durch diese Aufnahmen erweiterte Zusammensetzung
der zentralen oder schweizerischen Naturschutzkommission
findet der Leser im unten folgenden Personalverzeichnis.
Es unterliegen diese Wahlen noch der Genehmigung durch
die bevorstehende Jahresversammlung in Basel.

Pflanzenschutzverordnung.

Im vorigen Jahresberichte sind auf Seite 14 ff. die-
jenigen Kantone aufgezihlt worden, welche bis zum 1. Juli
1909 Verordnungen zum Schutze der Naturflora in ihren
Gebieten erlassen hatten und welche Verordnungen zugleich
in genauem Abdruck wiedergegeben worden sind. Es sind
dies die Kantone: Adargau, Ausserrhoden, Glarus, Luzern,
Solothurn, St. Gallen, Uri und Wallis. '

Im Zeitabschnitt 1. Juli 1909 bis 1. Juli 1910 sind
noch einige weitere Kantone zum Erlass von Verordnungen
geschritten, unter denen in erster Linie Graubiinden zu
nennen ist, welches den bedeutungsvollen Schritt getan hat,
nicht nur eine Regierungsverordnung, sondern ein durch
Volksabstimmung angenommenes Gesetz zum Schutze seiner
autochthonen Pflanzenwelt zu erlassen. Die Vorginge, welche
zu diesem gliicklichen, ja fiir den gesamten Naturschutz
denkwiirdigen Ergebnisse gefiihrt haben, finden sich schon
im letzten kantonalen Jahresberichte von Graubiinden
(Jahresbericht 3, Seite 99 und auch Seite 10) in ihren
Grundziigen dargelegt, und es eriibrigt nur noch zu berich-
ten, dass am 31. Oktober 1909 das Pflanzenschutzgesetz
der Volksabstimmung unterworfen wurde und dass es mit
tiberwiegender Mehrheit vom Biindner Volke angenommen
worden ist (siehe den unten folgenden Jahresbericht von
Graubiinden). Den Weg zu diesem schonen Ergebnis geebnet
zu haben gebiihrt der Biindnerischen Naturschutzkommission
und namentlich ihrem wackern Prisidenten Dr. Tarnuzzer ;
das biindnerische Volk aber stellte sich damit als Vor-
kimpfer des schweizerischen Naturschutzes an die Spitze
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der ganzen Bewegung, und der Kanton Graubiinden steht
nun vor den andern Kantonen da als vorleuchtendes Beispiel.

Graublinden: Gesetz betreffend Pflanzenschutz, durch
Volksabstimmung angenommen am 31. Oktober 1909.

§ 1. Das Ausgraben, Ausreissen, sowie das Feilbieten und
Versenden folgender wildwachsender Alpenpflanzen mit ihren
Wurzeln ist verboten : : .

Edelweiss, Mannstreu, Frauenschuh, Aurikel, langbliitige
Schlisselblume, Alpenaklei, Gifthahnenfuss (ranunculus thora),
Alpenwiesenraute, Wulfens Hauswurz, weisse Alpenrosen, sowie
samtliche polsterbildenden Alpenpflanzen der héheren Lagen.

Der Kleine Rat ist berechtigt, dieses Verbot, wenn sich das
Bediirfnis herausstellt, auf andere Pflanzen auszudehnen. Ebenso
haben die Gemeinden und Kreise dieses Recht fiir ihr Gebiet.

§ 2. Ausgenommen von diesem Verbote ist das Ausgraben
einzelner Exemplare zu wissenschaftlichen und Schulzwecken.

- § 3. Ferner ist das massenhafte Pfliicken, Kaufen und Ver-
kaufen wildwachsender Alpenpflanzen, vor allem auch mit Wurzeln,
soweit es gemiss § 1 nicht iberhaupt verboten ist, untersagt, aus-
genommen die rote Alpenrose. Das Sammeln offizineller Gewéchse
zu Heilzwecken kann der Ortsvorstand erlauben.

Die Gemeinden und Kreise sind berechtigt, iber das Feil-
bieten von Alpenpflanzen Bestimmungen aufzustellen.

§ 4. Diese Vorschriften gelten fiir Wiesen, Weiden, Wéilder
von Gemeinden und Korporationen und Privaten. Landwirtschaft-
liche Nutzungen und Bodenverbesserungen werden durch die-
selben nicht betroffen.

§ 5. Zum Schutze besonders schoéner und interessanter
Bédume, seltener Pflanzen und charakteristischer Vegetations-
typen, deren Fortbestand gefidhrdet ist, kann der Kleine Rat
besondere Vorschriften aufstellen.

§ 6. Zuwiderhandlungen gegen dieses Gesetz werden vom
zustdndigen Gemeindevorstand mit Fr. 2—100 bestraft. Die
Héalfte der Busse fillt dem Verzeiger zu. Zustidndig ist der-
jenige Gemeindevorstand, bei welchem die Gesetzesiibertretung
zuerst zur Anzeige gelangt ist.

§ 7. Die Polizeiorgane, Forstbeamten, Wildhiter und Berg-
fihrer sind verpflichtet, Uebertretungen dieses Gesetzes zur
Anzeige zu bringen.

Fremde und unbekannte Personen, welche bei der Ueber-
tretung dieses Gesetzes betroffen werden, sind dem néchsten
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Gemeindevorsteher zuzufithren, welcher dieselben zur Hinter-
legung eines angemessenen Geldbetrages verhalten kann. )
§ 8. Fir Kinder haften diejenigen Personen, die verpflichtet
waren, die Aufsicht tiber dieselben zu fiihren, wenn sie es an der
notigen Sorgfalt in der Beaufsichtigung haben fehlen lassen.
§ 9. Dieses Gesetz tritt mit der Annahme durch das Volk
in Kraft.

Der Kleine Rat des Kantons Graubunden beschliesst:

Dieses Gesetz ist in den Gemeinden, Schulen, Bahnhofen,
Hotels, Restaurants und Klubhiitten in Plakatformat anzuschlagen.

Chur, 8. April 1910.

Namens des Kleinen Rates :
Der Prasident: Der Kanzleidirektor:

P. Raschein. G. Fient.

Ausser Graubiinden haben im vergangenen Jahre noch
die folgenden Kantone Pflanzenschutzverordnungen er-
lassen :

Obwalden: Erlass der Verordnung am 19. April 1910.

Der Kantonsrat des Kantons Unterwalden ob dem Wald,

in der Absicht, das Ausroden seltener wildwachsender Pflanzen
nach Moglichkeit zu verhindern, nach Antrag des Regierungsrates

beschliesst:

Art. 1. Das Ausreissen und Ausgraben, das Feilbieten und
Versenden von seltenen wildwachsenden Pflanzen mit ihren Wur-
zeln, ebenso das massenhafte Pfliicken derselben ist wverboten.

Ausgenommen von diesem Verbote ist das Ausgraben einiger
Exemplare zu wissenschaftlichen und Schulzwecken und der Ver-
‘kauf von aus Samen selbst gezogenen Alpenpflanzen.

Art. 2. Der Regierungsrat wird, wenn sich das Bediirfnis
herausstellt, ein Verzeichnis der zu schiitzenden Pflanzen heraus-
geben. Er ist ermichtigt, gewisse Pflanzenarten oder Standorte
zeitweilig oder dauernd mit absolutem Verbot zu belegen.

Vorbehalten sind die Privatrechte an Grund und Boden und
der darauf stehenden Vegetation.

Art. 3. Bewilligungen, welche iiber die in Art. 1 bezeich-
neten Grenzen hinausgehen, kénnen vom Regierungsrate erteilt



95 —

werden, unter dem Vorbehalt, dass der Bestand der Pflanzenart
am betreffenden Standorte nicht geféhrdet wird.

Art. 4. Zuwiderhandlungen werden nach Massgabe von Art.25
des Polizeistrafgesetzes mit Geldbusse bis auf Fr. 150 oder mit
entsprechender Freiheitsstrafe gebiisst.

Art. 5. Diese Verordnung ist, abgesehen von der gesetzlichen
Publikation, durch Anschlag in den Hotels und Gasthidusern an-
gemessen bekannt zu geben.

Art. 6. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. Der Regie-
rungsrat wird mit der Vertffentlichung und dem Vollzug beauf-
tragt. Durch dieselbe wird der kantonsrétliche FErlass vom
31. Mai 1878 betreffend Schutz der Pflanze ,,Edelweiss’® ersetzt.

Sarnen, den 19. April 1910.

Im Namen des Kantonsrates,
Der Priasident: Der erste Landschreiber:

M. Odermatt. Johann Wirz.

Der Regierungsrat des Kantons Unterwalden ob dem Wald
beschliesst :

Bekanntmachung und Vollzug vorstehender Verordnung, so-
wie Aufnahme derselben in’s Landbuch.

Sarnen, den 21. April 1910.

Ziirich: Erlass der Verordnung am 3. August 1909.

§ 1. Das Ausgraben, Ausreissen, sowie das Pflicken fir
den Verkauf und das Feilbieten nachstehend genannter, wild-
wachsender und in ihrem Bestande gefdhrdeter Pflanzen ist unter-
sagt :

Die Alpenrosen (Rhododendron ferrugineum und hirsutum),
die Aurikel (Primula Auricula), das doldige Winterlieb (Chimo-
phila umbellata), der gelbe Enzian (Gentiana lutea), der stengel-
lose blaue, grossblumige Enzian (Gentiana Clusii und G. Kochiana),
die Feuerlilie (Lilium bulbiferum), der Frauenschuh (Cypripedium
Calceolus), die Insektenorchis (Ophrys Arten), das Mé&nnertreu
oder Bénderli (Nigritella nigra).

§ 2. Vorbehalten sind die Privatrechte auf Grund und Boden
und der darauf stehenden Vegetation.

§ 3. Bewilligungen zum Ausgraben obgenannter Pﬂanzen
fiir wissenschaftliche Zwecke konnen durch die Direktion des
Erziehungswesens erteilt werden, unter dem Vorbehalt, dass der
Bestand der Art am betreffenden Standorte nicht gefihrdet wird.



— 96 —

§ 4. Zuwiderhandelnde werden mit einer Busse von Fr. 2
bis Fr. 20 bestraft, die im Wiederholungsfalle verdoppelt werden
kann.

§ 5. Polizei- und Forstangestellte des Staates und der Ge-
meinden sind verpflichtet, iiber die Handhabung dieser Verord-
nung zu wachen.

§ 6. Diese Verordnung tritt nach erfolgter Publikation im
Amtsblatt auf 15. August 1909 in Kraft. Sie ist in die Gesetzes-
sammlung aufzunehmen und den Statthalterimtern, sowie den
Gemeinderiten, letztern fiir sich und zuhanden der Polizei- und
Forstangestellten, in Separatabziigen zu verabfolgen.

Ziirich, den 3. August 1909.

Im Namen des Regierungsrates,
Der Président: Der Staatsschreiber:

C. Bleuler-Hiini. Dr. 4. Huber.

Zug: Erlass eines Gesetzes iiber Pflanzenschutz am
5. August 1909.

Der Kantonsrat,

in Anbetracht der fortschreitenden Gefahr der Ausrottung fiir
verschiedene seltene einheimische Pflanzen,

beschliesst:

§ 1. Das Ausgraben von seltenen, wildwachsenden Pflanzen
im Gebiete des Kantons Zug, sowie das Feilbieten und Versenden
derselben ist untersagt. Ebenso ist das massenhafte, die Erhal-
tung der Art gefdhrdende Pfliicken ihrer- Bliten verboten. Die
Befugnis des Eigentimers zur Urbarmachung oder Verbesserung
des Bodens wird von diesem Verbote nicht beriihrt.

§ 2. Dem Verbote werden folgende Pflanzen unterstellt: Die
Alpenrose; die Fluhblume (primula auricula); die kleinen blauen
Enzianen (gentiana acaulis und verna); das Méinnertreu (nigritella
angustifolia) ; der Frauenschuh; die weisse und die gelbe See-
rose ; der Sonnentau (drosera).

Der Regierungsrat ist jederzeit bevollméchtigt, das Verbot
auf dem Verordnungswege auf weitere Pflanzenarten auszudehnen.

§ 3. Der Regierungsrat kann zu wissenschaftlichen oder
Heilzwecken Ausnahmen vom Verbote gestatten.

§ 4. An die Erhaltung besonders schoner oder interessanter
Biume und Baumgruppen kénnen vom Regierungsrate staatliche
Beitrdge verabfolgt werden.
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§ 5. Klagen wegen Uebertretung dieses Gesetzes sind an die
Gemeindepolizeidmter zu richten und von den Einwohnerréiten
abzuurteilen. ; R

Die Fehlbaren sind mit Fr. 5—50 zu biissen. Unerhéltliche
Bussen sind in Gefidngnis umzuwandeln, wobei an Stelle von
Fr. 5 Busse 1 Tag Gefingnis tritt.

Der Abnehmer ist strafbar wie der Feilbieter.

Der Kliger erhalt die Hilfte der erhéltlichen Busse als
Leiterlohn.

§ 6. Dieses Gesetz tritt vorbehiltlich des Referendums sofort
in Kraft. :

Der Regierungsrat ist mit dessen Vollzug beauftragt.

Noch nicht zum Erlass einer Pflanzenschutzverordnung
geschritten sind die folgenden Kantone : Basel-Land ( Basel-
Stadt kommt fiir Pflanzenschutz nur bedingt in Betracht),
Bern, Freiburg, Genf, Innerrhoden, Neuenburg, Nidwalden,
Schaffhausen, Schwyz, Tessin, Thurgau und Waadt.

Um einen weiteren Versuch zu machen, die Einfiih-
rung einer Pflanzenschutzverordnung in Basel-Land her-
beizufiihren, verfiigte sich der Unterzeichnete am 10. Mai
1910 nach Liestal, um der h. Regierung die Frage vor-
zulegen, ob es zweckmissig sein konnte, von neuem ein
Gesuch um Einfithrung einer Pflanzenschutzverordnung
einzureichen, worauf ihm eine bejahende Antwort zu Teil
wurde mit der Bemerkung indessen, dass dem Regierungs-
rate von Basel-Land kein Verordnungsrecht zustehe, wohl
aber den einzelnen Gemeinden; diesen, die fiir Pflanzen-
schutz speziell zu bezeichnen wiren, wiirde von der. Re-
gierung der einzusendende Verordnungsentwurf zugestellt
werden.

Der Unterzeichnete setzte sich darauf mit Herrn
Dr. Aug. Binz, Mitglied der kantonalen Naturschutzkom-
mission Basel-Land und -Stadt in Verbindung, welcher ihm
schon geschrieben hatte, dass ,,die Einfiihrung einer -
Pflanzenschutzverordnung fiir Basel-Land zweifellos wiinsch-
bar wire*, wofiir er seine Griinde ausfithrlich dargelegt

hatte (Schreiben vom 8. Mai 1910). Er entwarf eine
7
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Verordnung, welche unserem Mitgliede Dr. Herm. Christ
zur Begutachtung unterbreitet und darauf gegen Ende Juni
an die hohe Regierung von Basel-Land eingesandt wurde
in Begleitung des folgenden Schreibens:

»An den hohen Regierungsrat des Kantons Basel- Land.
p- P-

In einer Unterredung, welche dem Unterzeichneten am
10. Ma1 1. J. giitigst gewdhrt worden ist und welche die
Frage der Einfiihrung einer Pflanzenschutzverordnung im
Kanton Basel-Land zum Gegenstand hatte, wurde dem
Unterzeichneten mitgeteilt, dass in Basel-Land wohl den
einzelnen Gemeinden, nicht aber dem hohen Regierungs-
rate Verordnungsrecht zustehe und dass deshalb es sich
empfehle, diejenigen Gemeinden, von denen speziell die
Einfithrung einer Pflanzenschutzverordnung gewiinscht
werde, einzeln namhaft zu machen.

Dieser Aufforderung nachkommend seien, einer Weisung
der trefflichen Kenner der basellandschaftlichen Wildflora,
der Herren Dr. Aug. Binz und Dr. Herm. Christ gemdss,
die folgenden Gemeinden nambaft gemacht, seitens deren
die Einfiihrung einer Pflanzenschutzverordnung besonders
wiinschenswert erscheint:

Liestal, besonders zum Schutz des Buxbaumes und Leber-
bliimchens.

Fiillinsdorf: Leberbliimchen.

Reigoldswil: Schwalbenschwanzenzian.

Lauwil: Eibe, Aurikel, Schwalbenschwanzenzian.

Waldenburg: Eibe, Aurikel, stengelloser Enzian, flau-
miger Seidelbast.

Langenbruck : Eibe, Aurikel, stengelloser Enzian, Frauen-
schuh.

Eptingen: Eibe, Aurikel, stengelloser Enzian, flaumiger
Seidelbast. _

Laufelfingen: stengelloser Enzian.



Wenslingen : FEibe.

Riinenberg : Eibe.
Zeglingen : Hibe.

Oltingen: Leberbliimchen, Aurikel, stengelloser Enzian.
Pfeffingen: Aurikel.

Um aber das allein wiinschenswerte Ziel zu erreichen,
den ganzen Kanton Basel-Land unter Pflanzenschutz zu
stellen, erscheint es wiinschenswert, dass mitfolgender Ent-
wurf einer Pflanzenschutzverordnung an alle Gemeinden
mit einer Empfehlung seitens des hohen Regierungsrates
zur Annahme eingesandt werden moge, weshalb wir uns
erlauben, Ihnen 74 Abziige der vorgeschlagenen Verord-
nung zu iibersenden.

Auch fiigen wir noch bei, dass die Einfiihrung einer
Pflanzenschutzverordnung fiir den Kanton Basel-Land schon
deshalb wiinschenswert erscheint, weil die angrenzenden
Kantone Aargau und Solothurn bereits zum FErlass einer
solchen Verordnung geschritten sind und weil der Kanton
Basel-Land zu den erwihnten Schutzgebieten eine natur-
gemésse Ergidnzung bildet.

Mit u.s.w.

Im Namen der Schweizerischen Natur-
schutzkommission, sowie der kantonalen

Naturschutzkommission von Basel-Land
und Basel-Stadt.

Entwurf einer Verordnung betreffend Pflanzenschutz
zu Handen der Tit. Gemeindebehorden des Kantons
Basel-Land.

§ 1. Das Einéammeln, Feilbieten und Versenden sel-
tener wildwachsender Pflanzen mit oder ohne Wurzeln,
sowie das massenhafte Pfliicken ihrer Bliiten, wodurch
die Erhaltung der Art gefihrdet wird, ist untersagt.

Dieses Verbot bezieht sich speziell auf folgende Pflan-
zen: Hirschzunge, Eibe, Buxbaum, Frauenschuh und andere
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Orchideen, Leberbliimchen, Flaumiger Seidelbast (Fluh-
rosli, Daphne cneorum), Aurikel (Fluhblume), stengel-
loser Enzian und Schwalbenschwanzenzian (Gentiana as-
clepiadea). |

Je nach Bediirfnis kann vorstehendes Verzeichnis er-
weltert werden.

§ 2. Auf das Ausgraben weniger Exemplare zu wissen-
schaftlichen oder Unterrichtszwecken, sowie auf das Sam-
meln und Ausgraben zu Heilzwecken findet dieses Verbot
keine Anwendung.

§ 3. Es ist Sache der Gemeindebehérden, den Bestim-
mungen dieser Verordnung durch die dazu geeigneten Or-
gane Nachachtung zu verschaffen.

' § 4. Uebertretungen dieser Verordnung werden mit
Fr. 5—50 gebiisst. Die Hilfte der Busse fillt dem Ver-
zeiger zu. ,

8§ 5. Diese Verordnung ist in geeigneter Weise, nament-
lich auch bei dem Lehrerpersonal der Gemeinden, bekannt
zu machen.*

Einer Zeitungsnachricht zufolge wurde die Eingabe
der Direktion des Innern zur Weiterbehandlung zugestellt.
(Siehe auch die Bemerkungen im unten folgenden Jahres-
bericht von Basel-Stadt und -Land.) —

Ueber den Stand der Pflanzenschutzverordnungsfrage
im Kanton Bern sei auf den unten folgenden kantonalen
Jahresbericht verwiesen. —

Fiir Freiburg hat Herr Staatsrat Python dem Unter-
zeichneten bei Gelegenheit der Jahresversammlung des
schweiz. Lehrervereins in Murten am 26. Juni 1910 miind-
lich erklirt, dass er bereit sein werde, fiir den Erlass einer
kantonalen Verordnung fiir Pflanzenschutz einzutreten. —

Am 23. April 1910 ist der Unterzeichnete in Beglei-
tung unseres Mitgliedes Prof. E. Wilczek bei Herrn Staats-
rat Decoppet in Lausanne persdnlich vorstellig geworden,
welcher mitteilte, dass die Frage der Einfiihrung einer
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Pflanzenschutzverordnung im Kanton Waadi im August
in der Regierung zur Behandlung kommen werde. —

_ Mit dem Erlass einer Pflanzenschutzverordnung seitens
der Kantone Bern, Freiburg und Waadt, deren Beitritt
fir den gesamten Pflanzenschutz der Schweiz unent-
behrlich ist, wird dann das Land in pflanzenschiitzerischer
Beziehung in seiner Hauptmasse gedeckt sein, worauf
erneute Kingaben an die Kantone Schwyz, Tessin und
Thurgau werden gerichtet werden miissen, um endlich auch
mit den zuletzt Zuriickbleibenden eine Verstindigung
herbeizufithren. Dann wird die ganze Schweiz in eine
partielle Reservation, wie ich dies nennen méchte, ver-
wandelt und damit der Anfang zu dem <nternationalen
Werke gemacht sein, das autochthone Pflanzenkleid des
gesamten europdischen Alpen- und Jurazuges unter ge-
setzlichen Schutz zu stellen und damit fiir alle Zukunft
vor eingreifender Schidigung oder gar Ausrottung zu be-
wahren.

Da nun aber gesetzliche Verordnungen, besonders
solche von schwer zu handhabender Art wie die zum Schutze
der Pflanzenwelt wirkungs- und also wertlos sind, wenn
nicht fiir zielbewusste Nachachtung derselben gesorgt wird,
so richtete der Unterzeichnete an die Priisidenten der Natur-
schutzkommissionen aller Kantone, welche schon zum Er-
lass von Pflanzenschutzverordnungen sich bereit gefunden

hatten, am 20. April 1910 das folgende Rundschreiben :

»P- P-

Nachdem nun auch in Ihrem Kantone eine Pflanzen-
schutzverordnung zur Annahme gekommen ist, gilt es jetzt,
derselben Nachachtung zu verschaffen. Sie sind deshalb
ergebenst eingeladen, dafiir Sorge zu tragen, dass von der
hohen Regierung Ihres Kantons die neu eingefiihrte Ver-
ordnung in Plakatform mit grossem Druck in allen Gemein-
den, Bahnhofen, Hotels, Klubhiitten, Schulen u.s.w. an-
geschlagen werde nach dem Vorgange der Regierung von
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Graubiinden, welche einen solchen Beschluss soeben ge-
fasst hat. -

Der Unterzeichnete ersucht Sie héflichst, ihn bis zum
1. Mai wissen zu lassen, ob Sie dies bei Ihrer Regierung
bewirken wollen oder ob Sie auf anderem Wege eine Nach-
achtung Ihrer kantonalen Pflanzenschutzverordnung herbei-
zufiithren gesonnen sind.

Sollte wider Verhoffen eine Riickantwort von Ihrer
Seite bis zum 1. Mai ausbleiben, so wird der Unterzeichnete
dies als eine Aufforderung betrachten, im Namen der zen-
tralen Kommission bei Ihrer hohen Regierung im genann-
ten Sinne vorstellig zu werden.‘

Wie weit diesem Gesuch Folge gegeben worden ist,
lisst sich noch nicht fiir alle in Betracht kommenden Kan-
tone iiberblicken, einige waren schon vorher von sich aus
zu einer O6ffentlichen Bekanntmachung der Verordnung ge-
schritten, es 1st aber auch hierin wieder mit besonderem
Lobe auf Graubiinden zu verweisen, welches fiir diese
Kundgebung eine besonders schéne und grossziigige Form
gewidhlt und sie in drer Sprachen: deutsch, italienisch
und rhidtoromanisch allenthalben o6ffentlich zum Anschlage
gebracht hat.

Auf die direkte Einsendung des obigen Gesuches an
die hohe Regierung des Kantons Ziirich, wie sie von der
kantonalen ‘Naturschutzkommission gewiinscht worden war,
erhielt der Unterzeichnete am 10. Mai 1910 den folgenden
Bescheid :

s Auszug aus dem Protokoll des Erziehungsrates
des Kantons Ziirich

vom 10. Mai 1910.

740. (B. 2. u. G.) Pflanzenschutz. Mit Schreiben vom 7. Mai
1910 macht Herr Dr. P. S., Préasident der schweiz. Naturschutz-
kommission, aufmerksam auf die Winschbarkeit der Bekanntgabe
der vom Regierungsrat unterm 3. August 1909 erlassenen Ver-
ordnung betreffend Pflanzenschutz und empfiehlt Anschlige in
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Plakatform in Bahnhéfen, Hotels, Wirtshdusern, Schulen, Ge-
meindehdusern u.s.w.

Die Erziehungsdirektion verfiligt:

L. Die Verordnung betreffend Pflanzenschutz (vom 3. August
1909) wird sidmtlichen Schulen des Kantons Ziirich in Plakatform
zugestellt mit der Einladung, sie an geeigneter Stelle im Schul-
zimmer anzubringen. Gleichzeitig ergeht an die Lehrerschaft
aller Stufen die Einladung, die Schiiler von Zeit zu Zeit auf den
Inhalt der Verordnung aufmerksam zu machen und sie auf
Schiilerwanderungen, Ausfliigen, Schulreisen praktisch in den
Pflanzenschutz einzufiihren. ' :

IL Bekanntmachung im ,,Amtlichen Schulblatt“ und Mit-
teilung an Herrn Dr. P. S., Basel.

Fir richtigen Auszug,

Der Sekretar:

Zollinger.

Dass sich die hohe Regierung des Kantons Solothurn
besonders lebhaft um Pflanzenschutz bemiiht, beweist fol-
gender

»,Auszug aus dem Protokoll
vom 26. April 1910.
Schutz zweier Jurapflanzen (Iberis saxatilis, Daphvne cneorum).

Gestiitzt auf die Verordnung betreffend Pflanzenschutz vom
21. April 1908 (Amtsblatt 1908, S. 259/260) werden die Standorte
des Ravellenbliimchens (Iberis saxatilis) in der Klus-Balsthal-
Oensingen, sowie der Seidelbast-Art Daphne cneorum (Jura -
Roslein)- auf dem Landsberg, Gemeinde Béarschwil, fiir fragliche
Pflanzen als Schongebiet bezeichnet und den in § 4 der Verord-
nung genannten Organen zum speziellen Schutz empfohlen.

Den gleichen Organen wird bei diesem Anlasse in Erinnerung
gebracht, fiir strikte Nachachtung der in der betreffenden Ver-
ordnung aufgestellten Bestimmungen zu sorgen.

Der Stellvertreter des Staatsschreibers:

Alph. Meier.”
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Reservationen.

1. Die Scarl-Quatervals-Reservation oder der schweizerische
Nationalpark.

a) Abteilung Zernez.

Es ist im vorigen Jahresberichte (Jahresbericht 3,
Seite 29 ff. und 49 ff.) eingehend Bericht erstattet worden
iber die Griinde, welche zu dem Beschlusse gefiihrt haben,
jenen vom Inn knieformig umstrémten Gebirgsdistrikt des
Unterengadins, welcher sich ungefihr durch das Viereck
Piz Quatervals, Piz Nuna, Piz Lischanna und Piz Nair
umgrenzen lisst, zu einer totalen Reservation, wie ich dies
nennen mochte, zu gestalten, in welcher alle Lebensformen,
alle Tiere und Pflanzen absoluten Schutz geniessen sollten.
Es ist auch schon tiiber die vorbereitenden Schritte be-
richtet worden, welche bis zum 31. Juli 1909 unternom-
men worden sind, um das Fundament zu dem Unternehmen
zu legen, wobei auch beschlossen wurde, das gesamte fiir
diesen Naturpark ins Auge gefasste Gebiet als schweize-
rischen Nationalpark zu bezeichnen. Es wurde ferner be-
schlossen, den Anfang mit der Gewinnung des wilden
Cluozatales zu machen, an welches dann die iibrigen Ge-
biete im Laufe der Zeit gewissermassen sich herankristalli-
sieren sollten. Es findet sich auf Seite 52 ff. des Jahres-
berichtes 3 die Eingabe wiedergegeben, welche schon am
15. Dezember 1908 an den Gemeinderat von Zernez ge-
richtet worden war und die von Seiten desselben am 31. De-
zember 1908 erfolgte Antwort nebst der vom Unterzeich-
neten am 3. Januar 1909 nach Zernez gesandten Riick-
antwort.

Da vom Gemeinderate von Zernez die Suspension der
abschliessenden Verhandlungen auf ein Jahr gewiinscht
worden war, fiithrte der Unterzeichnete dieselben zunichst
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~ nicht weiter, gab aber in der Sitzung der Naturschutz-
kommission in Lausanne am 6. September 1909 den Mit-
gliedern vom Stand der Sachen Kenntnis, worauf ihm der
Auftrag zuteil wurde, an die Gemeinde Zernez den defini-
tiven Antrag der schweizerischen Naturschutzkommission
einzusenden, welchen Beschluss er am 5. Oktober 1909 zur
Ausfiihrung brachte. Ausserdem erklirte er sich bereit, zur
Bereinigung etwa noch schwebender Bedenken nach Zernez
zu kommen, um mit den Herren des Gemeindevorstandes
sich personlich auseinanderzusetzen. Da dies gewiinscht
wurde, begab er sich am 11. November nach Zernez, um
die letzten Verhandlungen miindlich zu fithren, wobei man

sich auf die jdhrliche Entrichtung eines Pachtzinses von
- Fr. 1,400.— fiir das Cluozatal einigte, wovon er am
24. November 1909 den Mitgliedern der Kommission mit
folgenden Worten Kenntnis gab:

,;Die von Thnen Ende September 1909 unterzeichnete
Eingabe ist am 5. Oktober nach Zernez abgesandt worden,
worauf eine erneute Durchberatung seitens der Gemeinde
erfolgt ist. Am 11. November folgte ich einem Rufe des
Prasidenten, um persénlich in Zernez die letzten Punkte
zu bereinigen. Das Endresultat aller Verhandlungen, das
ich IThnen hiemit vorzulegen die Freude habe, wurde von
dem, am 20. November zur Sitzung versammelten Reser-
vationenkomitee einstimmig gutgeheissen, und es wurde
mir der Auftrag zuteil, diese Frucht der Bemiihungen
eines Jahres Ihnen von Neuem zur Gutheissung zuzu-
senden. '

Ich bemerke dazu, dass die von uns in’s Auge gefasste
Erweiterung der Cluoza-Reservation um das Val Tanter-
mozza und die linke Seite des Spsl von der Gemeinde
einstweilen abgewiesen wurde, da sie noch durch Vertrige
mit italienischen Schafhirten gebunden ist, doch besteht
alle Aussicht, dass die Erweiterung bis in drei Jahren
realisiert werden wird.
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Der Pachtzins von Fr.1,400.— wurde von Sachver-
stindigen gutgeheissen, darunter von Herrn Forstinspektor
Enderlin in Chur.

Vom Reservationenkomitee bin ich beauftragt worden,
diese Eingabe letzter Hand im Namen der Schweizerischen
Naturschutzkommission allein zu unterzeichnen, weshalb ich
Sie ersuche, mir auch Ihrerseits diese Ermichtigung zu
erteilen und zwar wegen der Dringlichkeit der Sache um-
gehend.*

Nach Gutheissung der Vereinbarung seitens der Mit-
glieder der Naturschutzkommission wurde am 1. Dezember
1909 der folgende endgiiltige Vertrag von beiden Parteien
unterzeichnet :

»Vertrag zwischen der Tit. Gemeinde Zernez und der
Schweizerischen Naturschutz-Kommission.

1. Die Tit. Gemeinde Zernez iiberldsst der Kommission
der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft fiir
Naturschutz das Val Cluoza in der auf beiliegender Karte
vom Forstpersonal eingezeichneten Umgrenzung als Natur-
reservation. (Beilage eine Karte.)

2. Die Ueberlassung erfolgt vom 1. Januar 1910 an vor-
liufig auf 25 Jahre, nach deren Verfluss eine neue Verein-
barung stattfinden soll.

3. Mit dieser Ueberlassung hort fiir die genannte Zeit-
frist jede wirtschaftliche Beniitzung, sei es in Bezug auf
Holzbetrieb, Jagd, Weidgang oder Bauten u. dgl. von Seiten
der Gemeinde Zernez, wie auch von Privaten auf, und es
steht die Verfiigung tber das Gebiet lediglich der genann-
ten Kommission zu, welche namentlich das Recht hat, Wege,
Hiitten, Abgrenzungen etc. anzubringen, wo es ihr beliebt
und einen oder mehrere Wiichter daselbst anzustellen.

4. Die Gemeinde Zernez wird fiir diese 25 Jahre

ein allgemeines Jagd-, Holzungs- und Weidverbot fiir die
Reservation erlassen, resp. bei der zustindigen Behorde
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erwirken. Fir den Fall, dass Steinbocke in dem genann-
ten Gebiete angesiedelt wiirden, bleiben besondere Verein-
barungen zum Schutze derselben vorbehalten. Sollte durch
Biren, welche im Reservationsgebiete sich aufhalten, Scha-
den angerichtet werden, so wiirde die Schweizerische
Naturschutzkommission fiir den Schadenersatz aufzukommen
und eventuell den Abschuss zu veranlassen haben.

5. Der Gemeinde Zernez bleibt das Aufsichtsrecht iiber
die Reservation in dem Sinne gewahrt, dass ihre Beamten
die im Gemeindegebiet iiblichen Polizeibefugnisse in der-
selben auszuiiben berechtigt sind. Die Gemeinde Zernez
wird dagegen der genannten Kommission die zum Schutze
des Gebietes vor fremden Eingriffen, namentlich auch vor
Wilderern, erforderliche polizeiliche Hilfe nach Moglichkeit
und gegen Ersatz der Unkosten leisten. .

6. Allfillig bendtigtes Holz ist die Kommission im
Einverstindnis mit der Forstbeamtung der Gemeinde Zernez
aus der Waldung der Reservation, sowie auch anderes Ma-
terial, zu beziehen berechtigt.

7. Die Gemeinde wiinscht, dass von der Kommission
ein gut gangbarer Pfad von der Zernezer Seite aus in den
niichsten Jahren angelegt werde.

8. Die Naturschutzkommission wird der Gemeinde
Zernez gegen diese Ueberlassung einen jéhrlichen Pacht-
und Anerkennungszins von Franken eintausend vierhundert
(Fr. 1,400.—) per 1. Januar 1911 erstmals entrichten.

9. Bei eventueller Einfiihrung des Revierjagdpacht-
systemes miisste die Naturschutzkommission fiir den ent-
sprechenden Awusfall an Nutzen der Gemeinde eine weitere
Entschidigung ausrichten, wobei massgebend wére das
Areal, nicht aber der Wildstand.

10. Die Naturschutzkommission ist berechtigt, die aus
diesem Vertrag fliessenden Rechte und Pflichten an die
Schweizerische Eidgenossenschaft abzutreten, sobald die-
selbe sich zu deren Uebernahme bereit erklirt.”
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Auf den Wunsch des Gemeinderates von Zernez hin,
es mochte der Unterzeichnete bei der hohen Regierung
in Chur persénlich vorstellig werden, um ein kantonales
Jagdverbot auf 25 Jahre fiir das Cluozatal zu erwirken,
brachte er am 26. Februar 1910 Herrn Regierungsrat
Ganzoni das betreffende Gesuch der Gemeinde Zernez so-
wie der Schweizerischen Naturschutzkommission vor, worauf
am 24. Mai1 folgender Bescheid erhalten wurde:

,,Wir teilen Thnen mit, dass der Grosse Rat am
23. Mai 1910 auf Antrag der Regierung einstimmig be-
schlossen hat, es sei fiir die Naturreservation Val Cluoza
mit Bezug auf alles Wild die Jagd fiir die Dauer von 25
Jahren verboten. Wir werden dafiir sorgen, dass die Sache
auch im Amtsblatt publiziert wird."

Nachdem so das Cluozatal, ein Gebiet von rund 25
Quadratkilometer, nach jeder Richtung hin als totale Re-
servation fiir 25 Jahre gesichert war, musste nun an
dic méchste Aufgabe herangetreten werden, einen Park-
wichter zur Ueberwachung des Naturparkes anzustellen,
welcher den folgenden Eigenschaften gerecht werden
musste: er sollte ein reifer, bestandener Mann sein, also
nicht zu jung, kriftig und zihe von Korper, niichtern,
mutig eventuell im Konflikt mit Wilderern, von geniigender
Bildung, um Beobachtungen iiber Tiere und Pflanzen,
ihre jetzigen Standorte im Gebiet und ihre kiinftige Aus-
breitung anstellen und sie in Form von Tagebuchnotizen
zu Papier bringen zu konnen; er soll Freude haben an
der ‘Reservation, ihren Zweck verstehen und sie ebenso
hiiten, als ob sie sein eigener Park wire.

Zur gliicklichen Lésung dieser Frage trug der Umstand
wesentlich bei, dass es dem Unterzeichneten vergénnt ward,
mit Herrn Oberst Ruffieuxz, dessen Oberaufsicht die
Gemsenasyle von der KEidgenossenschaft unterstellt sind
und von dessen trefflichem Bericht iiber das Gemsen-
schutzgebiet Bernina er Einsicht genommen hatte, in Ver-
bindung zu treten. In zwei Konferenzen wurden dem
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Unterzeichneten von Herrn Oberst Ruffieux eine solche
Fiille praktischer Ratschlige zuteil, dass sofort zur Aus-
schreibung eines Parkwdchters — dies sollte die Bezeich-
nung werden -— fiir den Schweizerischen Nationalpark,
Abteilung Zernez, geschritten und dass der Entwurf eines
Vertrages mit dem kiinftigen Parkwéchter von Dr. Herm.
Christ aufgesetzt werden konnte. Nachdem Herr Oberst
Ruffieux auch diesen sorgfiltig gepriift und ihm end-
giltige Fassung verliechen hatte, wofiir, wie fiir seine
weiteren Bemiihungen um den schweizerischen National-
park ithm unser Dank lebhaft ausgedriickt sei, wurde mit
“elnem aus zwanzig Angemeldeten ausgewihlten Bewerber
der folgende Vertrag nach sorgfiltiger Durchpriifung simt-
licher Punkte vereinbart und am 29. Juni 1910 definitiv
unterzeichnet :

,Vertrag mit dem Parkwdichter der Abteilung Zernez des
Schweizerischen Nationalparkes.

Ziwischen der Schweizerischen Naturschutzkommission
und dem Herrn — aus — ist folgender Vertrag vereinbart
worden: '

Herr — tritt in den Dienst der genannten Kommission
als Wichter der Abteillung Zernez des Schweizerischen
Nationalparkes.

Die Anstellung ist vereinbart auf Probe fiir ein Jahr
vom unten genannten Datum. Nach Abschluss dieses Jahres
steht sie unter einer gegenseitigen dreimonatlichen Kiin-
digung.

" Die Obliegenheiten des Aufsehers sind folgende:

Er hat vom 1. Juni bis zum Einschneien in dem in
Val Cluoza von uns zu erstellenden Wichterhause zu
wohnen; das gesamte Gebiet der Abteilung Zernez das
ganze Jahr zu iiberwachen, dasselbe wihrend des Sommers
regelméssig zu begehen, jeden Eingriff in die Pflanzen-
oder Tierwelt zu untersagen, Wilderer oder Beschidiger



— 110 —

zurechtzuweisen und Fehlbare notigenfalls wegzuweisen und
zu verzeigen. Die Verzeigungen haben an den Gemeinde-
prisidenten in Zernez zu geschehen.

Er wird tber seine dienstlichen Awuslagen Rechnung
fithren, ebenso ein Tagebuch, worin er seine dienstlichen
Gédnge und die ndher zu spezifizierenden bemerkenswerten
Vorkommnisse an Pflanzen- und Tierwelt jeden Tag ver-
zeichnet.

Er wird die Besucher veranlassen, sich in einem Re-
gister in der Hiitte einzutragen.

Er darf, Notfille vorbehalten, das Uebernachten im
Wiichterhaus nur solchen Besuchern gestatten, welche mit
eine hierfiir in Zernez bei — oder auf dem Ofenberg bei
— zu losenden Erlaubniskarte versehen sind.

Samtliche Aufzeichnungen sind der Kommission oder
ihrem Delegierten auf Begehren zur Einsicht vorzulegen
und jedenfalls am Ende der Saison ihr zu iibermitteln.

Er soll keine andere Waffe fithren als diejenige,
welche ihm von der Kommission geliefert wird und soll
sich ihrer nur fiir Notwehr bedienen.

Er hat das Recht, das erforderliche Brennholz dem
Wald in diskreter Weise zu entnehmen.

Er hat das Wichterhaus und die erforderlichen Ge-
ritschaften und den Hausrat in Reinlichkeit und Ordnung
zu unterhalten und hierzu verwendete Auslagen zu ver-
rechnen.

Ueber die Art der Bewirtschaftung der Hiitte wird
ithm eine besondere Instruktion erteilt werden.

 Seine Besoldung betrigt Fr. 1,500.— pro Jahr, mit
eventuellem Amnsteigen auf Fr. 2,000.—, vierteljahrlich
zahlbar, wofiir er fiir alle seine Bediirfnisse selbst zu sorgen
hat. Es wird ihm fiir die Haltung des Hundes tadglich
40 Rappen ausgerichtet. In der Zeit vom 1. Oktober bis
1. Juni nimmt der Wichter seine Wohnung in der Gemeinde
Zernez, wobei er eine hi#usliche Arbeit verrichten kann,
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aber keinen andern Dienst iibernehmen darf; doch hat er
das Reservationsgebiet so oft als moglich zu begehen, wo-
fiir er mit Ski (was er zu erlernen hat), Schlafsack,
Mantel, Kochmaschine, Feldstecher ausgeriistet werden

wird, welche Gegenstinde Eigentum der Kommission
bleiben.

Bei Bediirfnis ist der Wichter berechtigt, einen von
der Kommission gutgeheissenen Gehilfen in Dienst zu
nehmen, maximal 20 Tage pro Jahr, ohne speziell um
Erlaubnis einzukommen. Diesem soll ein Taglohn von
ungefihr Fr. 4.— gewdhrt werden. '

Der Waichter erhdlt fiir Ertappung eines Frevlers
die Héilfte der Busse als Prdamie.”

Als alles schon geordnet, unterzeichnet und die Aus-
riistung schon besorgt war, kiindigte der Auserwéhlte tele-
graphisch von Zernez aus, nachdem er das Cluozatal in
Augenschein genommen hatte, aus Schrecken iiber die Wild-
heit des ,,teuflischen* Tales, welches ihm als wahres Val
del diavel erschien. Darauf wurde er sofort entlassen und
die Stelle einem andern iibertragen, der, wie wir hoffen
wollen, das Herz auf dem rechten Flecke hat und behilt.

Es wurde nun auch unverweilt nach Zernez der Auf-
trag gesandt, im Schoss des Cluozatales eine starke Block-
hiitte zu errichten, welche sowohl ausreichende Unterkunft
fir den Parkwichter und seine Familie als fiir nécht-
liche Unterkunft verlangende Besucher bieten sollte; auch
betreffs dieser Parkwéchterhiitte verdanken wir eingehende
Anweisung Herrn Oberst Ruffieux. Die Herren Prisident
Bezzola und Curdin Grass in Zernez haben sich bereits nach
dem Cluozatal begeben und den giinstigsten Ort fiir die
Hiitte sorgfiltig ausgewihlt, woselbst keine Gefahr von
Lawinen oder Steinschligen besteht und eine bestindige
Quelle zum Vorschein kommt; sie haben es auch auf sich
genommen, den Bau nach der eingereichten Vorschrift in’s
Werk setzen zu lassen.
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~ Weiter beschloss man, an allen Zugangspfaden zum
Cluozatal gusseiserne Anzeigetafeln anbringen zu lassen mit
der Aufschrift:

Parc national Suisse.
Protection absolue des animaux et des plantes.
La Commission.

Diese Inschrift kann von allen in Betracht kommen-
den Nationen verstanden werden, weshalb die franzosische
Sprache gewdhlt worden 1st. Mit der Anfertigung der
Tafeln wurden die von Roll’schen Eisenwerke in Clus,
Kanton Solothurn, beauftragt.

b) Abteilung Schuls des Schwelzerlschen
Nationalparkes.

An dem fiir einen Schweizerischen Nationalpark ins
Auge gefassten Gebiete hat neben der Gemeinde Zernez
den Hauptanteil die Gemeinde Schuls, welcher das in
naturschiitzerischer Beziehung hochst wichtige Val Scarl
mit seinen Seitentdlern, also das Tal der Clemgia mit threm
Einzugsgebiet gehért. Schon im Jahresbericht 3 finden
sich einige Worte iiber das Scarltal auf Seite 27—29, und
auf Seite 30 bemerkte der Unterzeichnete, dass die Scarl-
reservation einerseits und die Quatervalsreservation andrer-
seits zusammen ein organisches Ganzes bilden koénnten,
insofern das Ofental, besonders in der Gegend des Ofen-
passes und der Alp Buffalora, mehr eine Verbindung als
eine Trennung beider Teilreservationen bilden diirfte, vor-
ausgesetzt, dass die Quatervalsreservation noch ostlich iiber
den Piz del Diavel verlingert wiirde bis gegen die Alp
Buffalora hin und dass die Schlucht des Spéltales keine
abschliessende Grenze bilden wiirde.

Um nun das Scarltalgebiet zu einer 25 jihrigen Pacht
zu gewinnen, wurde schon am 21. Juli 1909 eine Eingabe
an den Gemeinderat von Schuls gerichtet, deren Einleitung
dieselbe wie in der nach Zernez gesandten war (siche
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Jahresbericht 3, Seite 52 ff.) und worin in bezug auf das
Scarltal folgendes gedussert wurde:

»Wenn wir im allgemeinen dem Wunsche Ausdruck
geben, es mochte das Gebiet des Val Scarl in den Bezirk
der Reservation, wie sie uns in Gedanken vorschwebt, ein-
bezogen werden, so mochten wir unserm Gesuch vor allem
die folgende Einschrinkung geben: Unter dem Ausdruck
Gebiet des Scarltales verstehen wir nicht den breiten Tal-
boden, welcher von einem Fahrwege durchzogen und auf
seinem ganzen Verlaufe von wertvollen Alpenweiden um-
geben ist, vielmehr sind uns lediglich von Wichtigkeit
einige der wilderen Seitentdler mit den in ihrem obern
Teil befindlichen weniger wertvollen Alpen und die héch-
sten Gebirgskiimme. Von solchen Seitentilern, welche wir
in unsere Scarlreservation einbezogen wiinschten, kimen die
folgenden in Betracht: Val Mingér, Foraz, Tavrii, Val-
latscha, del Poch, Trigl, Lischanna und Triazza, ausserdem
der alte Arvenwald Tamangur am Piz Murtéra.

Die Alpen, welche in den genannten Seitentilern ge-
legen sind, wiirden wir in die Reservation einzubeziehen
suchen mit dem Amnerbieten, sie von uns aus an Stelle der
bisherigen Pichter in Pacht zu nehmen. Solche Alpen
wiren z. B. die in den Tédlern Mingeér und Tavrii gelegenen,
wogegen die grossern Alpen Tablasot, Plazér, Praditschol,
Schimbrina, Tamangur dadora und dadaint, Astras und
Sesvenna von der Reservation ausgeschlossen bleiben
wiirden. |

Darauf folgte der Entwurf eines entsprechenden Ver-
trages, im ganzen von demselben Wortlaut wie der mit der
Gemeinde Zernez fiir Val Cluoza vereinbarte.

Es geht aus diesem Antrag an die Gemeinde Schuls
hervor, dass die Kommission den Wunsch hatte, simtliche
Seitentdler des Scarltalgebietes, sowohl jene links als jene
rechts von der Clemgia in das Reservationsgebiet einzu-

beziehen, dagegen den eigentlichen Talboden, welcher von
8
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einer Reihe wertvoller Alpenweiden eingenommen ist, da-
von auszuschliessen.

Nachdem seitens des Gremeindeprisidenten von Schuls
am 24. Juli 1909 die Antwort erfolgt war, dass der Ge-
meindevorstand der Sache sympathisch gegeniiberstehe,
tibrigens aber nichts weiter verlautete, wurde am 6. Ok-
tober 1909 von neuem ein Vertragsentwurf nach Schuls
gesandt mit folgenden einleitenden Worten:

,,Jndem die Unterzeichneten hiemit auf die Verhand-
lungen Bezug nehmen, welche zwischen der Naturschutz-
kommission der Schweizerischen Naturforschenden Gesell-
schaft einerseits und dem Tit. Gemeindevorstand der Ge-
meinde Schuls andrerseits laut Eingabe der genannten Kom-
mission am 21. Juli 1909 und Antwort des Tit. Gemeinde-
vorstandes von Schuls am 24. Juli 1909 gefiihrt worden
sind, erlauben sie sich, daran zu erinnern, dass ihre Be-
strebung, im Scarltalgebiete eine Naturreservation zu be-
griinden, aus dem idealen Gesichtspunkt hervorgeht, ein
Stiick urspriinglicher Natur unseres Schweizerlandes der
Nachwelt unangetastet zu bewahren, und sie bitten die Tit.
Gemeinde von Schuls, sich vor Augen zu halten, dass sie
durch ein verstindnisvolles Entgegenkommen sowohl bei
ihren vaterlindischen Mitbiirgern als auch weit {iber die
Grenzen der Schweiz hinaus sich ein schones Lob erwerben,
dass sie mit der Schaffung des genannten Gebietes zur
Reservation sich auch fiir die Nachwelt ein Denkmal
setzen wird.

Nachdem sich nun schon die Aufmerksamkeit weiter
Kreise nicht nur der Schweiz, sondern auch des Auslandes
auf dieses Unternehmen gerichtet hat, scheint es uns ge-
boten, den definitiven Antrag an die Tit. Gemeinde Schuls
nicht mehr linger hinauszuschieben, sondern im Gegenteil
die Gemeinde zu bitten, diese unsere Eingabe letzter Hand
baldmoglichst mit einer endgiiltigen Antwort zu beehren.

Auch diesem Schreiben war ein den frithern gleich-
lautender Entwurf eines Vertrages angeschlossen.
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Darauf erhielt am 18. Oktober 1909 der Unterzeichnete
den Besuch des Herrn Gemeindepriasidenten O. Mohr und
Herrn Kénz von Schuls, welche ihm die Mitteilung machten,
dass die zahlreiche Jdgerschaft von Schuls der Verpachtung
des gesamten Gebietes an die Naturschutzkommission ab-
geneigt sei, wohl wiirde man auf die Tdler Mingeér und auf
die Téler am Nordabfall des Lischannamassivs, sowie auf
den Wald Tamangur verzichten, dagegen wiinsche man
nicht die Téler Foraz, Tavrii und Sesvenna abzutreten.

Da nun aber durch ein solches Verlangen die Reser-
vation Scarltal in getrennte Stiicke zerrissen worden wire,
machte der Unterzeichnete den Vorschlag, es solle der Natur-
schutzkommission die gesamte linke Talseite mit den Télern
Minger, Foraz, Tavrii, Vallatscha und dem Wald Tamangur
auf der rechten Talseite iiberlassen werden, wogegen sie
auf das ganze iibrige Gebiet der rechten Talseite, ein-
schliesslich dem ganzen Lischannamassiv, verzichten wolle.

Die Herren nahmen diesen Vorschlag entgegen und
sprachen den Wunsch aus, es mége im Laufe des kommen-
den Winters von einigen Mitgliedern der Kommission in
Schuls 6ffentlicher Vortrag iiber das geplante Unternehmen
gehalten werden, da das Publikum ndhern Aufschluss iiber
die Intentionen der Naturschutzkommission wiinsche.

Diesem Verlangen wurde von Seiten der Kommission
Folge gegeben, indem am 27. Februar 1910 die Kommis-
sionsmitglieder Dr. Fritz Sarasin, Prof. Schroter und der
Unterzeichnete sich nach Schuls verfiigten, um daselbst vor
versammelter Gemeinde iiber das Vorhaben der Naturschutz-
kommission Rede zu stehen. ,

Nach Einleitung der Sitzung durch eine Ansprache des
Herrn Mohr gab der Unterzeichnete einen zusammenfas-
senden Ueberblick iiber die Aufgaben des Naturschutzes
im allgemeinen und sodann iiber die Bemiihungen um die
Begriindung eines Schweizerischen Nationalparkes, welche
bisher zur Gewinnung des der Gemeinde Zernez zuge-
horigen Cluozatales gefiihrt haben. Er betonte des weiteren,
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wie von nicht geringer Bedeutung die Hinzugewinnung
der wilden Seitentiler des der Gemeinde Schuls zueignen-
den Scarl- oder Clemgiatales sei. Er wies darauf hin, wie
schon in zwei Kingaben, die am 21. Juli und am 6. Ok-
tober 1909 an den Gemeindevorstand von Schuls gesandt
worden waren, dem Wunsche Ausdruck gegeben worden sei,
sowohl die Seitentdler westlich als diejenigen 6stlich von der
Clemgia fiir den kiinftigen Nationalpark zu gewinnen;
da jedoch die zahlreiche Jégerschaft der Gemeinde von
einer Abgabe der ostlichen Téler, speziell derjenigen des
Lischannamassivs, nichts habe wissen wollen, so habe die
Naturschutzkommission beschlossen, von diesen abzusehen,
dagegen um so lebhafter auf der Gewinnung sémtlicher
Seitentiler der linken oder Westseite, wie namentlich der
Taler Mingér, Tavrii und Foraz, ausserdem aber des uralten
Arvenwaldes Tamangur am Piz Murtér ostlich von der
Clemgia zu beharren. Diese Proposition wurde der versam-
melten Biirgerschaft von Schuls vorgetragen, und es wurde
speziell an die anwesenden Jiger die Bitte gerichtet, auch
von ihrer Seite dem neuen Gedanken des Naturschutzes bei
sich Raum zu geben, der sich darauf richtet, die belebte
Natur in ihrer ganzen Harmonie zu erhalten, und welcher
darum mit Trauer auf die riicksichtslose Zerstorung unserer
edelsten Tierformen sieht, wozu besonders auch die so sinn-
los verfolgte Raubtierwelt zu rechnen ist. An die Versamm-
lung aber richtete der Redner noch die Mahnung, sich
daran zu erinnern, dass Geschichte nicht nur mit dem
Schwerte geschrieben wird, sondern dass ihren schonsten
Schmuck Taten der Kultur bilden, und dass darum auch
unser Schweizerischer Nationalpark als eine von ‘diesen in
ithr Buch mit unausldschlichen Lettern eingeschrieben
werden wird. | ‘

Darauf hielt Herr Prof. Schréter einen Vortrag, welcher
den Kernpunkt des Abends bildete. Nach einer Einleitung
tiber die Bestrebungen anderer Nationen, namentlich der
Vereinigten Staaten, um die Schaffung von Nationalparken



— 117 —

gab er eine ebenso sachlich gehaltvolle als feinsinnige
Darstellung des zum Schweizerischen Nationalpark erwihl-
ten Gebietes, welches ihm durch wiederholte Bereisung bis
in alle Einzelheiten vertraut ist. Eine reiche Reihe von
farbigen Projektionsbildern, in beredten Worten dem Ver-
stindnis nahe gebracht, erregte die laute Bewunderung
der Anwesenden, die bis zur Freude sich steigerte, als die
versilberte Spitze des Piz Plafna iiber den urgewaltlgen
Legefohren des Tales Mingér emporstieg.

In einer darauffolgenden Diskussion wurden nur bei-
fillige Stimmen laut, welche alle, darunter Forster, Jéger,
Ingenieure und Lehrer, das Projekt herzlich willkommen
hiessen, sodass die Vertreter der Naturschutzkommission
den frohen Gedanken fassen durften, es werde gelingen,
die Secarltalreservation hinzuzugewinnen und damit erst
ein Freigebiet der Natur zu schaffen, welches sich den
stolzen Titel eines Schweizerischen Nationalparkes mit
Recht wiirde beilegen diirfen.

Nach einigen warmen Worten der Verdankung an die
Anwesenden seitens des Prisidenten der Naturschutzkom-
mission und einer Schlussrede des Gemeindeprisidenten
Mohr machte der offizielle Teil des Abends einer geselligen
Unterhaltung Platz, bei welcher in anregender Weise iiber
das allen wichtig gewordene Projekt weiter verhandelt
wurde und wobei zur Losung vorhandener Schwierigkeiten
und zur Klirung der Abgrenzungen des Gebietes eine F'iille
praktischer Vorschlige zutage kam, sodass des andern
Tags die Abgesandten der Naturschutzkommission, in der
Erinnerung an das herzliche Entgegenkommen seitens der
Gemeinde Schuls, eine doppelt genussreiche Schlittenreise
durch das von frisch gefallenem Schnee bedeckte und in
blitzender Sonne erschimmernde, auch im Winter mit vollem
Recht weltberiihmte Engadinertal vollfiihrten.
| So nahe demnach ein giinstiges Uebereinkommen ge-
riickt erschien, so sehr musste sich doch noch die Natur-
schutzkommission in Geduld iiben, insofern iiber das Ver-
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halten der Gemeinde Schuls der Proposition gegeniiber
nichts mehr verlautete, obschon in wiederholten Terminen
drei Schreiben an den Gemeindeprisidenten abgesandt wor-
den waren. Die dadurch immer quélender werdende Sorge,
es mochte die Stimmung in der Gemeinde dem Unternehmen
ungiinstig geworden sein, zerstreute endlich ein Antwort-
schreiben des Gemeindeprisidenten vom 20. Juni 1910,
worin u. a. folgendes ausgefiihrt war:

,,Wir haben selbstverstindlich die Sache nie ausser
acht gelassen, sondern im Gegenteil sie in Versammlungen
und im privaten Verkehr stets verfochten; es hat aber iiber
die Frage der Pacht nicht die politische Gemeinde, son-
dern die Biirgergemeinde zu entscheiden, da nach unserer
Gemeindeverfassung Verkiufe von Gemeindeboden und
Pachtvertrige iiber 15 Jahre nur von ihr abgeschlossen
werden diirfen. Infolgedessen wurde die Sache von un-
serem Gemeinderat an den Biirgerrat gewiesen, von welchem
Herr Dr. Th. Dorta Prisident ist. Der Biirgerrat hat die
Sache auch behandelt, und er ist in Mehrheit fiir die Ver-
pachtung. Derselbe will in den n#chsten Tagen zusam-
men mit einigen tonangebenden Biirgern die ganze Gegend
in Scarl in Augenschein nehmen und dann die Frage un-
verziiglich der Biirgerversammlung zum definitiven Ent-
scheid vorlegen.*

Eine besondere Frage bildete die Pacht der Alp Tavrii,
welche von ca. 120 Stiick Gross- und ca. 100 Stiick Klein-
vieh bestossen wird und welche notwendig in die Reservation
einzubeziehen war. Sie befindet sich im Privatbesitz einer
Alpgenossenschaft, deren Kommission zusammentrat und
Fr. 1,800.— als jdhrliche Pachtsumme forderte mit der
Bedingung, ,,dass falls nach 25 Jahren die Pacht nicht
erneuert wiirde, die Naturschutzkommission pflichtig wire,
der Alpgenossenschaft fiir den Minderwert der Alp vollen
Schadenersatz zu zahlen und dass wihrend der Pachtzeit

die Kommission den Weg und die Alphiitte zu unterhalten
habe. |
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Auf diese Bedingung wurde vom Unterzeichneten ein-
getreten, mit dem Bemerken aber, dass, bevor ein defini-
tiver Kontrakt mit der Alpgenossenschaft Tavrii abge- .
schlossen werden konne, man erfahren miisse, ob die Ge-
meinde Schuls, politische sowohl als Biirgergemeinde, ent-
schlossen sei, uns die ganze linke Clemgiatalseite auf 25
Jahre zu verpachten und zu welchen Bedingungen; denn
solange wir dieses nicht wiissten, hitte die Pacht der Alp
Tavrii fiir uns keinen Sinn.

In gleicher Weise wurde auch am 4. Juli 1910 ein
Schreiben an den Burgerratspras1denten Dr. Dorta vom
Unterzeichneten gerichtet.

Das ist der Stand der Sachen betreffend die Abtel—
lung Schuls des Nationalparkes zur Zeit des Abschlusses
dieses Jahresberichtes.

¢) Abteilung Scanfs des Sohweizer'iélche.n
Nationalparkes.

Da das gesamte Quatervalsmassiv in den Schweize-
rischen Nationalpark einbezogen werden sollte, die Go-
meinde Zernez aber nur den nérdlichen Abfall dieses Ge-
birges inne hat, wihrend der siidliche Abfall im Besitze
der Gemeinde Scanfs ist, so wurde am 24. Juni 1909 auch
an diese eine KEingabe gerichtet, worin in spezieller Be-
ziehung auf das Territorium der Gememde Scanfs folgen-
des ausgefiithrt war:

,,Als ein besonders Wlohtlger Teil der Reservation er-
schien von vornherein der wilde Piz Quatervals mit seinen
Seitentdlern. Demzufolge ist die Schweizerische Natur-
schutzkommission auch schon mit dem - Tit. Gemeinde-
vorstand in Zernez wegen Einbeziehung der im Ge-
biete dieser Gemeinde liegenden Téler Cluoza und Tanter-
mozza in Verbindung getreten und hat ein sehr freund-
liches Entgegenkommen erfahren. Indessen ist mit dem
zu Zernez gehorigen Teile nur die eine Hilfte des Berges
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in den Kreis der Reservation gezogen, die andere nicht
minder wichtige liegt im Gebiet der Gemeinde Secanfs.
Um nun die Piz Quatervals-Reservation zu einem Ganzen
zu gestalten, kénnen wir an der Gemeindegrenze Zernez-
Scanfs nicht Halt machen, sondern wir miissen notwen-
digerweise auch die im Gebiet der Gemeinde Scanfs liegen-
den Seitentiler des Piz Quatervals in die Reservation hin-
einzubeziehen suchen. Deshalb gelangen wir hiemit an
den Tit. Gemeindevorstand von Scanfs mit der ergebenen
Anfrage, ob die Gemeinde gewillt wire, die folgenden
Tédler ihres Gebietes der Schweizerischen Naturschutzkom-
mission als Naturreservat zu iiberlassen: Val Trupchum,
Muschains, Chanels und d’Esan.

In der Annahme, dass mit diesen Tilern keine nam-
haften Alpenwirtschaften oder sonstige wichtige Gemeinde-
interessen verbunden sind, diirfte eine Vereinbarung erleich-
tert werden, und wir geben deshalb zu gefilliger Kenntnis-
nahme unserer Intensionen den mitfolgendem Entwurf eines
Antrages dem Tit. Gemeindevorstand von Scanfs anheim.*

Beigefiigt war ein dem Inhalt des Gesagten ent-
sprechender Vertragsentwurf. Nachdem darauf ein Brief-
wechsel sich angeschlossen hatte, der hauptsichlich die ge-
nauere Abgrenzung des gewiinschten Gebietes zum Gegen-
stand hatte, erfolgte am 23. Februar 1910 folgende Ant-
wort seitens des Herrn Gemeindeprésidenten Tondury :

,Wir sind im Besitze IThrer werten Zuschrift vom
21. Januar abhin, von deren Inhalt wir auch unserm Ge-
meinderat Kenntnis gegeben haben. In Beantwortung des-
selben diene Ihnen einstweilen, dass wir im Laufe des
nichsten Friihlings auf Ihre Eingabe vom 24. Juli 1909
wieder zuriickkommen werden, und ist Schreiber dies der
Ansicht, dass man sich in Sachen wohl verstindigen wird.*

Die Weiterverhandlungen sind im Gange. |
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d) Andere Abteilungen des Schweizerischen
- Nationalparkes.

Weiter sind schon einige Vorverhandlungen mit den
Gemeinden Tarasp wegen des oberen Teiles des Plafnatales
und Valcava wegen des Val Niiglia gepflogen worden, ohne
doch dass schon zu definitiven Eingaben an diese Ge-
meinden geschritten worden wiére, da die genannten
Territorien in Beziehung auf das gesamte Unternehmen
von sekundidrer Bedeutung sind. Auch wird spiter noch
- mit der Gemeinde Ardez wegen des oberen Teiles des Val
Sampuoir zu verhandeln sein.

2_. Ttalienische Reservation.

Der schon &fters erhobene Einwand, dass ein Teil des
Nationalparkes, ndmlich die Abteilung Zernez, an die ita-
lienische Grenze stosse und dass deshalb der Tierbestand
dieses Distriktes den italienischen Wilderern preisgegeben
sei, kam der Schweizerischen Naturschutzkommission keines-
wegs unerwartet; sie war sich darum von vornherein be-
wusst, dass erste Bedingung fiir Aufrechterhaltung einer
totalen Reservation scharfe Ueberwachung sei, weshalb sie
auch schon zur Anstellung eines Parkwichters fiir das be-
zeichnete Gebiet geschritten ist. Ausserdem aber gelang es
unserem Mitgliede Prof. Wilczek, das Interesse des italieni-
schen Naturschutzes fiir unsere Reservation so lebhaft zu
wecken, dass nun die begriindete Aussicht besteht, es werde
Italien vom Livigno-Gebiete aus eine italienische Reser-
vation an die unsrige anlehnen und so mit kraftlgem
Strebepfeiler ihre siidliche Mauer stiitzen.

Dass diese hochst wiinschenswerte Sicherstellung des
Schweizerischen Nationalparkes durch Italien sich verwirk-
lichen wird, verdanken wir besonders dem energischen Ein-
greifen des Herrn Prof. Dr. B. Galli-Valerio in Lausanne,
welcher mit dem Minister des Innern sich iiber die Frage
in Verbindung setzte und darauf mit dem Unterzeichneten
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in Korrespondenz trat. Er tibersandte dem Letzteren ein
Schreiben des Ministers vom 22. Mai 1910 des folgenden
Inhaltes :

,» Approvo pienamente l'iniziativa deinaturalistisvizzeri
per la creazione d’un parco nazionale che certamente rendera
utilissimi servizi alla scienza. Se Liei mi indichera in che
modo si possa favorire e diffondere 1’idea fra gli scienziati
italiani affinché anch’essi contribuiscano alla buona riuscita
della lodevo'e iniziativa, non mancherdo di interessarmene
vivamente,” und am 1. Juni 1. J. schrieb der Minister an
Prof. Galli:, ,Ho vivamente raccomandoto al mio collega
d’agricoltura di secondare nel miglior modo possibile la
sua proposta e mi riservo di darle notizie appena mi sara
possibile.*

3. Andere schweizerische Reservationen.

Es ist im vorigen Jahresberichte eine Reihe von Vor-
schlagen zusammengestellt worden, welche kleinere, zu Re-
servationen sich eignende Gebiete betrafen. Man kann sie
Reservate nennen im Gegensatz zu den grossen oder den
Reservationen. Die Schweizerische Naturschutzkommission
betrachtet es als ein sehr wichtiges Ziel, dass im Laufe der
Zeit solche Reservate sich iiber das ganze Land ausbreiten
sollen, in dieser Weise ein Netz von totalen Schongebieten
bildend, die der autochthonen Fauna und Flora gesicherte
Ruhe- und Vermehrungspunkte, unantastbare Asyle bieten
kénnten. Durch die Bemiihungen um die Begriindung der
grossen - Reservation des Schweizerischen Nationalparkes
sind die Bestrebungen um die Schaffung solcher Reservate
seitens der zentralen Kommission zunichst in den Hinter-
grund gestellt worden, doch sind einige kantonale Kom-
missionen hierin lebhaft titig gewesen, wofiir auf die unten
folgenden Jahresberichte verwiesen sei. Auch mdge hier
erwihnt werden, dass auch der Schweizerische Forstverein
sich in Titigkeit gesetzt hat, Schutzgebiete anzukaufen
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oder zu pachten, um aus ihnen partiell botanische Reser-
vate zu schaffen. Auch hat schon die Schweizerische Ge-
sellschaft fiir Vogelkunde und Vogelschutz zur Anlegung
von Vogelschutzgeholzen Schritte getan.

Dass es allenthalben an den nétigen finanziellen
Mitteln fehlt, ist der Grund, weshalb es erst zu kleinen
Anféingen in der Schaffung des Schweizerischen Reservat-
netzes gekommen ist. Der Schweizerische Bund fiir Natur-
schutz, dessen Mittel von der Bestreitung der Kosten des
Nationalparkes noch fast vo6llig in Anspruch genommen
sind, wird sich mit ganzer Kraft der Schaffung schweize-
rischer Reservate zuwenden, sobald er mehr erstarkt sein
wird und sobald, wie es bestimmt erhofft werden darf,
die Eidgenossenschaft die jdhrlichen Unkosten des Schwei-
zerischen Nationalparkes iibernehmen und so den Natur-
schutzbund von dieser driickenden Last befreien wird.

SchWeizerischer Bund fiir Naturschutz.

Wir gelangen jetzt zur Berichterstattung iiber den
Stand des am 1. Juli 1909 begriindeten Schweizerischen
Bundes fiir Naturschutz.

Ueber die Beweggriinde, welche zur Bildung dieses
Unternehmens gefiihrt haben, ist im vorigen Jahresbericht
(Seite 62 ff.) Aufschluss gegeben worden. Nachdem ganz
zu Anfang die Aufrufe der Kommission beim Publikum
soviel wie keine Beachtung gefunden hatten, sodass wieder-
holte Aufrufe notig wurden, fing der Gedanke des Natur-
schutzes an, immer weitere Kreise zu ergreifen, eine Be-
wegung, die sich durch immer zahlreichere Beitritte zum
Bunde kundgab. Dank der energischen und wohl iiber-
schauenden Leitung des Unternehmens durch unsern Sekre-
tir erscheint jetzt, ein Jahr mnach seiner Begriindung,
der Naturschutzbund fest begriindet als unser unentbehr-
liches Organ zu aktivem Vorgehen im Naturschutze der
Schweiz. Dabei ist mit besonderem Danke auch der Mit-
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hilfe der Schweizerischen Vereinigung fiir Heimatschutz
zu gedenken, welche mit Hilfe ihres periodischen Organes
Aufrufe und Sammellisten verbreitete, i1hre Mitglieder
zum Beitritt in den Schweizerischen Naturschutzbund auf-
forderte und einem Aufsatze unseres Mitgliedes Professor
Schroter iiber den schweizerischen Nationalpark freund-
liche Aufnahme gewidhrte. Besondern Dank schulden wir
dem tidtigen Vertreter des Heimatschutzes in Basel, Herrn
Fritz Otto.

Dieses uns so niitzlich gewesene Eingreifen des Heimat-
schutzes zu unseren Gunsten hat andererseits die im Publi-
kum bereits vorhandene Verwirrung iiber die Arbeitsge-
biete der beiden dem Vaterland dienenden Korporationen,
der Schweizerischen Vereinigung fiir Heimatschutz und
der Schweizerischen Kommission fiir Naturschutz gesteigert,
sodass es angebracht scheint, in kurzen Worten zu betonen,
dass der Heimatschutz sich in den Dienst der Verschénerung
der Schweiz stellt, sowohl in Beziehung auf di¢ Landschaft
wie in Beziehung auf die Stiddte und Ortschaften, dass er
alte ehrwiirdige Bauwerke und Kunstdenkmiler vor der
Zerstorung retten will, dass er das Land von Verunzierungen
durch schlecht passende Bauwerke, das Landschaftsbild sto-
rende Eisenbahnen- und Strassenanlagen, Flusskorrektionen
und andere Ingenieurarbeiten, weiter von riicksichtslos
angelegten Telegraphen- und Starkstromleitungen und von
hiasslichen Plakaten freihalten will, und dass er, wie sein
Name besagt, spezifisch nationale und zwar #&sthetische
Ziele verfolgt, wihrend der Naturschutz, jene wichtigen
Aufgaben dem Heimatschutz ganz anheimgebend, die Er-
haltung der Urnatur und der belebten und unbelebten
Naturdenkmiler sich zur Aufgabe gesetzt und sich damit
in letzter Bezichung in den Dienst einer internationalen
Aufgabe, in den Dienst des Weltnaturschutzes von Pol
zu Pol gestellt hat. Dass die Kenntnis dieses Unterschiedes
im Volke Verbreitung finde, wird fiir beide Korporationen
gleich forderlich sein, und es steht zu wiinschen, dass
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beide ihre Aufgabe in dieser Weise abgrenzen mégen und
dass sie bemiiht sind, das Publikum in unzweideutiger
Weise dartiber aufzukliren.

Es moge nun der Bericht unseres Sekretirs Dr.
Stephan Brunies iiber den derzeitigen Stand des Schweize-
rischen Naturschutzbundes folgen :

,,Bel der Uebernahme des Sekretariats des Schweize-
rischen Bundes fiir Naturschutz war sich der Unterzeichnete
der Schwierigkeiten vollig bewusst, die sich in unserer Zeit
der Entwicklung einer, wenn auch nach idealen und selbst-
losen Zielen strebenden neuen Bewegung entgegenstellen,
weshalb 1bn die ersten ziemlich fruchtlosen Versuche der
Propaganda keineswegs entmutigten.

Um so eifriger wurden die Erfahrungen gepriift und
gesichtet, welche andere patriotische Bestrebungen auf dem
Wege der Werbung gemacht hatten, wobei es uns angenehm
beriihren musste, dass aus der anfinglich kaum 300 Mit-
glieder zéhlenden Schar der Naturschiitzer tiglich Briefe mit
»guten Ratschligen® einliefen, die deutlich ihre Hilfs-
bereitschaft erkennen liessen.

- Die erste kriftige Hilfe zu einer Zeit, wo der junge
Bund nur langsam, ja widerstrebend in Fluss kommen
wollte, leisteten zwei Basler Schulminner, die Herren Dr.
- Emil Bucherer und Dr. Feliz Schneider, welche, frei von
allen angstlichen Besorgnissen und auf die gute Sache ver-
trauend, die neue Bewegung in die Rethen ihrer Schiiler
trugen, wo die Begeisterung ungeahnte Erfolge zeitigte.

Dem Beispiele der beiden Basler Piadagogen folgten
bald auch ausserbaslerische, vor allem Dr. Giinthart, Lehrer
an der hoheren T6chterschule in Ziirich und die kantonalen
Naturschutzprésidenten Dr. Eberli in Kreuzlingen und
Prof. Dr. Tarnuzzer in Chur.

Von allen Berufsarten hat aber kaum eine soviel Ver-
stindnis und Begeisterung der Idee des Naturschutzes ent-
gegengebracht, als diejenige der Postbeamten und Tele-
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graphisten mit ihrem schweren und verantwortungsvollen
Amte. Auf verschiedenen Postbureaux, dank hauptséichlich
den freundlichen Bemiihungen der Herren E. Weber, E.
Ziircher u.a. sind zahlreiche Freunde dem Bunde zugefiihrt
worden.

Weiter sind mehrere kantonale Naturschutzkom-
missionen fir den Bund lebhaft téitig gewesen, wofiir
auf die unten folgenden kantonalen Jahresberichte ver-
wiesen sel.

Zu ganz besonderem Danke verpflichtet ist die Leitung
des Naturschutzbundes fiir die tatkriftige Unterstiitzung,
welche mehrere dem Naturschutz wohl gesinnte Personlich-
keiten dem Bunde durch Zufithrung zahlreicher neuer Mit-
glieder oder durch die Abhaltung von Vortrédgen oder die Ab-
fassung von Zeitungsartikeln und Aufrufen oder durch
Gewdhrung grosserer Beitrige geleistet haben, worunter
besonders auch auswirtige Schweizer sich hervortaten. Die
Namen aller dieser wohlwollenden Helfer aufzuzéhlen ist
hier nicht der Ort, wo wir uns damit begniigen miissen,
ihnen allen unsern ergebensten Dank auszusprechen; hier
selen nur im besondern die hervorragenden Gaben der
Herren Bankier Herold aus Chur, in Paris, im Betrage
von Fr. 5,000.—, Cdsar Scholler in Zirich Fr. 1,200.—,
Prof. William Barbey in Genf Fr. 1,000. — und unseres
Mitgliedes Prof. Lucien de la Rwe Fr. 500. — namhaft
gemacht.

So konnte es nicht ausbleiben, dass die Fortschritte
des jungen Bundes bald in ein schnelleres Tempo kamen
und eine am 30. Juni 1910, also gerade nach einem Jahre
erfolgte Abrechnung folgendes Krgebnis aufwies:

Mitgliederzahl rund 7000.
Netto-Einnahmen rund Fr. 33,000.—.¢

Aus diesem gewiss sehr erfreulichen Berichte unseres
Sekretirs geht als wichtigstes Ergebnis hervor, dass der
Schweizerische Bund fiir Naturschutz ein, wenn auch noch
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ganz junger, so doch gesund emporwachsender Baum 1ist,
der schon im Lauf der n#ichsten Jahre seine Krone stolz
ausbreiten wird. Dennoch wire noch von ferne nicht daran
zu denken gewesen, iiber eine Vergrosserung des National-
parkes Unterhandlungen anzukniipfen, wenn nicht am
8. Januar 1910 von Herrn Bundesrat Ruchet, von dessen
Seite ja mit der Anstoss zur Begriindung der Reservation
gegeben worden war (siehe Jahresbericht 2, 1907/08,
Seite 33) dem Unterzeichneten eine Audienz gewihrt wor-
den wiire, in deren Verlauf der Herr Bundesrat die finan-
zielle Hilfe seitens der Eidgenossenschaft als moglich, ja
als wahrscheinlich in Aussicht gestellt hatte. Dennoch be-
steht bis zur Stunde unsere einzig sichere Einnahmequelle
in unserem Naturschutzbund, und da von der Nettoein-
nahme der weitaus grosste Teil, als aus Beitriigen von lebens-
linglichen Mitgliedern bestehend, kapitalisiert werden muss,
so werden wir auch fernerhin alles daran zu setzen haben,
um die Mitgliederzahl moglichst bald auf die Hoéhe von
25,000 zu bringen, damit der Schweizerische Naturschutz,
auch im Falle thm die Sorge um den Nationalpark von den
Schultern genommen werden sollte, an die Realisierung
seiner zahlreichen weitern Aufgaben herantreten kann, tber
welche erst zu reden sein wird, wenn an sie wird Hand
angelegt werden kénnen. Moge darum jeder Leser dieses
Jahresberichtes sich daran erinnern, dass wir auch auf seine
Mithilfe an unserem guten Werke rechnen.

Langére Zeit bemiihte sich der Unterzeichnete, den
Schweizerischen Bund fiir Naturschutz als ,,Genossenschaft
fiir einen idealen Zweck® in’s Handelsregister eintragen zu
lassen, um ihn so besitzfihig zu machen; da aber nach
den neuen Verordnungen die Kommission dadurch zu einer
umstindlichen Verwaltung mittelst Generalversammlung der
Mitglieder u. a. m. verpflichtet worden wére, sah man end-
lich davon ab und beschloss mit Gutheissung der erweiter-
ten Naturschutzkommission am 6. Februar 1910 in Bern,

dass alle mit Hilfe der Gelder des Naturschutzbundes an-
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gekauften Territorien und Naturdenkméler Eigentum der
Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft werden soll-
ten, welche in’s Handelsregister eingetragen ist.

Dem in Lausanne gefassten Beschlusse, es seidie schwei-
zerische Lehrerschaft auf die Naturschutzbewegung und den
Schweizerischen Bund fiir Naturschutz aufmerksam zu
machen, Folge zu geben, fand der Unterzeichnete dadurch
die beste Gelegenheit, dass der Président des Schweize-
rischen Lehrervereins Herr Nationalrat Fritschi die Ein-
ladung an 1ihn richtete, an der Delegiertenversammlung
des Schweizerischen Lehrervereins in Murten am 26. Juni
1910 einen Vortrag zu halten iiber das Thema : Naturschutz
und Schule, welchen er mit folgendem Antrage schloss:
,,es 1st von der Tit. Schweizerischen Lehrerschaft unverweilt
eine Kommission zu bilden, welche sich zur Aufgabe stellt,
den Naturschutz in seinem ganzen Umfang in den Unterricht
simtlicher Schulen der Schweiz einzufiigen und Beschluss
zu fassen iiber die Frage, in welcher Form und in welcher
Ausdehnung dies zu geschehen habe.*

Dieser Antrag wurde angenommen, und es wurden
die notigen Anordnungen zur Aufstellung dieser Kom-
mission getroffen; zugleich beschloss man auch, allent-
halben die Schiiler zu veranlassen, dem Bund fiir Natur-
schutz beizutreten, und endlich den in Murten gehérten
Vortrag in der Schweizerischen Pédagogischen Zeitschrift
zu verdffentlichen.

Ein Gesuch an den h. Bundesrat um Portofreiheit fiir
den Schweizerischen Naturschutzbund ist abschligig be-

schieden worden.

Zoologischer Naturschutz.

Nachdem fiir die ersten Jahre der Schwerpunkt der
Arbeiten der Naturschutzkommission in der Herbeifithrung
des botanischen Naturschutzes in der gesamten Schweiz so-
wie in der Begriindung des Nationalparkes als Schutzge-
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bietes fiir Pflanzen und Tiere gelegen hatte, erschien es
immer dringlicher, die Aufmerksamkeit der Tatsache zu-
zuwenden, dass auch die natiirliche Fauna der Schweiz in
ihrer Existenz immer mehr gefihrdet wurde und zwar
hauptséchlich infolge der gedankenlosen Verfolgung, der sie
durch die Jdagerschaft ausgesetzt ist. Vor allem erschien
. die Raubtierwelt, welche die grosste Naturzierde ist, die
Europa besitzt, aufs schwerste bedroht. Riicksichtslose Ver-
nichtung des ,,Raubzeuges* galt von jeher fiir eine tapfere
Tat, sodass sogar eifrig mit niedertrichtiger Vergiftung
diese Vernichtung in’s Werk gesetzt wurde und fortwihrend
- noch wird. Gegen diese Misswirtschaft hat nun die Natur-
schutzkommission eine frische Tétigkeit einzusetzen, und
sie hat unerschrocken den Kampf mit Elementen aufzu-
nehmen, welche sich vor dem Volke als weidgerechte Jager
zieren und doch nur Fleischschiesser und Aasjiger sind und
welche, wenn ihrem naturmorderischen Treiben entgegen-
getreten wird, sich als beleidigte Volksvertreter aufspielen,
obschon ja doch die Jagd nur zum Vergniigen der wohl-
habenden Bevélkerung dient, welche auf Kosten der Natur-
freude des arbeitenden Volkes des Privilegiums teilhaft
sein will, die lebendigen Zierden .der Natur zu verderben
und zu vernichten; aber ein reicher Wildstand, eine die
Natur belebende und schmiickende Vogelwelt soll Staats-
besitz zur Freude des Volkes sein und aufzubewahren fir
die Nachkommen, welche ebenfalls darauf ihr Recht haben,
das private Interesse der jagenden Minoritit hat gegen das
allgemeine Interesse des gesamten Volkes zuriickzustehen.

Welcher Naturfreund wird nicht eine innere Emporung
niederzukdmpfen haben, wenn er z. B. einen Abschussbericht
aus dem Kanton Tessin liest dieses Inhalts: , Reich an
Raubwild sind noch die Triimmerfelder und Felsenkliifte
des Leventinatales. Das beweisen die soeben versffentlich-
ten Abschussziffern dieses Bezirkes aus der abgelaufenen
Jagdsaison (1909/1910). Es wurden zur Strecke gebracht :

3 Adler, 17 Uhu, 60 Sperber, 310 Elstern, 56 Fiichse
. . a
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2 Fischottern, 7 Steinmarder und 2 Baummarder, wofiir
an Schussprimien total 550 Franken ausgerichtet wurden.*
Also durch hohe Schussprémien wird diese barbarische Ver-
nichtung edeln Naturtierlebens im Kanton Tessin noch be-
lohnt, diese Heldentaten ,,col solito sistema della stric-
nina‘“. Und an andern Orten in der Schweiz steht es darin
nicht besser; so werden wir unten speziell iiber den Kanton .
Solothurn zu sprechen haben. ,,Das Haarraubwild nimmt in der
Schweiz rapid ab‘ wurde als Resultat einer Enquéte festge-
stellt. Viele Kantone gestatten auch nach der Jagdzeit Fang
und Vergiften des Raubwildes, die doppelte Zahl der Raub-
vogel wird ausser der offenen Jagdzeit erlegt und ausge-
nommen. Eier von Adlern, Uhus, Fischreihern, Habichten,
Sperbern, Turmfalken, Kisvogeln, Wasseramseln, KEichel-
hihern, Elstern, Raben u. a. m. bringen die Leute von Uri
in Rucksicken, Korben, Hiiten und Taschen vor die Staats-
kassa und lassen sie primieren (Diana 1909, Seite 156,
182, 187), wahrlich eine Entvolkerung der belebten Natur,
sodass wir nicht weit zu suchen haben fir die Ursache,
warum es ,stille wird im Walde*.

Um nun gleich in dieser Richtung einen kriiftigen Vor-
stoss zu tun, ver6ffentlichte der Unterzeichnete in der Jagd-

zeitschrift Diana (28, 1910, p. 53) folgenden

»Appell an die weidgerechte schweizerische Jdgerwell.

Dass die Fauna Europas im Riickgange begriffen ist,
kann keinem Zweifel unterliegen, und diese Erkenntnis
fingt an, Alle, die Sinn fiir die Schonheit, fiir die Poesie
der freien Natur und ihre herrlichen Geschopfe haben,
aufs tiefste zu beunruhigen. Nicht nur wir selbst leiden
unter der Verarmung des Naturlebens, sondern die Einsich-
tigen unter uns driickt zudem der schwere Gedanke: was
‘werden unsere Nachkommen, was wird die Zukunft fir
Anklagen gegen uns erheben, dass wir ihr eine verddete
Natur hinterlassen haben, indem wir mit stets verbesserten
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Mordmaschinen gerade die schonsten, die intelligentesten,
die wissenschaftlich interessantesten Tierformen vernichtet,
aus dem Naturbuche Europas fiir alle Zeiten ausgeldscht
haben ? Sind doch selbst gedanken- oder ruchlose Menschen
riistig am Werke, durch infernale Vergiftung den Unter-
gang der lebendigen Naturzierden tunlichst zu beschleu-
nigen. )

Grosse Listen von Aas, von getdtetem sogenanntem
,,Raubzeug‘‘, um diesen widerlichen Ausdruck fiir die herr-
lichsten Naturgebilde zu verwenden, erscheinen in den
Blattern, und fiir diese Vernichtung werden noch térich-
terweise Gelder bezahlt, die sogenannten Schussgelder, so-
dass jeder Patentjiger sofort seine KExplosivmaschine er-
hebt, um zu téten oder krank zu schiessen, sobald ein prich-
tiger Raubvogel, ein zierlicher Marder das Ungliick hat,
seinen Blick auf sich zu ziehen. _

Darum auf, weidgerechte Jiger, die ihr mehr Freude
an der lebendigen Natur habt, als an der Vernichtung
und am Aase, 6ffnet euren Sinn dem neuen Gedanken des
Naturschutzes, verlasst den veralteten Irrtum, wonach méog-
lichst grosse Listen von Tierleichen ein Ehrentitel waren,
und helft mit Rat und Tat allen Einsichtigen, welche dem
Volke von heute und dem kiinftigen die herzerfreuende
Erhebung beim Wandeln durch die freie, in ihrer Harmonie
vollkommene Naturwelt erhalten wollen, indem der sokra-
tische Gedanke euch leiten wird und soll, dass, nachdem wir
einmal das Gute wissen, es uns unméglich wird, das Ueble
zu tun. Erwerbet euch, anstatt der gewissen Verachtung,
den Lorbeer, mit dem die Zukunft euer Andenken einst
bekrinzen wird. So stelle ich noch die folgenden Antrige :
Erstens: es seien alle Schussgelder in allen’ Kantonen
nicht nur sogleich abzuschaffen, sondern sie seien in Ent-
schidigungsgelder umzuwandeln fiir die Fille, wo durch
irgend welches Wild, das erhalten werden muss, sicher nach-
weisbarer Schaden angerichtet wurde nach dem Beispiel,
wie dies von der Schweizerischen Naturschutzkommission
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fir ein Adlerpaar im Kanton Schwyz -bereits geschieht.
Zweitens : es 1st eine meue Jagdgesetzgebung anzustreben,
welche ihren Ausgang nimmt vom Naturschutz und nicht,
wie bisher, von der Fleischnutzung, da die letztere auch
dann noch auf ihre Rechnung kommen wird.*

Der eidg. ornithologische Kommissar, Herr G. von
Burg, Redaktor der Diana und Prisident der Schweize-
rischen Gesellschaft fiir Vogelkunde und Vogelschutz, be-
gleitete vorstehenden Appell mit warmen Worten, seiner-
seits entschlossen, der Schweizerischen Naturschutzkommis-
sion helfend sich zur Seite zu stellen.

So wird der Naturschutz den Kampf mit demjenigen
Teile der Jagerwelt, welcher ihm feindlich gesinnt ist, mit
Umsicht aufnehmen und selbst in diesen Kreisen, denen
die FErhaltung der freilebenden Tierwelt und besonders
des prichtigen, die Landschaft so hervorragend zierenden
Raubwildes am fernsten liegt, dem neuen Gedanken des
Naturschutzes siegreiche Bahn brechen.

In der Glarner Sitzung vom 29. August 1908 hatte
der Unterzeichnete folgenden Antrag gestellt:

,,Das die Frage nach der Erhaltung der freilebenden
Tierwelt in unser Programm gehort, ist selbstverstindlich,
diesem Zwecke dienen ja unsere Reservationen; aber wir
werden die Angelegenheit viel umfassender an die Hand
zu nehmen haben, wir werden fiir's erste, wie seinerzeit
fir den Pflanzenschutz, so fiir den Tiernaturschutz eine
Enquéte anzustellen haben iiber alle bisher in den Kantonen
oder vom Bund erlassenen diesbeziiglichen Verordnungen,
wozu die Jagdgesetze gehoren, und wir werden eine kri-
tische Durcharbeitung derselben behufs einheitlicher, unter
gemeinsame Gresichtspunkte zu bringender Vorschlige aus-
zufithren haben mit Heranziehung der Jagdgesetzgebungen
aller Kulturstaaten.

- In Ausfiihrung dieses von der Kommission zum Be-
schluss erhobenen Antrages, welche Arbeit zu iibernehmen
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sich wegen Mangels an Zeit niemand bereit finden Wollfe',
richtete der Unterzeichnete, sobald er die Hénde dafiir frei

hatte, an das h. Fidgen. Departement ‘des Innern am
30. Oktober 1909 das folgende Schreiben :

»P- P-
Von dem Gesichtspunkte ausgehend, dass der Natur-
schutz auch auf das Jagdwild bis zu einem gewissen Grade
seine Obhut auszudehnen habe, dass ferner die bestehende
Gesetzgebung iiber die Jagd das Ziel nicht durchgehend
arreicht, den Wildstand, sowohl Haar- wie Federwild,
emporzubringen, insofern im Gegenteil in manchen Kan-
tonen derselbe fast vollig der Ausrottung anheimgefallen
1st, erscheint es wiinschenswert, die in den Nachbarstaaten
zur Geltung bestehenden Jagdgesetze einer vergleichenden
Priifung zu unterwerfen, um daraus diejenigen Gesichts-
punkte zu gewinnen, welche zu einer, den Bestrebungen
des Naturschutzes entsprechenden Kritik der schweize-
rischen Jagdgesetzgebung fithren kénnten. Deshalb erlaubt
sich der Unterzeichnete, an das hohe Kidg. Departement
des Innern das Gesuch zu stellen, es mogen mit Hilfe
der schweizerischen Gesandtschaften die Jagdgesetze aus
den Staaten Deutschland, Frankreich, Grossbritannien,
Italien und Oesterreich-Ungarn beschafft und dem Unter-
zeichneten ‘zur Beniitzung in dem erwidhnten Sinne iiber-
wiesen werden. Die Endaufgabe wird diese sein, die Jagd-
gesetze dem Naturschutze dienstbar zu machen.
Mit u. s. w.* |

Am 9. Juli 1910 wurde von der Eidgen. Inspektion
fir Forstwesen, Jagd und Fischerei in verdankenswertester
Weise eine reiche Reihe von Schriftstiicken in Begleitung
des folgenden Schreibens erhalten :

,,Herr Priisident!

Thr Gesuch vom 30. Oktober vor. J. um Beschaffung
der Jagdgesetzgebung der Nachbarstaaten der Schweiz ist
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uns durch das Eidg. Departement des Innern zur Erle-
digung iiberwiesen worden.

Durch Vermittlung der schweizerischen Gesandtschaf-
ten ist es uns gelungen, das Gewiinschte tunlichst voll-
stindig zu beschaffen und tbermitteln wir Ihnen mit-
folgend :

1. 1 Band enthaltend die Gesetzgebung deutscher Staaten.
2. 1 Band enthaltend die Gesetzgebung Grossbritanniens.
3. Code de la législation forestiére francaise.
4. La legislazione sulla caccia nel Regno d’ Italia.
5. Oesterreichische Gesetze iiber Jagd und Vogelschutz.
6. Jagdgesetz fiir das Erzherzogtum Oesterreich unter
der Ems.
7. Ungarische Gesetzsammlung fiir das Jahr 1883.
8. Ungarische Reichsgesetzsammlung fiir das Jahr 1883.
9. J.v. Egervary, Sammlung der in Jagdangelegenheiten
herausgegebenen Regierungsverordnungen ete., in un-
garischer Sprache, 2 Bde.
10. Bruck, E., Die Jagd und Vogelschutz-Gesetzgebung
in Elsass-Lothringen.

Wir legen Ihnen ferner zur Einsichtnahme bei eine
kiirzlich erschienene Publikation des Landwirtschaftsdeparte-
ments der Vereinigten Staaten Nordamerikas iiber die dor-
tigen privaten Wildreserven und deren Zukunft, welche
fiir Sie jedenfalls von Interesse sein wird.

Coaz."

Es wird nun ein Referat auszuarbeiten sein, welches
als Basis fiir weitere Massnahmen zu dienen haben wird. —

Da nach dem Artikel 6 a des Bundesgesetzes iiber Jagd
und Vogelschutz vom 24. Juni 1904 die Vergiftung von
Raubwild erlaubt ist, insofern es zwar heisst, es sei ver-
boten, aber ,,die Kantone kénnten ausnahmsweise den Pich-
tern von Jagdrevieren, einer Anzahl zuverlissiger Jéger
in den Patentkantonen und den Wildhiitern in den Jagd-
bannbezirken das Giftlegen zur Vertilgung von Raubzeug
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unter Aufstellung der notigen Sicherheitsvorschriften ge-
statten,”‘ so wurden bald Klagen Einsichtiger laut iiber die
wilde Zerstérungswut dieses Giftlegens seitens einiger ,,zu-
verliassiger Jéger' besonders im Kanton Solothurn. Trau-
rige Listen von vergiftetem edelm Raubwild erschienen in
den Zeitungen. Deshalb richtete der Unterzeichnete am
18. April 1910 an den Prisidenten der Solothurner Natur-
schutzkommission das folgende Schreiben:

,, B8 kann keinem Zweifel unterliegen, dass besonders
in Ihrem Kustodate, dem Kanton Solothurn, in der ganzen
Schweiz am meisten mit Giftlegen gegen die freie Tierwelt
gewiitet wird. Das verlautet aus Zeitungsartikeln sowohl
als aus brieflichen Klagen, welche direkt an mich gelangen,
endlich habe ich persénlich dariiber Informationen gesam-
melt. Da nun diese Art der Ausrottung den Bestrebungen
des Naturschutzes sowohl als des Tierschutzes zuwiderlduft,
insofern einerseits vollige Ausrottung irgend einer Tierart
durchaus verhindert werden muss, andrerseits die mit Qualen
fir das Wild verbundene Vergiftung der Ausdruck barba-
rischer Gtefiihllosigkeit ist, so ersuche ich Sie hiemit, eine
Eingabe an Ihre Regierung zu richten des Inhalts, es
moge moglichst ohne Verzug ein absolutes Verbot jeder Ver-
giftung des Wildes, gleichviel ob Nutz- oder Raubwildes,
erlassen werden. Ich ersuche Sie, mir zu schreiben, ob
Sie gesonnen sind, diesen Erlass zu bewirken oder ob Sie
davon Abstand zu nehmen gedenken.“

Was der Erfolg dieses Schreibens gewesen ist, entzieht
~ sich der Kenntnis des Unterzeichneten.

Auch das Wassergefliigel ist der rohesten Verfolgung
ausgesetzt, weil die Fischer es vernichten wollen, obschon
doch der durch dasselbe hervorgerufene Schaden an den
Fischbestinden gar nicht in Vergleich zu ziehen ist mit
der durch die allenthalben angelegten Stauwerke, durch die
Abwisser der Fabriken, durch Flussbettkorrektionen u. a. m.
herbeigefithrten Zerstérung der Wassertierwelt, sind doch
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ganze Flussliufe, wie z. B. die Birs, durch die industriel-
len Anlagen fiir die Fischerei unnutzbar geworden (siehe-
Geographisches Lexikon der Schweiz, 1, p. 271), und der
Lachs wurde durch das Kraftwerk Augst-Wyhlen aus der
Fauna des Oberrheines ausgeschaltet, die Lachsfischerei im
Oberrhein also vernichtet (siehe Schweiz. Wasserwirtschaft,
2, 1910, Seite 176). Darum 1ist es absurd von Seiten der
Fischer, den Schaden schéner und seltener Vigel wie des
Seeadlers, des Eisvogels, der Wasseramsel, des Fischreihers,
des Haubentauchers, der Wildenten, Wasserhithner, M&ven
u.a.m. so laut hervorzuheben, dass ihre giinzliche Ver-
nichtung beschlossen wird, wie dies vom Fischereiverein
fir den Bielersee (siehe Ornithol. Beobachter 7, 1909,
Seite 13) verlangt wurde, und dasselbe gilt auch fir die
interessanteste Marderart, den Fischotter, welche dazu ver-
urteilt scheint, bald das Schicksal des interessantesten
W.assernagétieres, namlich des Bibers, zu teilen, welcher
noch 1m 16. Jahrhundert alle Wasserldufe der Schweiz be-
lebt hat. Es ist dies ein schroff abzuweisender KEingriff
in das Besitzrecht des Volkes an diesen Naturzierden.
Nun bricht sich ausserdem immer mehr die Erkenntnis
Bahn, dass die carnivore Tierwelt, wozu ja zum grossen Teil
auch das Wassergefliigel zu rechnen ist, ein Nutzen sei
fiir das Nutzwild, indem sie auswiithlend wirkt im Dar-
win’schen Sinne und so durch fortwihrende Ausmerzung
der unzulinglich ausgestatteten Individuen es herbeifiihrt,
die Arten in Gesundheit, Kraft, Schonheit und Intelligenz
zu erhalten. Auch wird durch das Raubwild eine heilsame
Bewegung in die sonst trige werdende und durch Seuchen
erkrankende Masse gebracht, und die Schérfe ihrer Sinne und
ihre Intelligenz wird dadurch ungeschwicht erhalten. Dies
gilt auch fiir die Fische, welche nachweislich leichter Seuchen
erliegen, z. B. der Blutegelseuche, wenn sie keiner aus-
wihlenden oder sie in lebhafter Bewegung haltenden Ver-
folgung durch das Wassergefliigel ausgesetzt sind. Es kann
also sogar der phantasielose Utilitarier auf seine Rechnung
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kommen, wenn der Naturschutz der Ausrottung der car-
nivoren Fauna entgegentritt.

Am 1.Mai 1910 richtete der U. an die hohe Regierung

von Luzern folgendes Schreiben :
. ,,Hiemit nimmt sich der Unterzeichnete die F'reiheit,
den hohen Regierungsrat von Luzern daran zu erinnern,
dass er im Namen der Schweizerischen Naturschutzkom-
mission am 5. Juni vergangenen Jahres ein Gesuch ein-
gereicht hat, es moge der Reiherstand auf dem Hitzeln-
berge bei Schiotz vor Zerstérung geschiitzt werden, welchem
Gesuch von der hohen Regierung mit Schreiben vom
30. Juni 1909 giitigst entsprochen worden ist (vergleiche
Jahresbericht 3, Seite 76—78). Da nun die Nachricht
eintraf, dass der erwidhnte Brutplatz von neuem von
den Reihern bezogen wurde gemiss ihrer Gewohnbheit,
durch Jahrhunderte stets zum selben Brutplatz zuriick-
zukehren, wodurch ein solcher eben zu einem seltenen und
wissenschaftlich schitzbaren Naturdenkmal wird, so er-
scheint es wiinschenswert, dass der erwihnte Reiherstand
auch dieses Jahr unter Jagdbann gestellt werde.

Weiter erlaubt sich der Unterzeichnete, die Frage der
hohen Regierung von Luzern vorzulegen, ob nicht der
Reiherstand bei Schotz sogleich auch fiir die kommenden
Jahre oder doch fiir eine bestimmte Zeitperiode unter
Schutz. gestellt werden koénnte.

Darauf traf am 12. Mai 1910 die folgende Antwort
ein : ’

,,S1e stellen mit Schreiben vom 1. Mai abhin namens
der Schweizerischen Naturschutzkommission an den Re-
gierungsrat des Kantons Luzern das Gesuch, es mochte
wie letztes Jahr der Brutplatz der Reiher auf dem Hitzeln-
berge bei Schotz vor Zerstérung geschiitzt werden. Gleich-
zeitig wiinschen Sie eine Ausdehnung der zu treffenden
Schutzvorkehrungen fiir eine Anzahl Jahre.

Wir beehren uns, Ihnen mitzuteilen, dass dem letztern
Begehren nicht entsprochen werden kann. Dagegen werden
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wir fiir das laufende Jahr bis zum Beginn der Jagd keine
Abschussbewilligungen erteilen.

Namens des Staatswirtschaftsdepartementes,

Der Regierungsrat:

Th. Schmad.*

In einem Berichte im Ornithologischen Beobachter (7,
1910, p.149: die Reiherkolonie in Schétz im Jahre 1910)
teilt unser Mitglied Dr. H. Fischer-Sigwart mit, dass der
Schutz der Kolonie seinen Zweck erfillt hat, die Jungen
sind emporgekommen, und die Kolonie hat den Stand ver-
lassen und sich itber das Land zerstreut.

Bei dieser Gelegenheit sei noch folgendes erwdhnt:
Im letzten Jahresbericht (3, Seite 34—37) wurde mitge-
teilt, dass eine Eingabe von Dr. Fischer-Sigwart an die
Luzerner Regierung dahin gehend, es mdge ein Teil des
Wauwilermooses unter Jagdbann gelegt werden, abgewiesen
worden war unter der Begriindung, der Luzerner Patent-
jigerverein habe erklirt, das Gebiet sei zu klein, weshalb
die Jagdhunde nicht davon abgehalten werden konnten,
und dass darauf der Unterzeichnete ein Schreiben an jenen
Verein gerichtet hatte, das mit den Worten schloss: ,,ich
darf endlich fiir gewiss annehmen, dass der Luzerner
Patentjidgerverein sich zu den Bestrebungen des Natur-
schutzes wohlwollend verhalten werde.*“ Da dieses Schreiben
nicht beantwortet wurde, so kann auch iiber das Verhalten
des Luzerner Patentjidgervereins dem Naturschutz gegen-
iiber nichts Positives ausgesagt werden; das steht aber fest,
dass der Allgemeine Schweizerische Jagdschutzverein sich
den Bestrebungen des Naturschutzes offen entgegenstellt,
insofern der Sitzungsbericht vom 27. Juni 1910 in Olten
die Bemerkung enthilt: , gegeniiber den Bestrebungen so-
genannter Naturforscher, einzelne Gebiete (Wauwilermoos)
der Jagd zu entziehen, wurde Stellung genommen und
das Departement ersucht, solche KEingaben jeweilen zur
Vernehmlassung einzuschicken. (Zentralblatt fir Jagd-
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und Hundeliebhaber, 26, 1910, Seite 316.) Dies wird die

Schweizerische Naturschutzkommission sich merken, und sie
wird das Gegentreiben jener Herren nicht aus den Augen
lassen.

Endlich ist schon hier zu betonen, dass sich der zoolo-
gische Naturschutz auch auf die Reptilien, wie Eidechsen
und Schlangen, die Amphibien, wie Batrachier und Sala-
mandriden, die F'ische und in noch niher zu untersuchendem
Masse auch auf die Insektern und andere wzrbellose Tiere
auszudehnen haben wird.

Geologischer Naturschutz.

Mit der Sicherung erratischer Blicke ist riistig weiter
gearbeitet worden, wie man aus den kantonalen Jahres-
berichten erkennen wird. Speziell tiber den Kanton Ziirich
schreibt unser Mitglied Prof. Alb. Heim : ,,Auch im ab-
gelaufenen Jahre sind wieder eine Menge von erratischen
Blocken zum Schutze vor Zerstérung gekommen, besonders
durch Verwendung in Anlagen, so z. B. grosse erratische

Malmkalkblécke des St. Anna-Hiigels in Ziirich u.a.m.*

An der Blockgruppe auf der Hohe von Kastel (siehe
Jahresbericht 3, Seite 66) wurde eine Umzidunung und ein
gusseisernes Schild angebracht mit der Inschrift: ,,Wander-
blécke aus den Vogesen, Eigentum der Schweizerischen
Naturforschenden Gesellschaft 1909.“ (Siehe dariiber auch
den solothurnischen Jahresbericht und 4. Gutzwiller, die
Wanderblécke auf Kastelhohe, Verh. Naturf. Ges. Basel,
21, 1910, p. 197.)

Hydrologischer Naturschutz.

Bei der grossen Bewegung, welche in der Industrie
mit der Anlage von Kraftwerken an Stromen und Fliissen
und an Wasserfdllen eingesetzt hat, erscheint es als eine -
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fernere dringende Aufgabe fiir die Naturschutzkommaission,
auch auf diese Gefahr der Zerstorung von Naturdenkmilern
ihr Auge zu richten. umsomehr, als der Unterzeichnete die
Ueberzeugung gewann, dass die Vernichtung des Laufens
bet Laufenburg durch Ausfithrung des Projektes des
Obersten Locher hitte verhindert werden konnen. Da sich
in der Naturschutzkommission niemand bereit fand, die
Abteilung Hydrologie zu iibernehmen, richtete der Unter-
zeichnete an den Chef des Eidgen. hydrometrischen Bureaus
in Bern, Herrn Dr.J. Epper, am 14.0Oktober 1909 die fol-
gende Kingabe:

,,Hiemit nehme ich mir die Freiheit, in folgender Sache
an Sie zu schreiben : '

Die Schweizerische Naturschutzkommission, welche ich
zu prisidieren die Ehre und Freude habe, ist verpflichtet,
ihr Augenmerk auf die Erhaltung aller Denkméler der be-
lebten sowohl als der unbelebten Natur zu richten, und so
fallen denn auch die Fliisse mit ihren Kaskaden und die
Seebecken, ja unter Umstdnden auch Timpel und Moore in
den Bezirk ihrer Beaufsichtigung. Um nun auch in dem
Gebiete der Hydrologie ihrer Pflicht gemiss wirksam wer-
den zu konnen, gelange ich an Sie, als Chef des eidgen.
hydrometrischen Bureaus und als Mitglied der hydrolo-
gischen Kommission der Schweizerischen Naturforschenden
Gesellschaft mit der Anfrage, ob es nicht tunlich wére, dass
bei jeder grosseren technischen Anlage, welche wesentlich
in die Gestaltung oder gar die Existenz eines hydrolo-
gischen Naturdenkmals eingreift, vor ihrer Genehmigung
durch die Behorden die Schweizerische Naturschutzkom-
mission zur Vertretung ihres Standpunktes herangezogen
wiirde. Ich denke mir gewiss mit Recht, dass Sie in Ihrer
Stellung und als Verfasser des grossen Werkes: die Ent-
wicklung der Hydrometrie in der Schweiz (Bern 1907),
aus welchem ich mir eingehende Belehrung geschépft habe,
auch einen Ueberblick iiber alle geplanten, im Werden be-
griffenen und schon vollendeten Wasserkraftwerke besitzen
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und so gleichsam: als Turmwart von allem Herannahenden
bei Zeiten uns Kenntnis geben konnten.

Dabe1 betone ich, dass wir als Naturschiitzer weit da-
von entfernt sind, der technischen Ausnutzung der ,,houille
blanche** entgegentreten zu wollen, dass es uns aber aller-
dings darauf ankommt, im Falle Gefahr besteht, dass ein
Naturdenkmal zerstért werden sollte, mit den Unterneh-
mern im Sinne des Naturschutzes bei Zeiten, also noch vor
Vollendung aller Pline und Vereinbarungen, einen Kompro-
miss abzuschliessen.

~Als Beispiel nenne ich die Stromschnelle bei Laufen-
burg, welche dem dortigen Kraftwerke rettungslos zum
Opfer fillt. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass, wenn
von Anfang an ein Naturschutz vorhanden gewesen wiire,
mit Hilfe eines Tunnelprojektes, z. B. des von Dr. E. Locher
vorgeschlagenen, die Vergewaltigung des herrlichen Natur-
denkmales hitte verhindert, oder der Eingriff in dasselbe
doch gemildert werden kénnen; aber der rettende Einspruch
kam zu spit, die Vorbereitungen im Sinne des Stauwerkes
waren zur Reife gebracht, die Genehmigung erfolgte auf
dem Fusse. Indem ich dies im Sinne des Naturschutzes und
im Blick auf die riicksichtslose Zerstorung jenes Natur-
werkes unsfiglich bedaure, liegt es mir umso mehr daran,
kiinftige Missgriffe dieser Art der Natur gegeniiber, wenn
irgend méglich, zu hindern oder doch tunlichst abzu-
schwichen, und ich denke, dass bei gutem Willen dies in
den meisten Fillen moglich werden wird, besonders auch
wenn die Einsicht gewonnen wird, dass bei Anlage eines
Kraftwerkes die Werke der Natur zu schonen ein lobens-
werteres Beginnen ist, als eie zu zerstéren oder.zu verderben.

Ich denke in Zukunft an die préichtigste Kaskade Eu-
ropas, den Rheinfall, dessen Schénheit nie fiihlbar ange-
tastet werden soll; aber auch anderen dieser tosenden und
- schiumenden Naturspiele droht Gefahr der Schidigung,
wenn nicht der Vernichtung, wie denn vergangenes Jahr
die Tschingelfille im Kiental als gefihrdet gemeldet wurden.
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So nehme ich mir denn die Freiheit, an Sie die Frage
zu richten, ob Sie die Schweizerische Naturschutzkommis-
sion im genannten Sinne benachrichtigen wollen und noch
mehr, ob Sie uns mit einer gutachtlichen Gegendusserung
tiber die Art des Eingreifens dieser Kommission in die Dis-
kussion der eingereichten Pline erwihnten Inhaltes erfreuen
wollten.

Da auf obiges Schreiben keine Antwort erfolgte, sieht
sich der Unterzeichnete auch in diesem Gebiete auf eigenes
Verfolgen der Vorgédnge verwiesen.

Prahistorischer Naturschutz.

Es hat dem Unterzeichneten von Anfang an geschienen,
dass die Erhaltung préhistorischer Stidtten deshalb in das
Gebiet des Naturschutzes gehore, weil unsere prahistorischen
Vorfahren zu den Naturvélkern gerechnet werden diirfen,
weshalb es Aufgabe des Naturschutzes sei, deren uns iiber-
bliebene Spuren vor der Zerstorung und Verschleuderung
zu retten. Dies gilt fiir Hohlen, Pfahlbauten, Refugien,
Dolmengraber u. a. m. Darum wurde schon-in’s Auge ge-
fasst, ein Gebiet des Wauwilermooses, worin, wie man mit
Sicherheit wusste, die Triimmer von Pfahlhdusern verborgen
lagen, anzukaufen und so fiir die Zukunft, welche vielleicht
mit neuen Fragen herantreten wiirde, aufzubewahren (siehe
Jahresbericht 8, Seite 37). Die schon eingeleiteten Ver-
handlungen zerschlugen sich aber, da in dem 1912 einzu-
fithrenden Schweizerischen Zivilgesetzbuch § 724 betreffs
préhistorischer Gegenstinde lautet: ,,der Eigentiimer ist
verpflichtet, die Ausgrabung zu gestatten.‘

Um in dieser Sache klar zu sehen, wandte sich der
Unterzeichnete am 7. Mérz 1910 an Herrn Professor Dr.
C. Wieland in Basel mit folgendem Schreiben : ,,Die Natur-
schutzkommission, fiir die Sie ja von Anfang an das leb-
hafteste Interesse kundgegeben haben, fasste unter anderem
ins Auge, prihistorische Stitten sel es als solche fiir immer
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zu erhalten, sei es die Erhaltung begrabener Fundobjekte,
z. B. Pfahlbauten, fiir die Zukunft zu reservieren, wo mit
erneuten Fragen an deren Hebung herangetreten werden
konnte. So habe ich schon mit dem Besitzer eines Grund-
stiickes 1im Wauwilermoos, welches nach einer Vorunter-
suchung Pfahlbauten mit Sicherheit enthilt, Verhandlungen
betreffs Ankauf angekniipft, wurde jedoch ganz neuerdings
auf § 724 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches aufmerk-
sam gemacht, welcher die Bestimmung enthilt : ,,der Eigen-
tiimer ist verpflichtet, die Ausgrabung zu gestatten.* Dem-
nach erscheint die Reservierung eines Fundplatzes fiir un-
bestimmte Zukunft als ausgeschlossen, was ich beklagen
wiirde. Darf ich Sie bitten, mir zu schreiben, ob diese
Auffassung zutreffend ist, oder ob ein Ausweg mdoglich ist.

Darauf erfolgte als Antwort am 11. Méarz 1910:

»Art. 724 des Zivilgesetzbuches ist allerdings der Re-
servation von Fundstétten hinderlich, schliesst sie jedoch
nicht aus. Darnach sind zwar ausgegrabene Naturkorper
und Altertiimer ohne weiteres Eigentum des Kantons.
Ebenso hat der Eigentiimer das Ausgraben zu gestatten.
Wenn man jedoch von museumspolitischen Erwigungen ab-
sieht, die im Gesetze selbst keinen Ausdruck finden, so
will die Bestimmung nur die Moglichkeit der Ausgrabung
gegeniiber eigenwilligen Eigentiimern schiitzen. Zwar kann
der Kanton als Eigentiimer iiber die Ausgrabung bestim-
men. Jedoch hindert meines Erachtens nichts, dass er die
Befugnis zur Ausgrabung und zur Aneignung der Funde
an Private oder Gesellschaften iibertrigt. Ohne staatliche
Konzession ist allerdings leider nichts zu machen. Daher
wiirden Sie meines Erachtens am besten tun, bei der KEr-
ziehungsdirektion Luzern um eine Konzession einzukommen,
womdglich fiir unbestimmte Zeit oder doch wenigstens vor-
liufig fiir etwa 30 Jahre.*

‘Seitdem ist diese Sache nicht mehr weiter verfolgt
worden. '
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In der Berner Sitzung vom 6. Februar 1910 stellte
unser Mitglied Dr. J. Heierls den folgenden Antrag:

,,1. Die Schweizerische Naturschutzkommission leiht
allen Bestrebungen zum Schutze der sogenannten Wall-
bauten oder Refugien ihre moralische Unterstiitzung.

2. Sie ladet die kantonalen Naturschutzkommissionen
ein, die ihnen zu Kenntnis zu bringenden Refugien, die
zum Gliick oft auf Gemeinde- oder Staatsland liegen, zu
schiitzen, resp. ihre Zerstérung zu hindern.

3. Sie ermiichtigt ihren Prisidenten, in dringenden
Fillen mit allen zur Verfiigung stehenden Mitteln, even-
tuell durch Kauf, derartige Refugien der Zukunft zu er-
halten.‘

Dem Antrag liess Dr.Heierli ein Verzeichnis der ihm
in der Schweiz bekannt gewordenen Refugien zuhanden
und zur Orientierung der kantonalen Kommissionen folgen,
welches folgenden Wortlaut hat:

,,Jm Anschluss an unsere Beschliisse in Bern erlaube
ich mir, Thnen zuhanden der kantonalen Kommissionen
ein Verzeichnis der mir gegenwirtig bekannten Wallbauten
oder Refugien zuzusenden, wobei ich allerdings die sog.
casa dei pagani im Kanton Tessin und andere Wachtposten-
Systeme, wie auch die zahlreichen sog. Erdburgen ganz
weglasse.

Zu der vorstehenden Liste mochte ich noch bemerken,
dass jedes Refugium, wenn immer moglich, durch zwel
Namen bezeichnet wurde, durch den Namen der poli-
tischen Gemeinde, in welcher es sich befindet und durch
den nichsten Flurnamen. Es ist wohl kaum nétig, beizu-
fiigen, dass ich nur einen Teil der hier genannten Refugien
personlich besucht habe, also fiir ihre richtige Bezeich-
nung und Benennung keine Garantie iibernehmen kann.
Trotzdem hoffe ich, dass das Verzeichnis als Wegweiser
seine guten Dienste leiste und mochte an die kantonalen
Kommissionen die Bitte richten, mir dasselbe vervollstin-
digen zu helfen.‘
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| Refugien.

Aargau.

Baden. Refugium Kreuzliberg.

Birmenstorf. '

Fisibach. Refugien auf der Sommerhalde und in Lansern.
Frick?

Killwangen. Refugium auf dem Heitersberg;
Kirchleeraw. |

Klingnau. Probstberg.

Kollikon. -

Leuggern. Hochwacht.

Wittnau. ,

Zurzach. Refugium siidlich iiber dem Stédtchen.

Basel-Land.

Eptingen. Rucheptingen.
Zunzgen. Zunzger Bihl.

Bern.
Aarberg.
Aegerten. Keltenwall auf dem Jensberg.
Arch. Refugien in Bisenleh und in Slebenmattfeld
Asuel. Hasenberg.
Bern. Drackau und Engewald.
Bévilard.
Bolligen. Grauholz.
Biietigen.
Brislach.
Biiren. Strassberg.
Busswil. Knebelburg.
Cornol. Camp de Jules César sur Monterrl
Courfaivre. Chatelard.
Courroux. Vorbourg.
Dotzigen-Berg.
Epiquerez. Chervillers.
Frauenkappelen. Alt Bubenberg.
Goldswil.
Gondiswil. Heidwald.
Goumois. Chateau Cugny.
Gross-Affoltern. Refugium ob der Mihle Suberg.
Hermiswil. Heidenstadt ob Rietwil.

10



— 146 —

Jens. Knebelburg.

Klein Dietwil. Hunzen.

Kéniz. Burg Aegerten auf dem Gurten.
Befestigungen an der Sense bei Thorishaus.

Krauchthal. Haselberg.

- Lengnau?

Leuzigen. Eisenleh (Arch?)

Liss. Kirchhubel.

Lotzwil. Refugium im Schafweidwald.

Liitzelfliih. Miinnenberg. Schmidslehn, Talgraben.

Madiswil. Hunzen, Kaser, Blrgisweier.

Mervelier. Wachtposten? Chételat.

Montvoie. Wachtposten? Montvouhay.

Mowvelier. Refugium auf dem Berg Joux.

Muriauz. Wachtposten bei Schloss Spiegelberg oder Mirval.

Neuenegg. Befestigungen an der Sense.

Niederbipp. Obere Erlisburg.

Oberbalm. Schwandenberg, Barenriedwald.

Péry. ZFrinvilliers, Friedliswart.

Roggenburg.

Roggwil. Refugium ob Walliswil.

Rohrbach. Altburg.

Rubigen. Hihnli.

Riieggisberg. Vorder Fulten.

Riitschelen. Spiegelberg.

Seedorf. Kauzenhubel ob Frienisberg.

Schiipfen. Schwandenberg.

Schwarzenburg. Helfenberg.

St. Stephan. Heidenburg.

Sumiswald.

Thorigen. Staufenberg.

Thunstetten. Sengeli.

Tittingen. Burgkopf.

Trachselwald. Birhegenkniibel.

Undervélier?

Vendlincourt?

Wahlen. Bannlifels.

Waleren. Wallbau Elisried.

Walkringen.

Wengi. Janzenhaus.

Zwieselberg. Biirgli.

Zwingen. Schloss?
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Freiburg.

Autigny. Chatillon.

Bisingen. Alamannische (?) Befestigungen bei Engelberg.

Bulle (Tour de Tréme?). Cret des Danses.

Cottens.

Ecasseys. Fort Lambert.

Lurtigen. Galmwald.

Montevraz-dessus. Montemblon.

Prez bei Siviriez. Gemeindewald.

Tafers.

Ueberstorf. Pflallacker ob Flamatt.

Vuadens. La Mottaz.

Wiinnewil. Alamannische (?) Befestigungen im Tafernatal
und bei Flamatt.

Neuenburg.

Bevaix. Le Chéatelard, bronzezeitliches Refugium.
St. Blaise. Roches de Chatillon. »
Corcelles. Les Chatelards ob Cormondréche.

Sehaffhausen:

Buchberg. Refugium Hurbig.
Wilchingen. Refugium Dicke (und Blomberg).

Solothurn.

Balsthal?

Betnwil.

Bellach.

Biberist. Burghubel.
Eppenbery.

Ginsbrunnen?

Gossliwil.

Gretzenbach.

Haltern. Refugium Rain.
Hofstetten. Kopfli.
Kleinliitzel. Auf dem Kall.
Lommiswil.

Metzerlen. Mariastein.
Obergdisgen.

Olten. Refugium Dickebénnli.
Recherswil. Burghiibel.
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Schnottwil.

Selzach.

Solothurn. Erdwerk Geissloch.
‘Wallerswil. Hennenbiihl.

St. Gallen.

St. Gallen. Hochwacht auf Bernegg.

Higgenswil. Waldburg bei Tobel, im X. Jahrh benutzt, um
die Schétze des Klosters wiahrend der Ungarn-Einfdlle zu
bergen.

Mels. Kastel und Kastelboden.

Niederbiiren. Ochsenrain am B1schofszeller Berg.

Ragaz. St. Georg bei der Porta Romana.

Vilters. Burg-Severgall.

Wallenstadt. Reischibe.

Thurgau.

Bottighofen. Refugium Liebburg.
Emmishofen. Refugium gegeniiber Bernrain.
Lanzenneunforn. Burstel bei Liebenfels.
Mammern. Alte Burg.

Raperswilen. ,,Schanz‘ bei Miillberg.

Waadt.

Bellerive. Colline du temple de Cotterd.

Chabrey. Colline de Montbec.

Gollion. Chatelard, Refugium Bovex. Wallbau im bois de
Brichy.

Goumoéns-le Jux. Refugium Layaz (La Hyaz).

Cressy. Sur-Chatillon (Chéatelard) bei Sermuz.

La Sarraz. Chatelard de la Tine de Conflans.

Lignerolles. Fossé de César bei Dailley.

Suchy. Schloss Ravenel bei Melley.

Ziuriech.

Bachs. Refugium bei der Talmiihle.
Bassersdorf. Homberg.

Buch. Schanz auf dem Irchel.
Biilach. Alte oder Mangoldsburg.
Eglisau. Refugium Rheinsberg.
Fehraltorf. ,,Burg* Riiti.
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Flurlingen. Refugium Kohlfirst.

Neftenbach. Hiillibi.

Niederhasli. Burgerrain.

Niirenstorf. Zwei Heidenburgen bei Birchweil.
Ossingen. Langbuck am Hausersee.

Pfungen. Salburg.

Rheinau.

Seegriben. Heidenburg im Aatal.

Stadel. Hochwacht.

Stifa. Teufels Obertilli.

Trillikon. Risibuck bei Rudolfingen.
Uetliberg.

Weiach. Worndel und Ebnet.

Wetzikon. Himmerich.

Wil bei Rafz. Heidenstube.

Ziirich. Lindenhof. ,
Beides, Antrag und Verzeichnis sind am 20. Juli 1910

an die kantonalen Prisidenten eingesandt worden.

Vortréige.

In Beziehung auf gehaltene Vortrige sei in erster
Linie auf die kantonalen Jahresberichte verwiesen.

Sodann war darin besonders tétig unser Mitglied Pro-
fessor Schroter, welcher im Interesse der Propaganda fir
Nationalpark und Naturschutzbund vier Vortrdge mit Pro-
jektionen hielt, nimlich in der Gemeinde Schuls im
Februar 1910, im Maschinen-Ingenieur-Verein am eid-
genossischen Polytechnikum, in einer vom Polytechniker-
Verband veranstalteten Versammlung, zu der alle Poly-
techniker und die Dozenten eingeladen wurden, endlich
einen in der Sektion Uto des Alpenklubs; jedesmal wurden
eine grossere Anzahl Mitglieder fiir den Naturschutzbund
gewonnen. Auch am internationalen Botanikerkongress in
Briissel im Mai 1910 sprach derselbe tiber Naturschutz in
der Schweiz. |

Unser Mitglied Professor Zschokke hielt im Juni 1910
einen Vortrag im Basler Alpenklub iiber den Nationalpark,
und der Unterzeichnete, wie schon oben erwdhnt, sprach
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an der Versammlung des Schweizerischen Lehrervereins
in Murten iiber Naturschutz und Schule.

Internationaler Naturschutz.

Wie schon im Jahresbericht 2, Seite 44 und 3, Seite 78
bemerkt, schien es dem Unterzeichneten eine Pflicht zu
sein, auch dem ausserschweizerischen, dem internationalen
Naturschutz seine Aufmerksamkeit zuzuwenden, in dessen
Dienst in letzter Instanz jeder nationale steht. Nachdem
er schon im Jahre vorher den Vorschlag gemacht hatte,
dass man den Archipel Spitzbergen zu einer europdischen
Reservation gestalten moge, wofiir sich freilich der ge-
winschte Widerhall seitens irgend einer einflussreichen
Personlichkeit bis jetzt nicht gefunden hat, veranlasste
ihn die drohende Vernichtung der Waltiere im Oktober 1909
zu folgendem Proteste, den er im Zoologischen Anzeiger
und in der Frankfurter Zeitung hat erscheinen lassen:

»Am 9. Oktober 1909 brachte die Frankfurter Zeitung
die folgende Nachricht:

»s,Der bekannte norwegische Erforscher der Polar-
gegenden, Otto Sverdrup, der vor einigen Wochen nach
Kopenhagen kam, um Dr. Cook zu begriissen und zu be-
glickwiinschen, hat die Gelegenheit benutzt, um mit Hilfe
‘dénischen Kapitals emen von ihm seit langem gehegten
Plan zu verwirklichen: die Griindung einer Gesellschaft
zum Betrieb von Walfischfang in grossem Stile und mnach
einer neuen Methode, die grosse Vorteile verspricht. Die
Walfischerfahrzeuge werden von einem grosseren Schiff
(etwa. 4000 Tonnen) begleitet, welches mit allem, was zur
Behandlung der eingefangenen Beute notig ist, ausgeriistet
wird. Eine Station am Lande wird somit iiberfliissig, was
den Walfischfingerfahrzeugen erlaubt, in ihren Bewegungen
ziemlich frei zu sein, so dass sie nicht, wie sonst iiblich,
notig haben, sich in nicht zu grosser Entfernung von der
Kiiste aufzuhalten. Die neue Gesellschaft wird ein am
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wenigsten bekanntes, an Walfischen iiberaus reiches Terri-
torium des gronlindischen Meeres exploitieren.

Die Kenntnisnahme dieser Nachricht wird jedem,
welcher dem allenthalben aufgewachten Sinn fiir die, einer
fordernden Zukunft gegeniiber so verantwortungsvollen Be-
strebungen des Naturschutzes bei sich Raum zu geben ver-
mag, die Rote der Entriistung in die Wangen getrieben
haben dariiber, dass brutale Kapitalskraft zur Heraus-
bringung fetter Dividenden eine Gruppe der merkwiir-
digsten Saugetiere des Erdballs, die Waltiere mit dem
Riesenwal, dem Monarchen und Wunder des Weltmeeres
an der Spitze, vernichten und damit aus dem Naturschatze
streichen wird; denn nur eine solche Vernichtung wird
das Endwerk einer Gesellschaft sein, welche Walfischfang
»sim grossen Stil und nach neuer Methode“*, also mit allen
Hilfsmitteln der Zerstorungstechnik betreiben wird. Darum
fordern wir alle diejemigen, welche Einsicht und Herz
genug haben, das Unheilvolle dieses Unternehmens zu ver-
stehen und zu empfinden, auf, sich uns anzuschliessen,
ein energisches Wort des Protestes dagegen laut werden zu
lassen und den ddnischen Naturschutz aufzufordern, nicht
miissig zuzuschauen, sondern seinen ganzen Einfluss auf-
zubieten, diese Vergewaltigung der edelsten Meerestierwelt
im Keime zu ersticken. Mogen auch die nordischen Meere
an die angrenzenden Nationen als ibr Besitz aufgeteilt
werden, damit, wie auf die Siugetiere und Voégel des
Landes, so auf die Sidugetiere und Vogel des Meeres ra-
tionelle, den Bestand sichernde Jagdgesetze ausgedehnt
werden konnen, deren Handhabung mit Hilfe der Kontrolle
an den Einfuhrhiifen und andern Kiistenplitzen bei festem
Willen sehr wohl sich verwirklichen lassen wird. Moge
endlich Herr Kapitin Sverdrup, der mit so hohem Rechte
Anspruch auf unsre Bewunderung fiir seine geographischen
Leistungen in den nordischen Meeren hat, zur Einsicht
kommen, dass es hoherer Ruhm ist, die Werke der Natur
zu erhalten, als sie zu verderben und zu zertreten; moge
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er, den veralteten Gedanken solcher Vernichtung seltener
und wunderbarer Naturlebewesen als einer Tat preisens-
werter Kiihnheit verlassend, in den Dienst des neuen Ge-
dankens sich stellen, demzufolge dem Beschiitzer der Natur
und ihrer Geschopfe der kiinftige Dank aller Einsichtigen
gewiss sein wird."

Der Unterzeichnete hat darauf des weiteren beschlossen,
wirksame Schritte zur Bildung einer énternationalen oder
W eltnaturschutzkommission zu unternehmen, woriiber erst
im kommenden Jahresbericht nidhere Mitteilung gemacht
werden kann.

Es folgen nun noch das Personalverzeichnis und die
kantonalen Jahresberichte.

Basel, am 31. Juli 1910.

Paul Sarasin,

Prasident der Schweizerischen Naturschutz-Kommission.



Personalverzeichnis

der Schweizerischen Naturschutzkommission

am 31. Juli 1910.

Zentrale Natursehutzkommission.

Herr Paul Sarasin, Dr., Prisident, Basel.

b4

bR

»

bR

bR

bR

b

»

b4

b4

3

St. Brumies, Dr., Qudstor, und Sekretir des Schweiz.
Bundes fir Naturschutz, Basel. '

Herm. Christ, Dr., Basel.

F. Enderlin, Forstinspektor, als Delegierter des Schweiz.
Forstvereins, Chur.

H. Fischer-Sigwart, Dr., Zofingen.

J. Heierls, Dr., Zirich.

Alb. Heim, Prof. Dr., Zurich.

Lucien de la Rive, Prof. Dr., Genf.

Fritz Sarasin, Dr., Basel.

H. Schardt, Prof. Dr., Veytaux.

C. Schrioter, Prof. Dr., Ziirich.

L. von Tscharner, Dr., Oberst, Bern.

E. Wilczek, Prof. Dr., Lausanne.

F. Zschokke, Prof. Dr., Vize-Prisident u. Aktuar, Basel.

Kantonale Naturschutzkommissionen.

Aargau:

_ Herr F. Miihlberg, Prof. Dr., Prdsident, Aarau.

»

»

»

»

2

2

»

H. Fischer-Sigwart, Dr., Zofingen.
Fuchs, Dr., Bezirkslehrer, Rheinfelden.
Hassler, Bezirkslehrer, Muri.

W. Holliger, Dr., Aktuar, Wettingen.
J. Miiller, Dr., Bezirkslehrer, Brugg.
Steiner, Dr., Reinach.

Thut, Rektor, Lenzburg.
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Baselstadt und Baselland, gemeinsame Kommission:

Herr F. Leuthardt, Dr., Prdsident, Liestal.

»

b4

A. Binz, Dr., Basel.
E. Greppin, Dr., Basel.

,, K. Stribin, Dr., Basel.

Bern:

Herr L. von Tscharner, Dr., Oberst, Prisident, Bern.

bR

>

2

b2

bR

»

Mr.

2

2

»

2

A. R. Baltzer, Prof. Dr., Bern.

J. Coaz, Dr., Eidg. Oberforstinspektor, Bern.

Ed. Fischer, Prof. Dr., Bern.

E. Gerber, Dr., Direktor der mineralogischen Sammlung
des Museums, Bern.

F. Schonenberger, Adjunkt des eidg. Oberforstinspek-
torates, Sekretdr, Bern.

Th. Studer, Prof. Dr., Bern.

J. Wiedmer-Stern, Bern.

Freiburg:

R. de Girard, Prof. Dr., président, Fribourg.
P. Barras, Inspecteur cantonal des foréts.
Girardin, Prof., Fribourg.

A. Gremaud, Ingénieur cantonal, Fribourg.
M. Musy, Prof., Fribourg.

Genf:

J. Briquet, Dr., président, Geneve.

M. Bedot, Prof., Genéve.

A. Cartier, Geneve.

F. De Crue, Prof., Geneve.

B. P. G. Hochreutiner, Dr., secrétaire, Geneéve.

E. Pittard, Prof., Genéve.

L. de la Rive, Prof. Dr., Choulex, Canton de Genéve.
Chr. Sarasin, Prof. Dr., Genéve.

Glarus:

Herr J. Oberholzer, Prorektor, Président.

b4

b

A. Blumer, Kantonsingenieur.
W. Oertli, Oberforster.
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Graubiinden:

Herr Chr. Tarnuzzer, Prof. Dr., Prdsident, Chur.
,» M. Candrian, Lehrer, Samaden.
» H. Capeder, Prof. Dr., Chur.
» J. Crameri, Podesta, Poschiavo.
» K. Hager, Dr., Disentis.
,, Henne, Stadtféjrster, Chur.
,» dJecklin, Archivar, Chur.
,, P. Lorenz, Dr., Chur.
»» - P. Mettier, Gemeindeprisident, Arosa.
,» A. Peterelli, Kreisforster, Alvaschein.
,,» W. Schibler, Dr., Davos-Platz.
»» 0. Tondury, Dr., Schuls.

Luzern:

Herr 0. Kaufmann, Kulturingenieur, Prdsident, Kriens.
,» H. Bachmann, Prof. Dr., Luzern.
,» H. Bachmann, Kunstmaler, Luzern.
,» Bucher-Heller, Dr., Luzern.
»» 0. Biihler, Oberforster, Luzern.
,» Kniisel, Kreisforster, Eschenbach.
»», Joh. Meyer, Schotz.
»» Schlirch, Kreisforster, Sursee.
»» Schnyder, Seminardirektor, Hitzkirch.

Neuenburg:

Mr. H. Schardt, Prof. Dr., président.
,» M. Borel, cartographe, secrétaire.
,s A. Dubois, Prof.
,,» P. Godet, Prof. Dr. _ .
s J.Jacot-Guillarmod, inspecteur-forestier, St.Blaise.
,» K. Piguet, Prof. Dr.
»» H. Spinner, Prof. Dr.
s M.-F. de Tribolet, Prof. Dr.

Schaffhausen:

Herr C. H. Vogler, Dr., Prdsident.
,» K. Kelhofer, Prof.
ss J. Meister, Prof.
,» F. Oschwald, Forstmeister.
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Schwyz,

Herr P. Damian Buck, Prof. Dr., Prdsident, Einsiedeln.

2

¥

b4

bR

2

»

b

3>

o

. Amgwerd, Kantonsoberforster, Schwyz.
E. Aufdermauer, Dr., Kiissnacht. '
J. Aufdermauer, Brunnen.

J. Baldegger, Dr., Gersau.

F. Bertschinger, Wallisellen, Ziirich.

F. Christen, Prof., Pfaffikon.

F. Lienhardt, Dr., Einsiedeln.

Otiker, Zahnarzt, Lachen.

Solothurn:

Herr R. Probst, Dr., Prisident, Langendorf.

b4

ba4

2

3

b4

>

. von Arxz, Kantonsoberfoérster, Solothurn.
Bloch, Prof. Dr., Solothurn. '
. Glutz-Graff, Kreisforster, Aktuar, Solothurn.
Kdéser, Bezirkslehrer, Balsthal.
. Kiinzli, Prof. Dr., Solothurn.
Meier, Bauadjunkt, Olten.
. Strwbs, Prof., Solothurn.
. Stuidi, Stadtoberforster, Solothurn.
.Suter, Arzt, Dornach.
. Tatarinoff, Prof. Dr., Solothurn.

HENAESHESRSS

St. Gallen und Appenzell, gemeinsame Kommission:

Herr H. Rehsteiner, Dr., Prisident.

Engere Kommission:

Herr G. Baumgartner, Dr., Sekretir des Volkswirtschafts-

»

departements.
Brassel, Reallehrer.

Stadt St. Gallen und Aussengemeinden:

Sektion fiir Geologie:

Herr Biichel, sen., Reallehrer.

b2

3

b2

)

Falkner, Reallehrer.
Ludwig, Lehrer, Rotmonten.
Sprecher, Reallehrer.
Steiger, Prof. Dr.
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Sektion fiir Botanik:
Herr Heyer, Institutslehrer.
,, K. Niiesch, Lehrer.
,, Schmid, Reallehrer.
,» Schnyder, kantonaler Oberforster.
»» Vogler, Prof. Dr. A
»  Wild, Stiddtischer Forst- und Giiterverwalter.

Sektion fiir Zoologie :

Herr Brindle, Kantons-Tierarzt.
»» Dreyer, Dr., Reallehrer.
,, Zolltkofer, Praparator.

Sehktion fiir Prdhistorie:

Herr E. Bdichler, Direktor des naturhistorischen Museums.
»» Koberli, Mineralog.

Juristischer Beirat :

Herr W. Wegelin, Dr. jur.

Kanton St. Gallen:

Herr Gabathuber, Dr. med., Sevelen.
»»  W. Gdchter, Riti.
,» Haberlin, Dr. med., Direktor der Anstalt St. Plrmlnsberg
,, Hangartner, Lehrer Wattwil.
. Jdger, Kreisforster, Vittis.
,, JKast, Reallehrer, Rorschach.
»»  Max, St. Margrethen. .
,» Meli, Reallehrer, Mels.
., Schmid, Landwirt, Oberhelfenswil.
,,» Schmon, Posthalter, Mels.
,» Sulzer-Buel, Dr. med., Rheineck.
»» Tanner-Fiillemann, Reallehrer, Wattwil.
', Walser, Kreisforster, Quarten.

Appenzell A.-Rh.:

Vorderland : Herr Blarer, Reallehrer, Helden
Mittelland : ,, Wildi, Direktor der Kantonsschule Trogen
Hinterland: ,, Brunmner, Reallehrer, Herisau.

Appenzell I.-Rh.:
Herr Hildebrand, Dr med., Appenzell
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Tessin:

Herr A. Bettelini, Dr., Prdsident, Lugano.
,» E. Balli, Locarno.
,» F.Merz, Ingenieur, Bellinzona.
,» M. Pometta, Ingenieur.

Thurgau:

Herr J. Eberli, Dr., Prisident, Kreuzlingen.
,, P. Etter, Forstadjunkt, Frauenfeld.
,» Wegelin, Prof., Frauenfeld.

Unterwalden:

Herr Ed. Etlin, Arzt, Prdisident.

- Obwalden : - Herr N. Kathriner, Oberforster, Sarnen.

; . Scherrer, Dr., P., Gymnasium, Sarnen.
. Schwyter, Forstverwalter, Schuls.
. Wirz, Stinderat, Sarnen.

»
)

Nidwalden : Herr

2

. Durrer, Dr., Staatsarchivar, Stans.
. Jann, Alt-Regierungsrat, Stans.
. Lussi, Revierforster, Stans.

S NN S

)3

Uri:

hat noch keine Naturschutzkommission.

Waadt:
Mr. E. Wilczek, Prof. Dr., président, Lausanne.

Section de geologie :

Mr. M. Lugeon, custode.
,, Fréd. Jacecard, Pully.
»» M. Nicollier, Montreux.
»  Rittener, St. Croix.

Section de botanique:

Mr. E. Wilczek, custode.
,,» S. Aubert, Prof., Lentice.
»» Badoux, Inspecteur forestier, Montreux.
»» Cruchet, Pasteur, Montagny.
» Dubuts, Inspecteur forestier, Prangins.
» H.Jaccard, Prof., Aigle.
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Mr. Jatou, Député, Morges.

,» Maillefer, Assistent de Bota.mque Lausanne

,» Aug. Mermod, Aigle.

,» Chr. Meylan, La Chaux.

»» Moreillon, Inspecteur forestier, Orbe.

» H. Muret, Inspecteur cantonal des foréts, Lausanne.
»» F. Paillard, Banquier, Bex.

Section de zoologie :

Mr. H. Blanc, Prof., custode.
ss Ducret, Moudon.
,, Morton, Lausanne.
,, Narbel, Dr., Lausanne.
,» H. Vernet, Duillier.

Section de préehistoire:

Mr. 8Schenk, Prof., custode.
,» Dupertuis, Payerne.
,» Guex, Moudon.
» Meylan, Dr., Lutry.
» Yomini, Yverdon.

Wallis:

Mr. Besse, Chanoine, président, professeur au Lycée de Sion.
,» Bourban, Chanoine, St. Maurice.

» F. Delacoste, Forestier d’arrondissement, Monthey.

»» Q. Lorétan, Forestier cantonal, Sion.

»» Troillet, Chanoine, Salvan.

» R. Troillet, Négociant, Bagnes.

» Werlen, Abbé Rd. Prieur, Kippel.

Ziirich:

Herr AIb. Heim, Prof. Dr., Président.
,» H. Zeller-Rahn, Dr., Aktuar.

Geologische Subkommission :

Herr Alb. Heim, Prisident, Zirich.
,, Aug. Aeppli, Prof. Dr., Ziirich.
,, J. Frith, Prof. Dr., Ziirich.
,» J. Hug, Sekundarlehrer, Birmensdorf.
,, J.Weber, Prof. Dr., Winterthur.
» L. Wehrli, Dr., Zirich.
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Botanische Subkommission:

Herr H. Schinz, Prof. Dr., Prdsident, Zurich.
,» Arnold, Forstmeister, Winterthur.
»» Rob. Biedermann, Winterthur.
4 J. Riiedi, Oberforstmeister, Ziirich.
,» C. 8Schréter, Prof. Dr., Zirich.

Zoologische Subkommission :

Herr C. Keller, Prof. Dr., Prisident, Zurich.
,, Bretscher, Dr., Ziirich.
,» Graf, Sekundarlehrer, Ziirich.
,, K. Hescheler, Prof. Dr., Ziirich.
,s» J. Heuscher, Prof. Dr., Zurich.

Prihistorische Subkommission :

Herr J. Heierli, Dr., Prisident, Zirich.
;s Lehmann, Dr., Direktor des Landesmuseums.

Mithelfer :

Herr Benz, Wernetshausen. ,
»» Gubler, Sekundarlehrer, Andelfingen.
,» Meister, Oerlikon.

,» Messikomer, Dr., Wetzikon.
»», Spiess, Uhwiesen.

Eerner die Herren Forster des Kantons.

Zug:

Herr C. Arnold, Dr., Sanititsrat, Prdsident.
» A. Bieler, Prof., Kantonschemiker, Schriftfiihrer.
,»  Hiirlimann, Dr., Obergerichtsprasident, Unterigeri.
,» G. Mettler, Kantonsforster. :
» J. Miller, Kantonsingenieur.
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Kantonale Jahresberichte.

Aargau.

Teils durch Demission, teils wegen Wegzug aus dem Kanton
sind folgende Herren aus der aargauischen Naturschutzkommission
ausgeschieden : Brunner, Kreisforster in Rheinfelden; Businger,
frither Bezirkslehrer in Leuggern ; Rotpletz, Stadtforster in Brugg ;
Dr. Riietschi, fruher Bezirkslehrer in Frick. An ihrer Stelle sind
in die Kommission eingetreten : Fiir den Bezirk Rheinfelden Hr.
Dr. Fuchs, Bezirkslehrer in Rheinfelden ; fiir den Bezirk Brugg:
Hr. Dr. J. Miiller, Bezirkslehrer in Brugg. .

Die vom Regierungsrat herausgegebene Pflanzenschutzver-
ordnung scheint nach allgemeinen Beobachtungen gute Wirkung
zu tun. Wenn auch noch nicht alle Uebelstinde beseitigt werden
konnten, so sind doch nun weitere Bevolkerungskreise fiir den
Pflanzenschutz interessiert worden und sorgen dafiir, dass Aus-
schreitungen weniger hédufig vorkommen als frither oder dass
solche zur Anzeige gebracht werden. In den am Fuss der Légern
liegenden Gemeinden, namentlich in Wettingen, wurden bisher
viele Exemplare von schon blithenden Ligernpflanzen von ihrem
natiirlichen Standort entfernt und in die Gérten verpflanzt. Die
Ortsbiirgergemeinde von Wettingen hat nun durch Gemeindebe-
schluss das Ausgraben gewisser Pflanzen, die besonders gefdhrdet
sind, im Gebiete der Gemeinde Wettingen verboten. IEs -ist das
ein sehr erfreulicher Beschluss und zu hoffen, dass andere Ge-
meinden, auf deren Grund und Boden gefihrdete Pflanzen ge-
deihen, mit dhnlichen Verboten folgen werden.

Die zentrale Naturschutzkommission wiinscht, dass die kan-
tonale Kommission bei der Regierung des Kantons anrege, es
moge die Pflanzenschutzverordnung in Bahnhéofen, Schulen, 6ffent-
lichen Gebduden etc. angeschlagen werden. Wir stehen dieser An-
regung sehr sympathisch gegeniiber und haben uns in diesem
Sinne an die Kantonsregierung gewendet und beantragt, es méchte
die Pflanzenschutzverordnung in Form eines soliden, auffallenden
Plakates veroffentlicht werden. In jedem Bahnhof soll ein Plakat
angeschlagen werden, jede Lehrkraft soll ein solches erhalten

11
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zum Aufhidngen in den Schulzimmern. Wir halten es auch fir
wichtig, dass jedem Gemeinderat eine bestimmte Anzahl von
Exemplaren zum Offentlichen Anschlag wie die amtlichen Publi-
kationen zur Verfiigung gestellt wird.

Ferner haben wir der Regierung beantragt, es méchten zu
den bereits geschiitzten Pflanzen in die Pflanzenschutzverordnung
noch aufgenommen werden: Die Feuerlilie, die Sonnentauarten,
die Daphnearten, das Cyclamen und die Bergflockenblume.

Unser verdienter Vize-Président, Hr. Dr. Fischer-Sigwart in
Zofingen, hat wieder eine Reihe von Arbeiten im Dienste des
Naturschutzes verdffentlicht :

1. Aus den ,,Rebbergen‘ bei Zofingen, Freuden und Leiden
eines Naturfreundes.

2. Storchenchronik von Zofingen. ;

3. Das Storchennest auf dem Chordach in Zofingen im
Jahre 1909.

Aarau und Wettingen, 21. Juni 1910.

Namens der Naturschutzkommission von Aargau :
Der Président : Der Aktuar:
F. Miihlberg. W. Holliger.

Basel-Stadt und Basel-Land.

Die Tatigkeit der Kommission galt hauptséchlich der Propa-
ganda fiir den Pflanzenschutz. In einer Anzahl von Tagesblittern
(Basler Nachrichten, Nationalzeitung, Basler Volksblatt, Vorwérts
- Basellandschaftliche Zeitung) wurden Aufrufe erlassen und dem
Publikum warm empfohlen, bei seinen sonntédglichen Ausfliigen
der Pflanzenwelt, hauptsichlich derjenigen der Berge, moglichste
Schonung angedeihen zu lassen.

Auch wurde der Gedanke des Natur- und Pflanzenschutzes
so viel als moglich in die Schulen zu verpflanzen gesucht. In
diesem Sinne machten die Verkehrsvereine von Arlesheim,
Moénchenstein und Dornach am 20. April eine bezigliche Ein-
gabe an das H. Erziehungsdepartement von Baselstadt, welche
in allen Schulen in empfehlendem Sinne bekannt gegeben wurde.

Unser Mitglied, Herr Dr. A. Binz macht iiber seine weitere
sehr verdankenswerte Téatigkeit noch folgende spezielle Mit-
teilungen : '

Im Friihjahr 1910 wurden auf dem Markt in Basel wieder
zahlreiche bewurzelte Exemplare von Anemone pulsatilla und
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Anemone hepatica feilgeboten. Der Préasident der Schweiz. Natur-
schutzkommission erhielt von verschiedenen Seiten her Briefe,
die die Frage enthielten, ob nicht durch Vermittlung der Natur-
schutzkommission diesem Pflanzenhandel, der den Untergang der
Arten an ihrem Standort bedinge, durch ein Verkaufsverbot vom
Polizeidepartement aus ein Ende gemacht werden konnte. Meine
diesbezliglichen Versuche waren vor zwei Jahren erfolglos. Nun
habe ich auf Veranlassung des Herrn Prisidenten ein ausfiihr-
liches Schreiben an Herrn Reg.-Rat Blocher, Chef des Polizei-
departements, abgeschickt mit der Bitte, ein diesbeziigliches
Verkaufsverbot zu erlassen. Eine Antwort ist hierauf noch nicht
erfolgt. :
Am 28. April 1910 hatte ich mit dem Présidenten der Schweiz.
Naturschutzkommission eine Unterredung betreffend Pflanzen-
schutz in Baselland. Ich wurde um ein Gutachten uber die
Wiinschbarkeit einer Pflanzenschutzverordnung gebeten. Das Gut-
achten wurde in bejahendem Sinne abgegeben :

1. Weil auch im Kanton Baselland die Pflanzenwelt durch
die Ausfligler (besonders Stiddter) sehr zu leiden hat.

2. Weil die benachbarten Kantone Solothurn und Aargau das
Verbot des Ausgrabens etc. liber gewisse Arten erlassen haben,
. die auch im Kanton Baselland vorkommen, wodurch die Sammler
eben veranlasst werden, gerade dieses Gebiet fiir ihre Zwecke
auszunutzen. Der Président hat dann, gestiitzt auf dieses Gut-
achten, mit zwei Mitgliedern der H. Regierung von Baselland
Ricksprache genommen. Daraus hat sich ergeben, dass man
materiell mit der Sache wohl einig gehe, dass aber auf dem Wege
der Verordnung nichts zu erreichen sei, dass der Regierungsrat
kein Recht habe, eine solche zu erlassen. Die Sache miisste als
Gesetz vor die Volksabstimmung kommen. Die Gemeinden als
solche hingegen hitten das Verordnungsrecht und die H. Regie-
rung sei geneigt, die Gemeinden, die speziell in Betracht kommen,
zu veranlassen, eine solche Verordnung zu erlassen. So wurde
ich ersucht, die betreffenden Gemeinden namhaft zu machen und
einen Vorschlag iiber die Art der Verordnung an den H. Regie-
rungsrat von Baselland aufzustellen. Dieser Aufforderung bin
ich nachgekommen und habe am 19. Mai meine Vorschlige an
Herrn Dr. S. iibermittelt. Die in Betracht kommenden Gemeinden
sind: 1. Eptingen, 2. Fiillinsdorf, 3. Langenbruck, 4. Lauwil,
5. Laufelfingen, 6. Liestal, 7. Oltingen, 8. Pfeffingen, 9. Reigolds-
wil, 10. Riinenberg, 11. Waldenburg, 12. Zeglingen.

Die speziell zu schiitzenden Pflanzen sind: Eibe, Hirsch-
zunge, Frauenschuh wund andere Orchideen, Leberbliimchen,
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flaumiger Seidelbast, Aurikel (Flithblume), stengelloser Enzian,
Schwalbenwurzenzian.

Wie dem Unterzeichneten mitgeteilt worden ist, sind bezlig-
liche Weisungen an die Gemeinden ergangen.‘

Herr Bezirkslehrer Dr. F. Heinis in Therwil machte der
Naturforschenden Gesellschaft Baselland folgende Mitteilung :

Zwischen Therwil und Benken steht hart an der Strasse
eine altehrwiirdige Linde von ca. 4,6 m Stammumfang. Der
Stamm ist hohl, treibt aber noch jedes Jahr kraftige Belaubung
und Bliiten. Das Alter des Baumes darf auf 500 Jahre geschitzt
werden. Schon in alten Urkunden wird dieser Linde Erwidhnung
getan, an sie knlpfen sich verschiedene historische Reminis-
zenzen, sie war auch ,,Gerichtsbaum®. Einer Mitteilung des
Verkehrs- und Verschonerungsvereins des Birsigtals zufolge soll
von dem angeblichen Eigentiimer beabsichtigt sein, den Baum
wegzurdumen. Herr Dr. Heinis ersuchte nun unsere Gesellschaft,
ein Vorgehen obgenannten Vereines, den Baum zu erhalten,
moralisch zu unterstiitzen, eventuell auch einen kleinen Beitrag
zur Erstellung eines Stutzpfeilers fiir den Baum gegen die Strasse
hin zu leisten. Die beziiglichen Informationen des Unterzeichneten
an amtlicher Stelle haben aber ergeben, dass besagte Linde auf
Staatsterritorium steht und somit eine Gefidhrdung durch Privat-
interessen nicht besteht. An die Kosten der Stlitzmauer hat die
Naturforschende Gesellschaft einen Beitrag garantiert.

Die Propaganda fir den Schweiz. Naturschutzbund ist von
der Kommission nach Kraften betrieben worden und wird auch
in Zukunft fortgesetzt werden.

Liestal, 9. Juli 1910.

Namens der Naturschutzkommission
von Basel-Stadt und Basel-Land :

Der Prisident :
F. Leuthardt.

Bern.

Die letzten Frithling an Sekundarlehrer etc. versandten
»Erhebungsbogen diber Naturdenkmdiler' (siehe Jahresbericht 3,
Seite 97) haben den Erwartungen insofern nicht entsprochen, als
nur eine geringe Zahl derselben mit brauchbaren Angaben wieder
zuriickgelangt sind. Immerhin zeigen uns Zuschriften aus ver-
-schiedenen Kantonsteilen mit Hinweisen auf gefihrdete Natur-
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denkmaéler, dass die Idee des Naturschutzes bei unserer Be-
violkerung Wurzel fasst.

Behorden und Private sind meist ganz einverstanden, merk-
wiirdige Naturobjekte zu schiitzen, wenn man sie darauf auf-

merksam macht; nur diirfen dabei finanzielle oder — bei den
Jagern — sportliche Interessen nicht tangiert werden. Weitere
Propaganda fir den Naturschutz im Kanton wurde daher in
diesem Jahr nicht unternommen — auch deshalb nicht, weil sie

derjenigen fiir den schweiz. Bund fiir Naturschutz schaden konnte.
In der Sektion Bern des S. A. C. hielt indessen Herr Schinenberger
einen gut besuchten Vortrag mit Projektionen iiber schéne und
merkwiirdige Baume.

Organisation. Leider ist die Frage, wie auch der Berner
Jura vom Standpunkte des Naturschutzes zu iiberblicken und
zu beaufsichtigen ist, noch nicht gelést. Wir vermissen dort
namentlich einige Botaniker, die uns lber Zustand, eventuelle
Gefdhrdung und mogliche Sicherung der Hochmoore unterrichten
konnten. '

Geologie. Die Kommission fiir Erhaltung erratischer Blicke
im Kanton Bern hat ihre Arbeit begonnen und ihren Bericht in
den Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern 1910
verdffentlicht. Wenn mit dem gleichen Eifer fortgearbeitet wird
und unser naturhistorisches Museum die finanziellen Mittel dazu
wenigstens in gleichem Masse wie bisher weiter gewahrt, so
kann unser Mitglied Hr. Dr. Ed. Gerber in einigen Jahren eine
far wissenschaftliche Zwecke geniigende Uebersicht der gegen-
wiértig noch vorhandenen Findlinge unseres Kantons zusammen-
stellen. Schwierig bleibt allerdings die Erhaltung mancher in-
teressanter Blocke, die sich im Besitz von Privaten oder drmeren
Gemeinden befinden. Da streben wir an, dass das Museum
solche Blocke direkt ankauft und deren Belassung ,,in situ‘* sich
durch eigene, im Grundbuch einzutragende Servitut-Vertrige
sichert. Wir glauben, dass dieses Geschift, auch die Beauf-
sichtigung der einmal gesicherten Blocke von einer Museums-
behdérde besser besorgt werden kann, als von einer natur-
forschenden Gesellschaft.

Besonders wiinschbar erscheint uns die Erhaltung des Exoten
tm Wyssbachgraben, Gemeinde Riischegg. Diesem schon 1853 von
Bernhard Studer in den Mitteilungen der Naturforschenden Ge-
sellschaft Bern, pag. 282 erwihnten, dem Block auf dem Luegi-
boden bei Habkeren &hnlichen Granitblock droht deshalb der
Untergang, weil die Gemeinde Riischegg bei der bevorstehenden
Vermessung ihres Gebietes ihn zu Marchsteinen verarbeiten
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moéchte. Wir haben Verhandlungen mit der Gemeinde angebahnt,
und auch in der Presse auf den wissenschaftlichen Wert gerade
dieses Blockes aufmerksam gemacht.

Ein anderes Objekt unserer Filrsorge ist der Rundhocker des '
Burgbiihl bei der Lenk. Hier tritt in der Talsohle der tertilre
Orbitoidenkalk zu tage, wie man ihn sonst in dieser Gegend
nur viel hoher am Fuss des Laubhorn, Mittaghorn und Wildstrubel
wieder findet. Eine schone Gletschermiihle, Gletscherschliffe,
gut ausgebildete Karren finden sich auf dem Hiigel, der nun
Gefahr lauft, zu Gunsten der Unternehmer fiir den Bau der
Zweisimmen-Lenkbahn als Steinbruch expropriiert zu werden.
Rechtlicher Protest gegen die Expropriation wurde beim Bundes-
rat eingereicht und von der Naturschutz-Kommission durch ein
Gutachten unterstiitzt.

Auch der Gelmersee an der Grimsel hat die Kommission be-
schiftigt, da er als Reservoir fiir eine industrielle Anlage der
bernischen Kraftwerke in Awussicht genommen ist und dabei
jedenfalls an landschaftlichem Reiz und wissenschaftlichem In-
teresse einbilissen wiirde. Der Verein fiir Heimatschutz hat der
Gemeinde Guttannen, welche dem Projekte auch abgeneigt sein
soll, empfohlen, eine Eingabe an die Regierung zu richten,
welcher Eingabe dann von jenem und von der Naturschutzkom-
mission Nachdruck zu geben sein wird.

Botanik. Der Wunsch nach einer Verordnung fir Pflanzen-
schutz geht endlich seiner Verwirklichung entgegen, indem der
Entwurt zum Gesetz betr. die Einfithrung des schweiz. Zivil-
gesetzbuches in Art. 70 lautet wie folgt:

,,Der Regierungsrat ist berechtigt, auf dem Verordnungs-
wege zum Schutz und zur Erhaltung von Altertimern, Natur-
denkmélern, Alpenpflanzen und andern seltenen Pflanzen, zur
Sicherung der Landschaften, Ortschaftsbilder und Aussichts-
punkte vor Verunstaltung und zum Schutze von Heilquellen die
nétigen Verfiigungen zu treffen und Strafbestimmungen auf-
zustellen.

Soweit der Regierungsrat erkldrt, von dieser Berech-
tigung nicht Gebrauch machen zu wollen, steht sie den Ge-
meinden zu.

Staat und Gemeinden sind berechtigt, derartige Alter-
tiimer, Naturdenkméler, Landschaften, Ortschaftsbilder und Aus-
sichtspunkte auf dem Wege der Zwangsenteignung, insbesondere
auch durch Errichtung einer offentlich-rechtlichen Dienstbar-
keit zu schiitzen und zugénglich zu machen. Sie kdnnen dieses
Recht an gemeinniitzige Vereine und Stiftungen ftibertragen.*
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Wir halten diese Fassung fiir eine durchaus glickliche und
sind unserm Forstdirektor Dr. Moser dafiir zu Dank verpflichtet.

Nichsten Winter findet die zweite Beratung des Gesetzes im
Grossen Rate und die beziigliche Volksabstimmung statt. Nach
seiner Annahme durch das Volk kann eine bernische Pflanzen-
schutzverordnung ausgearbeitet werden, die gleichzeitig mit dem
schweiz. Zivilgesetze in Kraft tritt.

An der Jahresversammlung des bernischen Forstvereins vom
20. August 1909 erliduterte Forstinspektor Schinenberger die Ziele
der Naturschutzkommission und gab einen Ueberblick tber das-
jenige, was in den letzten Jahren in der Schweiz und den Nach-
barlindern fir FErhaltung der merkwiirdigen Bdume geschehen
ist. Sodann wurden die von den bernischen Kreisforstimtern auf
Weisung der Forstdirektion aufgestellten Baumwerzeichnisse einer
eingehenden Priifung unterzogen.

Es sind im ganzen 190 zu schiitzende Objekte angegeben
worden, davon entfallen auf das Oberland 82, auf das Mittelland
65 und auf den Jura 43. Nach Holzarten ergibt sich folgende
Liste :

a) Laubhélzer : 29 Linden, 28 Bergahorne, 20 Eichen, 15
Nussbémme, 13 Buchen, 5 &chte Kastanien, 3 Feldahorne, 2
Silberpappeln, 2 Robinien, je 1 Exemplar von Blutbuche, Ulme,
Esche, Roteiche, Zerreiche, Vogelbeerbaum, Birnbaum, Feigen-
baum, Hollunder, Buchsbaum und wilder Kirschbaum.

b) Nadelhiolzer : 20 Fichten, 13 Tannen, 6 Eiben, 2 Arven,
2 Lérchen, 2 Weimutskiefern, 2 Wellingtonien, je 1 Exemplar
gewohnliche Kiefer, Bergkiefer, Douglasta.nne, Seestrandkiefer
und Wachholder.

Nur ein kleiner Teil dieser Baume steht im Walde, die
tibrigen auf Weiden, in und um Ortschaften. Unter den gemel-
deten Bidumen kommen einige Exemplare von historischem In-
teresse vor, ferner eine Anzahl seltener Spielarten, darunter
mehrere Schlangenfichten. Das gesammelte Material ist reich-
haltig, bedarf aber der Sichtung und Vervollstindigung, denn
offenbar ist der Begriff , merkwiirdiger Baum‘ recht verschieden
aufgefasst worden.

Der bernische Forstverein beschloss daraufhm den Schutz
der merkwiirdigen Bédume zu ibernehmen und mit Herausgabe
eines illustrierten Baumverzeichnisses zu beginnen ; diese Arbeit
ist einer besonderen Baum - Kommission mit den 3 Sektionen :
Jura (Forstmeister Frey-Bern, Oberforster Morel-Corgémont und
Neuhaus-Moutier), Mittelland (Forstmeister Balsiger-Bern, Ober-
forster Cunier - Aarberg und Schwab-Burgdorf) und Oberland
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(Forstmeister Miller, Oberforster Pulver-Thun und Marti- Inter-
laken) ubertragen.

Freilich bleibt auch hier, gerade wie bei den Findlingen,
fiir den Schutz merkwiirdiger und schéner Biume in Privat-
oder Gemeindebesitz vieles zu tun {ibrig, indem der Holzwert
des Baumes in Betracht fillt und seine Rettung unter Umstinden
auch durch Ankauf nicht zu erreichen ist. So z.B. steht die
prachtvolle Eiche von Schwangi bei Rohrbach (siehe Ztschrft. f.
Forstwesen, Oktober 1907) hart an der Grenze des hetreffenden
Grundstiickes. Dasselbe ist nun verkauft worden, aber der Ver-
kidufer, ein Freund des schénen Baumes, hat ihn nicht mitver-
kauft, sondern fir sich vorbehalten; aber jetzt verlangt der
Eigentimer des Nachbargrundstiickes, dass er innert 3 Jahren
weggerdumt werde, weil er in seinen Luftraum hineinragt.

Zoologie. Auf diesem Gebiete ist ,nichts gegangen. Wenn
man von Rewvision des Jagdgesetzes spricht, so erhilt man regel-
méssig zur Antwort, die Jiger wollten ein Gesetz nach ihrem
eigenen Geschmack und in den Réaten sei nicht gut mit ihnen
Kirschen zu essen. Vielleicht, dass die zunehmende Maikéferplage
die Land- und Forstwirte nach und nach zur ZEinsicht bringt,
Hecken wund Dickicht, auch mitunter hohle Biume als Nist-
gelegenheit fiir Véogel mehr zu schonen als bisher.

Reservate. Durch den Présidenten der Naturschutz-Kom-
mission von Solothurn, Hrn. Dr. Probst, wurde uns mitgeteilt,
dass das frither von uns als erhaltenswert bezeichnete Burgmoos,
norddstlich des Burgdischisees bei Herzogenbuchsee, trocken gelegt
zu werden drohe, indem ein Projekt zur Tieferlegung des Sees um
etwa 11, m ausgearbeitet werde. Das Entsumpfungsprojekt bezieht
sich namentlich auf die grossen Moser im Norden, Westen und
Stiden des Sees, die wissenschaftlich kein besonderes Interesse
mehr bieten, wihrend das kleine Burgmoos im Osten, ein Hoch-
moor mit typisch arktisch alpiner Flora und einem {iiberraschend
grossen Reichtum an Algenarten vielleicht gerettet werden kénnte,
indem man seinen Abfluss nach dem See mit Lehm verschiitten
wirde. Es miisste sich dann zeigen, ob die Moridne zwischen
Burgmoos und See wasserdicht genug ist, damit das Grundwasser
im Moos auf einem hohern Niveau gehalten werden kann, als
der See. Der o6konomische Wert des Mooses kann nicht gross
sein; wirde man bei Ausfithrung des Entsumpfungsprojektes
dem oder den Besitzern den Kulturzins etwa zunichst wihrend
6 Jahren erstatten und sich vorbehalten, hernach — wenn die
Flora des Mooses sich nicht dndert — dasselbe anzukaufen, so
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kdme man verhdltnisméssig billig zu einer kleinen Hochmoor-
Reservation, nicht weit vom untersten Ende des urspriinglichen
Rhonegletschers, nahe beim grossen Arkesineblocke des Stein-
hofes, also in einer an sich schon charakteristischen Lage.

Die Verhandlungen sind leider dadurch erschwert, dass das
kleine Moos in den Kantonen Bern und Solothurn und in drei ver-
~schiedenen Gemeinden liegt; aber es ist dafiir wegen zentraler
Lage und seiner leichten Zugénglichkeit in der schweizerischen
Hochebene als Studienobjekt um so besser gelegen. Modgen die .
Hochmoore auf den Hohen des Jura’s grésser und zum Teil
auch malerischer sein, so kommt eben dort dieser Landschafts-
typus noch so h#ufig vor, dass er nicht gefidhrdet ist, wéhrend
er in der Talsohle des Aaretales ganz selten geworden ist.

Bern, 14. Juni 1910.

Der Priasident der bernischen Naturschutz-Kommission :

L. von Tscharner.

Bericht der Kommission [fiir Erhaltung erratischer Blicke im
Kanton Bern iiber ihre Tdtigkeit im Jahr 1909.

Abdruck aus den ,,Mitteilungen der Naturforschenden Gésellscha_ft
in Bern*, 1910.

I. Allgemeines.

Unter dem Protektorat der Bernischen Naturschutz-Kom-
mission und der Bernischen Naturforschenden Gesellschaft bildete
sich um die Jahreswende 1908/09 eine besondere Kommission
mit der Aufgabe, das Werk, welches Prof. Bachmann vor 40
Jahren begonnen hatte, fortzufiihren, namlich die wichtigsten
und schonsten Findlinge zu erhalten, diese augenfallenden
Zeugen jener Zeit, da unsere heimatlichen Niederungen von
méichtigen Eisstromen iiberflutet wurden (siehe Jahresbericht 3,
Seite 92). Mit Recht lehnte man bei der Konstituierung Reglemente
und Statuten ab; leben wir doch in einer Zeit, in der die ver-
schiedensten Schutzbiindnisse den Freund vaterldndischer Geologie
von selber auf dieses Gebiet hinweisen. Dazu gesellt sich der
Umstand, dass eine freiwillige Tatigkeit nur auf dem Boden der
Freiheit gedeiht und dass die in Betracht fallenden Leute von
vornherein durch Bande gemeinsamen wissenschaftlichen Strebens
und treuer Kameradschaft verbunden sind. Keineswegs ist aber
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damit einem planlosen Dreinfahren das Wort geredet. Was ange-
strebt und im verflossenen Jahr erreicht wurde, moge an Hand
unseres Arbeitsprogramms und der Berichte einzelner Mitglieder
kurz Erwé&hnung finden :

a) Revision des worhandenen Blockinventars. Zu diesem
Zwecke wurde in der Sitzung vom 6. Mirz jedem Mitglied ein
besonderes Gebiet und besondere Blocke zugewiesen; daneben
herrscht selbstverstindlich vollste Freizigigkeit.

1. Herr Dr. Aeberhardt, Biel. Jura-Ost. Grosser Heiden-
stein, Kleiner Heidenstein, Grauer Stein, Biirenberg.

2. Herr Dr. Antenen, Biel. Jura-West. Hohler Stein bei
Twann, Block von Lamboing.

3. Herr Dr. Paul Beck, Wichirach. Thunersee-Nordseite.
Bipperamt. Blocke von Luegiboden, Gurzelen und Attiswyl.

4. Herr Dr. Ed. Gerber, Bern. (Prisident.) Kiental, Thuner-
see-West. Konolfingeramt. Blocke auf dem Jolimont, Hondrich,
Gurten (Anstalt Viktoria und Béachtelen) und Grauholz.

5. Herr Dr. Hugi, Bern. Oberhasli.

6. Herr Mettler, Bern. Photographische Aufnahmen.

7. Herr Dr. Nussbaum, Bern. (Sekretir.) Napf, Oberaargau.
Block von Borisried.

8. Herr Dr. Rytz, Bern. Frienisberg, Bucheggberg.

9. Herr Dr. Troesch, Bern. Kandertal und Simmental. Block
auf dem Bintel bei Wimmis.

10. Herr Dr. Truninger, Bern. Saane- und Sensegebiet.

11. Herr Dr. Zeller, Bern. Faulhorn- und Liitschinegebiet.
Block am Ostermundigenberg. Walacheren bei Wynigen.

b) Weiterfithrung des Verzeichnisses der erhaltumngswiirdigen
Findlinge nach besonderem Formular (siehe Jahresbericht 3,
Seite 95). Beitrdge haben geliefert die Herren Aeberhardt, Beck,
Gerber, Mettler und Nussbaum. Das Formular, dessen Druck-
kosten das Naturhistorische Museum iibernahm, war vergriffen
und musste in neuer Auflage gedruckt werden. Dabei fanden die
Vorschlige von E. Gogarten Beriicksichtigung. (Siehe Eclogae
geol. helv. Vol. X, No. 6, p. 734.) Wenn in diesem Sinne gearbeitet
wird, so soll es m#Zglich sein, bei einer kommenden Neuauflage
der Gletscherkarte der Schweiz an Hand unserer Angaben die
Findlinge genau einzutragen . Wir werden unser Augenmerk be-
sonders auch auf diejenigen Blicke richten, die im topographischen
Atlas vermerkt sind.

¢) Sicherstellung meuer Blocke. Dies ist viel schwieriger,
als man gewoOhnlich vermutet, und erfordert viel Takt und Be-
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riicksichtigung Ortlicher Verhéaltnisse. Der Landwirt betrachtet
ofters die Findlinge als Reserve fiir Marchsteine und Fundamen-
tierungen und der Forster als willkommenes Steinbettmaterial
fir Waldwege.

d) Herausgabe eines gedruckten Verzeichnisses. Wir ge-
denken damit zu warten, bis etwa 100 Nummern beisammen sind.

e) Sammlung von Handstiicken der itm Verzeichnis genannten
Blicke. Wird auch der Stein spiter einmal zerstirt, so besitzen
wir immerhin eine Probe. Es ist uns viel daran gelegen, die
Handstiicke solchen Geologen unterbreiten zu konnen, welche im
Heimatgebiet des Gesteins arbeiten. An dieser Stelle sei Herrn
Privatdozent Dr. Preiswerk in Basel fiir die Durchsicht einer
Serie Handstiicke aus dem Wallis herzlich gedankt.

f) Anbringen wvon Inschriften. (Metalltafeln.) Noch nichts
geschehen. _

g) Verbesserung der rechtlichen Verhilinisse. Die Be-
reinigungen fiir das neue Grundbuch liessen uns eine Liicke
wieder recht fihlbar werden: Von keinem einzigen Block be- .
sitzen wir ndmlich einen Dienstbarkeitsvertrag. Wir miissen uns
bis auf weiteres mit Kaufvertrigen, Abtretungsvertrdgen oder
schriftlichen oder miindlichen Erkldrungen der Besitzer begniigen.

h) Photographieren der gesicherten und erhaltungswiirdigen
Findlinge. An Hand des betreffenden Formulars, des Handstiickes
und der Photographie koénnen wir uns ein recht anschauliches
Bild eines Blockes verschaffen. Wir schidtzen uns daher glick-
lich, in der Person des Herrn Mettler einen tiichtigen Photo-
graphen in unserer Mitte zu haben. Auch Herrn Forstinspektor
Schonenberger sei die gebiihrende Anerkennung fiir seine Dienste
gezollt. Besondern Wert aber leistet uns das photographische
Bild durch den Umstand, dass es dem ehemaligen Besitzer eines
Blockes als ein kleines Zeichen des Dankes {iberreicht werden
kann und an der Wand des ldndlichen Schulzimmers schon die
Jugend auf die Bedeutung dieser Naturdenkmiler aufmerksam
macht. Damit es dort seinen Platz finde, werden wir die kleinen
Kosten des Einrahmens nicht scheuen. ‘

i) Eintragen in die Siegfriedblitter. Jedem Mitglied wurden
die topographischen Blatter des zugewiesenen Gebietes einge-
héndigt, um die Stelle der erratischen Blocke einzutragen. Die
Kosten der Rebuts trug in verdankenswerter Weise die Natur-
forschende Gesellschaft. Karten, Photographien, Handstiicke und
Formulare fallen dem Naturhistorischen Museum zu und werden
so in einiger Zeit ein wertvolles Archiv und Belegmaterial bilden.



II. Bericht von Ed. Gerber.

1. Der Granitblock beim Schloss Sinneringen, welcher von
Bachmann und Favre erwahnt wird, ist nicht mehr vorhanden
und scheint bei einem Neubau im Jahr 1884 Verwendung ge-
funden zu haben. (Mitteilung von Herrn Linder, Gutsbesitzer in
Sinneringen.) .

2. Die Blockgruppe neben der Anstalt Bdichtelen bei Wabern
wurde seinerzeit abgetragen und im Garten neu aufgestellt. Der
Taveyannazsandsteinblock ist verschwunden.

3. Der 60 m3 haltende erratische Block auf dem Amselberg
bei Giimligen erfreut noch immer den Besucher des Dentenberges.
Herr P. von Tscharner-von Stiirler schreibt: ,,Als nunmehriger
Eigentiimer fraglichen Buchholzes am Amselberge bin ich gerne
damit einverstanden, den darin befindlichen grossen Findling,
soviel dies in meinem Vermogen steht, unversehrt zu erhalten.
Es sei mir bloss noch gestattet, darauf aufmerksam zu machen,
dass Objekte dieser Art in nicht zu weiter Entfernung der Stadt
oft der gedankenlosen Schédigung von Passanten ausgesetzt sind,
wofiir ich keine Verantwortung zu libernehmen in der Lage bin.*

4. Am 17. April 1909 begleitete ich Herrn Forstinspektor
Schonenberger auf den Jolimont zur Besichtigung und photo-
graphischen Aufnahme der Teufelsburde, einer Gruppe von Arke-
sine-Blocken aus dem Val de Bagne, von denen der grisste Quader
315 m3 misst. Thre Lage im Staatswald biirgt fiir ihre weitere Er-
haltung ; die eingehauene Bezeichnung sollte durch Farbe neu
aufgefrischt werden. Die Ansicht Jahns, dass es sich hier um
einen keltischen Opferplatz handelt, machten wir zu der unsrigen
und liessen den Zauber ldngstentschwundener Zeiten auf uns
einwirken. In FErlach fanden wir von den in der Karte ein-
getragenen erratischen Blocken westlich der Léndte nur Kkleine
Stiicke grauen Valorsine-Konglomerates.

5. Gleichen Tages suchten wir noch den Schallenstein auf,
an der Strasse von Ins mach Mintschemier gelegen. Wir waren
nicht wenig erstaunt, inmitten des schonstgelegenen Ackerlandes
‘einen pyramidenformigen Block von wenigstens 25m3 Inhalt
anzutreffen. Es handelt sich um einen gepressten, porphyrartigen
Granit vom Habitus der Arollagneisse. Herrn Schdnenberger ver-
danken wir eine photographische Aufnahme. Die einzigartige
Lage des Blockes ldsst den Bestand gefadhrdet erscheinen, wes-
halb ich mich spater mit Herrn Lehrer Blum in Miintschemier
in Verbindung setzte zwecks Sicherstellung des Objekts; ein
photographisches Bild wurde der Schule geschenkt. Moge es
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seinen Bemihungen gelingen, das ansprechende Naturdenkmal der
Nachwelt zu erhalten ! ‘

6. Der 29. Mai galt der Besichtigung der Findlinge in den
Waldungen des Grawholzes und Sddelbaches, wobei ich mich der
liebenswiirdigen Fiihrung des Herrn Oberforster Schédeli dankbar
erinnere. Dieses Gebiet ist so recht dazu angetan, uns zu zeigen,
in welchem Reichtum die erratischen Blocke urspriinglich unsern
Boden bedeckten ; denn das burgerliche Forstamt der Stadt Bern
reservierte seit langen Jahren die grossten Blocke als Denkmaéler
fiir seine Forstmeister und Oberforster. Sdmtliche grissern Steine
sehen wir in den Revierplanen des Forstamtes eingetragen ; sie
wurden auf unserem Gange ebenfalls auf dem Siegfriedblatt an-
gemerkt. Von den 8 Denksteinen bestehen 7 aus einem grauen,
feinkornigen, glimmerreichen Gneiss, der oft intensiv gefaltet
und reichlich von Quarzlagen durchzogen ist. Bachmann notiert
als Ort der Herkunft Gadmental und Sustenpass; gestitzt dar-
auf wurde in der Favre’schen Gletscherkarte der Zipfel des
Grauholzes als zum Aaregletscher gehérend kartiert. Ich war
aber ganz Uberrascht, in diesem Gebiet eine grosse Zahl kleiner
Walliserblocke anzutreffen ; einige davon moégen hier Erwidhnung
finden : '

Saussuritgabbro mit Granat, vom Allalinhorn stammend, in
620 m am Nordwestabhang des Grauholzes.

Gabbro, 1 dm3, Briigglistutz-Strasseneinschnitt, sudlich vom
Joggelisgraben, in 705 m zirka.

Arollagneiss, vielleicht vom Roc Noir-Gebiet bei Zinal stammend,
in zirka 750 m aus der Lokalitit ,,im grossen Boden®'.

Valorsine-Konglomerat, rote und graue Varietidt, am gleichen Ort.

Talk wund Granat fihrender Smaragdit-Saussuritgabbro vom
Allalingrat, am gleichen Ort.

Rotes Valorsine-Konglomerat und Gabbro, aus der Schotter-
grube der n&mlichen Lokalitdt, in 720 m Hohe.

Dem gegeniiber stehen nur wenig typische Aaregesteine,
ndmlich zwei Eisensteine (unterer Dogger); der eine dient als
Denkmal des Oberforsters Marcuard, der andere ist ein 1 m3
grosser Block am rechtsseitigen Abhang des Joggelisgraben in
710 m Hohe. Somit lag die Vermutung nahe, dass die grauen
Gneisse der Denksteine auch aus dem Wallis stammen kdnnten.
Aus einer Probe vom Gaudard-Denkstein (siidlich vom Sand bei
Punkt 767) schloss Herr Dr. Preiswerk auf die Masse des grossen
St. Bernhard und bezeichnete als wahrscheinlichen Ort der Her-
kunft die Gegend von Lourtier im' Val de Bagne.
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Wir gelangen daher fiir das Grauholz und den Sidelbach-
wald zum Schluss, dass diese Gegend auf dem Grenzgebiet beider
Gletscher lag, aber so, dass Ablagerungen des Rhonegletschers
lilberwiegen.

7. Im Oktober 1909 benachrichtete Herr Geometer Moser in
Diesbach bei Buren den Préisidenten der Bernischen Naturschutz-
kommission von einem Block am Nordabhang des Studenberges;
auffallend daran seien 10 in einer Reihe angeordnete Ldcher von
15 cm Tiefe. Die Besichtigung des zirka 8 m3 haltenden Findlings
ergab einen gepressten Granitporphyr vom Typus der Arolla-
gneisse, vielleicht aus der Gegend von Zinal stammend. Er liegt
in zirka 510 m Hohe auf dem Terrain der seelindischen Armen-
anstalt Worben bei Lyss. Die Locher rithren wahrscheinlich her
von frihern Sprengversuchen.

8. In der Kiesgrube des Landwirts Hofer neben dem Schiess-
platz Ostermundingen wurde im Frihjahr inmitten sandiger
Schotter und Lehmschmitzen, die von starken torrentiellen Vor-
gingen zeugen, ein 3 bis 4 m3 messender Findling eines griinen,
feinkdrnigen Hornblendeschiefers blossgelegt. Der Stein loste
sich vom Abhang, der — beildufig gesagt — reichlich von Ufer-
schwalben bewohnt war, rollte herunter und hinderte so Zu- und
Wegfahrt. Der Besitzer dachte sich den Findling als Schmuck
einer Offentlichen Anlage der Stadt Bern. Es gelang im Laufe
des Sommers, die Direktion der eidg. Miinze auf dem Kirchen-
feld dafiir zu interessieren; die eidg. Finanzkontrolle gab ihre
Zustimmung fiir die Kosten des Transportes und der Aufstellung
in den Anlagen der Miinzstdtte. So erfolgte im Dezember der
Umzug des 120 q schweren Blockes auf seine ,tertifire’* Lager-
stitte. Zum Herausschaffen aus der Griengrube bendtigte man
10 Pferde!

Die Frage nach der Herkunft des Gesteins ldsst sich nicht
ganz einwandfrei 16sen; es fallen in Betracht die nordliche und
sudliche Hornblendezone des Aarmassivs. Herr Dr. Hugi neigt
zu der Ansicht, dass der Rhonegletscher die Fracht besorgt hitte,
und dass die Aufgabestation in der Gegend des Lotschentales
oder Aletschgletschers zu suchen sei.

Herr Dr. Otto Fischer in Aarau, Spezialkenner des Trift-
gebietes, hatte die Freundlichkeit, dariiber folgendes mitzuteilen :
»Die Hornblendezone weist im Hasli zwar ganz analoge Gesteine
auf ; doch habe ich keine Anhaltspunkte, um den Ursprung des
Blockes mit Sicherheit dorthin zu verweisen.

Immerhin gehort der griine Block mit dem durchsetzenden
weissen Aplitgang zu den interessantesten Findlingen der Um-
gebung von Bern.
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9. Aus Trimstein bei Worb kam die Nachricht, dass ein
sehr g'rosser erratischer Block bei Brunnengrabungen inmitten
des Dorfes gefunden worden sei. Alte Leute behaupten, er be-
decke eine Vierteljucharte (900 m2?) und hitte zu Zeiten 3 Fuss
iiber den Boden geragt. In diesem Zustande diente er zum Dorren
von Bohnen an der Sonne, und von ihm leite sich der Name des
Dorfes ab. Durch Absprengen wire er so weit erniedrigt worden,
dass er durch Ueberfithren von Ackererde den Blicken entzogen
worden sei. Ein Augenschein an Ort und Stelle ergab einen
mittelkdrnigen Gasterngranit mit schmutzigbraunen Glimmer-
schiippchen und vereinzelten grossern Feldspatindividuen. Be- .
reits waren 40 m?2? freigelegt; aber friihere Grabungen deuten
wirklich auf eine noch viel grossere Fliche. Der Grundbesitzer,
Herr Privatier Steiner in Bern, selber ein Liebhaber von Alter-
tiimern und Naturdenkmilern, beabsichtigt, den Umfang durch
Nachgraben feststellen zu lassen, ein Vorgehen, das unsere volle
Anerkennung verdient. Ein grisserer Findling aus Gasterngranit
als der von Trimstein scheint nicht bekannt zu sein.

10. Die Fundamentarbeiten fiir die Nationalbank in Bern
forderten ausserordentlich abwechslungsreiche Gletscherablage-
rungen zu tage. Ein typisches Handstlick von Hornfluhbreccie
weist auf den tributdren Simmengletscher hin. Léingere Zeit
war kein charakteristisches Gestein des Aaregletschers aufzu-
treiben, bis man schliesslich in 8 m Tiefe an der Ostwand der
zukinftigen Goldreservekammer auf einen grdssern Block von
Eisenstein und einen kleinen Gasterngranit gelangte.l) Herrn
Architekt Oskar Weber verdanken wir ein photographisches Bild
der Situation.

11. Die Grabungen fir ein Unterweisungslokal bei der
Nydekkirche in Bern legten Blocke von Niesensandstein, Taveyan-
naz-Sandstein, FEisenstein und Augengneiss von der Grimsel
frei; das letztgenannte Gestein fallt auf durch den Kornelquarz
und den teilweise griinlichen, epidotisierten Orthoklas. Der Ver-
schonerungsverein von Bern wird einige grissere Blécke im
Kilchhofli zu einer Gruppe aufstellen lassen.

12. Einen prichtigen Anblick bot der Anschnitt der Wall-
morine beim neuen Schosshaldenschulhaus in Bern, den Herr
Inspektor Schonenberger im photographischen Bilde festhielt. Auf
Wunsch des stiddtischen Bauamtes wurde ein Dutzend charak-

1) Bei den Erdarbeiten fir das Kasino habe ich seinerzeit
Stiicke bunten Marmors von Grindelwald gefunden ; sie befinden
sich im Museum.
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teristischer Findlinge bezeichnet zwecks spéaterer Aufstellung in
den Anlagen (Serpentin, Eisenstein, Malmkalk, Hogantsaﬁdstein,
Taveyannazsandstein, gefdltelter Gneiss). Angesichts des unver-
gleichlichen Alpenkranzes, den man vom Neubau aus wundervoll
sieht, wird es moglich sein, der Schuljugend den Heimatort ein-
zelner Gesteine direkt zu zeigen. Dem Bauamt der Stadt Bern
aber sei fiir sein Vorgehen unsere Sympathie und unsere Aner-
kennung gezollt !

III. Bericht von Alfred Troesch.

Der Block auf dem Bintel bei Wimmis ist noch erhalten.
Herr Sekundarlehrer Klopfenstein hat in verdankenswerter Weise
die Revision besorgt und eine Photographie des Findlings ein-
gesandt. Es ist ein Gasterngranit von 6 m Léinge, 3 m Breite
und 4 m Hohe.

Bis jetzt ist es nicht gelungen, den Block rechtlich zu
sichern, doch besteht fiir die néchste Zeit keine Gefahr, dass er
zerstort werden koénnte.

Bis zur Stunde gelang es nicht, im Kiental erhaltungs-
wiirdige Blocke aufzufinden. Wohl sind méchtige glaziale Ab-
lagerungen vorhanden ; aber die grossen Blocke sind nach ihrer
Herkunft nicht genau zu bestimmen.

Wo das Kiental bei Aris sich gegen das Kandertal 6ffnet,
setzen dann die Glazialablagerungen des Kandergletschers ein,
und sie sind bis jetzt auf eine Hohe von 1140 m nachgewiesen.
Grossere Blocke liegen bei Aris, sind aber noch nicht weiter
untersucht worden.

IV. Rapport de B. Aeberhardt & Bienne.

Le Jura et plus spécialement la partie de la chaine située
sur le territoire des cantons de Neuchéatel, Vaud et Berne a joué
un role important dans 1’élaboration de la théorie glaciaire. C’est
en effet en cherchant & expliquer l'origine des nombreux blocs
disséminés sur les flancs qu’ Agassiz, Desor, Charpentier ont
publié leurs ouvrages classiques sur la matiére. Pour cette
raison donc que le pays fut l'un des berceaux de cette théorie,
il semblerait que l'on eGt da s’attendre de la part des communes
jurassiennes au respect de ces témoins d'un passé lointain et
de l'un des phénoménes naturels les plus propres & frapper
Iimagination. De grandes communes comme celles de Neuchatel,
Neuveville, Bienne, Soleure, pour ne citer que celles-la, décidérent
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il est vrai la conservation des blocs gisant sur leur territoire ;
mais quantité de petites communes s’en désintéressérent et lais-
serent le ciseau du graniteur accomplir sa besogne. C’est ainsi
qu'il y a quelques années disparurent des foréts de Vigneule prés
Bienne de puissants blocs de granit lesquels reposaient & gauche
du chemin conduisant de Vigneules & la ferme du ,,Nidauberg*
et le marteau sacrilége résonnait encore il y a 2 ans dans la forét
4 l'ouest de Langendorf. Que dans le Jura cependant ou la pierre
& batir abonde ils soient plus nombreux que sur le Plateau
molassique, c’est 14 un fait incontestable et ce n’est pas pour le
pied de la chaine qu’il y a péril; malgré le nombre énorme des
disparus, il en reste encore suffisamment pour éclairer les natu-
ralistes futurs dans leurs recherches si 1'on veut bien songer &
respecter ce qu'il en reste. Toute autre est la situation & 'intérieur
de la chaine. Les rares blocs que l'on y rencontre y furent
apportés par le glacier de l'avant-derniére extension (glaciation
de Riss) et leur valeur comme bornes jalonnant la route suivie
par l'immense masse de glace ou indiquant la hauteur atteinte
est grande, aussi serait-il 4 désirer qu’aucun bloc, si petit soit-il,
ne vint & disparaitre. L’habitude qu’ont les montagnards jurassiens
d’enclore leurs paturages de murs secs a contribué & créer un
peu partout de véritables petits musées de ces roches; cependant,
il y a ‘quelques blocs dont il est prudent d’assurer la conservation
parce que, soit par leur altitude, soit par le caractére de la roche,
ils présentent un grand intérét. C’est le cas pour les blocs de
,,Jobert sur le Chasseral d’Orvin gisant par 1300'm et ceux du
,,Pré la Patte* a4 une altitude de 1100 m sur le Montoz de Péry.
Le grand bloc de Jobert est un gneiss talqueux riche en quarz,
tandis que les beaux blocs du ,,Pré la Patte* sont d’arkésine a
amphibole. Le bloc d’euphotide du paturage du droit de Corgémont
meéritait aussi un effort comme aussi le beau bloc d’éclogite de
»,vers la citerne’ sur la montagne du droit de Sonceboz.

Notre premier soin fut donc d’entrer en relation avec les
communes ci-dessus désignées. Par l'organe de leurs autorités,
celles de Corgémont et d’Orvin ont répondu favorablement & notre
demande et nous les en remercions ici au nom de la commission
des blocs et de la science en général ; les pourparlers sont actuel-
lement engagés pour la cession de ces blocs au Musée d’histoire
naturelle de Berne. Les communes de Sonceboz et de Péry ne nous
ont pas encore fait connaitre leur décision, mais il est & espérer
qu’'elle sera favorable. Nous avons de plus, dans le courant de
Pannée écoulée, reconnu une cinquantaine de blocs gisant dans la
zone qui fut recouverte par I’avant-dernier glacier sur le territoire

12
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des feuilles 118, 119, 121 et 122 de l’atlas Siegfried et nous en

avons déterminé la position grace aux feuilles mises & notre

disposition. ’
Dr. B. Aeberhardt,

membre de la commission des blocs pour le Jura.

V. Bericht von F. Nussbaum.

1. Der Berichterstatter hatte im Jahre 1909 Gelegenheit,
einen durch Lage und Gesteinsbeschaffenheit durchaus erhaltungs-
wilrdigen Block bei Borisried, am Westhange des Lingenberg, vor
der bevorstehenden Zerstérung zu sichern. Es ist ein prachtvoller
Saussurit-Gabbro (Euphotid) von etwa 4 m3 Inhalt; er befindet
sich in der Zone der Jungmoridnen des Rhonegletschers und zwar
in auffallenderweise stark geschotterter Mordne, die in Punkt
776 (Siegfr.-Atl. Bl. 333), 170 m hoch iiber dem Schwarzwasser-
spiegel, den Molassevorsprung zwischen Triibbach und Butschel-
bach bekleidet. Es gelang, mit dem Grundbesitzer R. Staub auf
der Furen ein Abkommen zu treffen, wonach der Block auf die
Dauer von vorlidufig 6 Jahren an Ort und Stelle in gegenwértigem
Zustande gelassen wird. Fir ihr freundliches Entgegenkommen
sei hier dem Besitzer und Herrn Notar Staub in Schwarzenburg
der beste Dank ausgesprochen.

2. Auf einen andern Gabbro machte Herr Sekundarlehrer
Jordi in Kleindietwil aufmerksam ; es ist ein Block im Lohalde-
Wald bei Rohrbach von 2 X 1,56 X 1 m Dimension. Dieser Block ist
durch seine Lage ganz besonders erhaltungswiirdig; denn er ge-
hort der Zone der Altmordnen des Rhonegletschers an, stammt
also aus der sog. grossen (der Riss-) Eiszeit, von der in unserem
Lande bis jetzt nur ein einziger typischer Rhoneblock als ge-
sichert betrachtet werden kann, nidmlich der Valorsineblock in
der Mauer des Kirchturms von Affoltern i./E. Doch diirfen wir
hoffen, dass auch der Gabbroblock von Rohrbach erhalten bleibe ;
denn nach freundlicher Mitteilung von Herrn Jordi ist durch den
Préasidenten der Burgergemeinde R., Herrn Wyss, mundlich zuge-
sichert worden, ,,dass der Block bleibe, wie er ist, da der
Lohalde -Wald Eigentum der genannten Burgergemeinde ist.

3. Mit Riicksicht darauf, dass es wesentlich wéire, eine
grossere Zahl von Findlingen der Altmordnenzone zu erhalten,
scheint mir ein Block in der Lauperen bei Reisiswil, Gemeinde
Melchnau, erhaltungswiirdig, obwohl er weder durch Grdsse noch
durch Beschaffenheit hervorragt; es ist ein kantiger, weisser
Quarzit von fast kubischer Form und ca. 1,5 m3 Inhalt.
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Im Anschluss daran méchte ich bemerken, dass die Gegend
nordlich von Huttwil ausser den zwei eben angefithrten grdsseren
noch mehrere andere, aber kleinere Blocke aus der Riss-Eiszeit
aufweist, so 3 Blocke bei Briiggenweid (darunter einen Serpentin-
block), 7 Blocke bei Wissbach (Grunholz und Wissbachhohe),
2 Blocke bei Madiswil (davon ist einer bei Biirgisweier) und
endlich 2 bei Ursenbach (Berg); auf die Blocke von Grunholz,
Biirgisweier und Ursenbach hat in gefilliger Weise Herr Jordi .
aufmerksam gemacht. Leider sind alle diese Findlinge zu klein,
als dass sie vereinzelt erhalten bleiben konnten ; vielleicht liesse
sich durch gruppenweise Aufstellung mehr erreichen ; eine solche
Blockgruppe konnte z. B. auf der Wissbachhdhe errichtet werden,
dhnlich wie dies s. Z. in Langnau geschehen ist.

VI. Bericht von Paul Beck.

_ Bei Anlass meiner geologischen Untersuchungen in der
Umgebung von Habkern besuchte ich am 19. August 1908 den
Luegibodenblock. Er war vollkommen intakt, so dass ich seither
einen besondern Besuch zu Revisionszwecken unterliess.

Dem Block im Steinhélzli — in unmittelbarer Nédhe des Kur-
hauses Uetendorfberg — stattete ich am 1. Oktober 1909 einen
Revisionsbesuch ab. Der Block war in gutem Zustande. Die
betr. Notizen im Formular wurden ergénzt.

Am 23. Oktober 1909 fand der Besuch des Blockes im
Buchwald bei Attiswil statt. Auch dieser Block war in gutem
Zustande. Da seinerzeit schon bedeutende Partien weggesprengt
wurden und zum Teil heute noch Sprenglocher vorgetrieben sind,
erachtete ich es als notwendig, eine Planskizze des Blockes auf
das Formular einzutragen und mit allen notigen Masszahlen zu
versehen, so dass bei spatern Revisionen genaue Anhaltspunkte
iiber etwaige Verinderungen vorhanden sind. Ausser einem Hand-
stick des Gesteins iibergab ich dem Museum in Bern mehrere
Bergkristalle, die ich grdsstenteils vor 10 Jahren einer tiefen
Spalte des Blockes entnommen hatte.

Sodann besichtigte ich Blocke, die der Erhaltung und
Sicherung wert sind :

1. Der Fuchsenstein im Holzli beim Geistacker (Léingenbiihl-
wald) : Ein glimmerhaltiger, kieseliger, etwas schiefriger Block
aus dem untern Dogger der héhern helvetischen Decke, auf dem
Grund und Eigentum der Burgergemeinde Gurzelen. Der Block
ragt aus einer Wallmordne am Abhang heraus und besitzt eine
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blossgelegte Partie von 7 m Linge und 4 m Hohe. Gesteinsprobe
im Museum. _

2. Montblancgranitblock auf der Neubannhihe im Langwald
der Burgergemeinde Néederbipp : Dreiseitiges Prisma von 214—2 m
Linge, 1—1,2 m Breite und 0,6—0,7 m Hohe. Als &usserster
Block der Rhonejungmordnen zwischen Jura und Aare kommt
ihm eine besondere Bedeutung zu. Grundbesitz der Burgerge-
meinde. Handstliick im Museum.

3. Graufluh im Wiedlisbacher - Kellenrain (Lingwald).
Schonste Blockgruppe des Lingwaldes, aus Gneiss bestehend.
Der grosste Block ist 3 m lang, 3,5 m hoch und mehr als 2m
dick. Grosse Partien der Gruppe wurden schon zerstért zur Her-
stellung von Marchsteinen und von Steinbetten der Waldwege.
Handstiick im Museum.

Mit grossem Vergniigen spreche ich an dieser Stelle Herrn
Ernst Tschumi, Forster in Wiedlisbach, meinen herzlichsten Dank
aus fir seine grosse Zuvorkommenheit, mit der er mich beim
Besuch dieser Blocke im Bipperamt begleitete und auf die
interessanten Vorkommnisse aufmerksam machte.

Wichtrach, 22. Februar 1910.
Dr. Paul Beck.

Freiburg.

L’activité de cette Commission durant le dernier exercice
a porté presque exclusivement sur la conservation des blocs
erratiques. Nous avons étudié, en vue de les acquérir, le bloc
du Verdan, celui dit la Pierre aux Corneilles, et les magnifiques
restes de celui de Pramby, tous en Nagelfluh molassique et aux
environs de Palézieux, mais sur territoire fribourgeois. Nous
avons étudié du méme le bloc dit de 1’drrét de Granges, en pou-
dingue de Dzéman, et celui du bois de la Thiolleyre, en Gneiss-
poudingue de Vallorcine, situés dans la méme contrée. Enfin
nous avons acquis pour le Musée cantonal le grand et célébre
bloc Agassiz, en Gneiss oeillé, situé prés du sommet du Vully.

Le président de la Commission fribourgeoise :
R. de Glirard.
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Graubtiinden.

Der 31. Oktober 1909 darf in den Annalen der Naturschutz-
bestrebungen in der Schweiz ehrende Erwdhnung finden: an
diesem Tage wurde in Graubiinden das 5 Monate zuvor vom
Grossen Rate beschlossene kantonale Pflanzenschutzgesetz (vergl.
Jahresbericht 3, Seite 99) in der Volksabstimmung mit tiber 1300
Stimmen Mehrheit angenommen (5607 Ja gegen 4262 Nein). Die
sympathische Haltung der Kantonsregierung und des Grossen
Rates, die glnstige Volksstimmung in Chur, dem Engadin, Davos,
Arosa und noch an andern Orten, die Propaganda der Biindner
Naturschutzkommission in der Presse und die Tatigkeit ihrer
Mitglieder in verschiedenen Télern und Gauen, sowie die Mithilfe
der Heimatschutzvereinigung hatten dieses erfreuliche Ereignis
vorbereitet. Am 12. November gleichen Jahres durften die in
Chur anwesenden Mitglieder unserer Naturschutzkommission unter
dem Vorsitze des Présidenten der schweiz. Zentralleitung den
Erfolg der Bestrebungen mit einem festlichen Akte im Hotel
,,Steinbock* feiern, und am 20. November wurde unser Vorstand
durch eine Sympathie- und Dankadresse der Schweiz. Naturschutz-
kommission flr seine Téatigkeit geehrt (siehe Jahresbericht 3,
Seite 11). Am 8. April 1910 beschloss der Kleine Rat Graubiindens,
das Pflanzenschutzgesetz in Plakatform (in deutscher, italienischer
und rhitoromanischer Sprache) in den Gemeinden, Schulen, Bahn-
hofen, Hotels, Restaurants und Klubhiitten anschlagen zu lassen ;
diese Bekanntmachung ist rechtzeitig erschienen und zur Ver-
sendung gelangt, so dass der griosste Kanton der Schweiz schon
fir diesen Sommer die wohltitigen, Wirkungen des Schutzes
der Alpenflora verspiiren durfte. Herr Prof. C. Schriter hat es
fir passend gefunden, das biindnerische Pflanzenschutzgesetz im
Wortlaute der neuen Auflage seiner ,,Taschenflora des Alpen-
wanderers beizugeben.

Vorstand und Mitglieder der biindnerischen Naturschutz-
kommission haben sich im Berichtsjahre auch Mihe gegeben,
dem Schweiz. Naturschutzbunde Mitglieder zuzufithren, und sie
hoffen, unter ihren Landsleuten um so mehr Erfolg hierin zu
haben, als unser Kanton dazu ausersehen ward, den ersten
schweizerischen Nationalpark zu beherbergen. Die unter den
Schiillern der Kantonsschule in Chur begonnene Propaganda fiir
den schweiz. Naturschutzbund hat bereits erfreuliche Resultate
gezeitigt. Am 5. Dezember 1909 haben wir einen speziellen Auf-
ruf zum Eintritt in den Churer Tagesblittern versffentlicht.
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Bei der Sitzung der erweiterten Naturschutzkommission am
6. Februar d. J. in Bern war unsere Sektion durch ihren Prisi-
denten vertreten. ‘

Am 6. September 1909 behandelte die biindnerische Natur-
schutzkommission in besonderer Sitzung eine Eingabe des Herrn
Pir. E. Camenisch von Flerden, wir mochten der Frage der An-
bohrung und Ableitung des Lischersee’s am Heinzenberg, wie sie
zur Vervollstindigung der Nollakorrektion an Hand genommen
worden, ndher treten und womoglich die Verunstaltung eines
Stiickes heimatlicher Erde verhiiten helfen. Nun lag aber die
Annahme eines urséchlichen Zusammenhanges zwischen den Ein-
sickerungen des abflusslosen Liischersee’s (1950 m . M.) und
einem Teile der Bodenbewegungen und Erdschlipfe oberhalb
Tschappina im Gebiete der Schwarzen Nolla, vom geologischen
Standpunkte aus betrachtet, sehr nahe. Wenn auch bei der Ein-
leitung zum neuen, vom eidg. Oberbauinspektorate veranlassten
Ableitungsprojekt die Quellertragsmessungen im Gebiete nicht
einen direkten Zusammenhang mit den Schwankungen des See-
spiegels im Liischersee dartaten und die bloss stellenweise ver-
suchten Fluoreszinfarbungen im Becken ergebnislos blieben, so
konnte dies doch noch nicht als Gegenbeweis gelten, dass Ein-
sickerungen - vom Liischersee und andern Timpeln und Sicker-
tellern in der Umgebung Bodenbewegungen, Absenkungen und
Schlipfe oberhalb Tschappina bewirken halfen. Die Beobachtungen
ilber Pegelstinde am See ergaben sehr grosse Schwankungen, die
im Maximum den Betrag bis 8 m erreichten, und die ringsum
sichtbaren alten Uferspuren weisen darauf hin, dass die Vergangen-
heit des Seebeckens noch viel hohere Stinde des Wasserspiegels
gekannt hat. Diese starken Schwankungen mussten beim be-
kannten Umstande, dass der See ohne sichtbaren Abfluss blieb,
die Annahme einer bestindigen Einsickerung des Seewassers in
die Schichten des Biindnerschiefers und alles, was man weiter
daraus fur die Gegend hergeleitet hat, rechtfertigen; giinstige
Schichtenlage, das Vorhandensein von Muldenbiegungen zur Auf-
nahme und Ansammlung der Sickerungen, Quellbarkeit und
Plastizitit des tonigen Gesteins helfen mit, und infolge dieser
Durchtrinkung ist die Neigung zu unaufhorlichen Gleitungen
und Absenkungen da. Bei dieser ganzen Sachlage, durch welche
die Entwéisserung des Luschersees und seiner Umgebung fir
die Vollendung der Nollakorrektion zur Notwendigkeit geworden
war, war es der biindnerischen Naturschutzkommission natiirlich
nicht moglich, gegen das Liischersee-Ableitungsprojekt Stellung
zu nehmen, wenn es auch zu beklagen ist, dass durch Auslassung
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und Trocknung des Seebeckens der landschaftlichen Schonheit
der Bruch- und Liischeralp auf dem sonnigen Heinzenberge Ein-
trag getan werden musste. Menschliche Ueberlegung und Sorge
um die Sicherheit der Siedelungen des heimatlichen Bodens haben
dem Liischersee das Urteil gesprochen. Der Ableitungsstollen war
schon im Winter d. J. in den See hineingetrieben und das Schick-
sal des einsamen Alpenbeckens darauf besiegelt.

Zum Schlusse mdge noch der Erwerbungen gedacht sein,
welche wir im abgelaufenen Jahre durch das grosse Entgegen-
kommen der Schweiz. Naturschutzkommission fir dieselbe machen
durften. In Chur wurde eine sog. Schlangenfichte mit fast un-
verzweigten und zum Teil schlangenartig gebogenen Aesten nahe
der Mauer vor dem Tunnel der Schanfiggersirasse in dem Sinne
sicher gestellt, d ass sich der Eigentiimer des Grundstiickes ver-
pflichtet; den jungen, charakteristischen Baum so lange nicht zu
fallen, als derselbe seine Eigenart als Schlangenfichte beibe-
hilt. Weiter erwarb die Naturschutzkommission eine Waldfldche
von 436 m2 in Davos-Buhaul bei Ilanz, auf welcher heute
etwa 16 Fichten wachsen, die mit selten grossen und {iippigen,
von Herrn Kreisforster Casparés in Ilanz gemessenen Waldreben
(Clematis vitalba) derart umrankt und iiberwachsen sind, dass
sich hier die vielversprechenden Anfinge zu einem ganz urwald-
artigen Bilde zeigen, das von der Strasse Ilanz-Flond aus gut
gesehen werden kann. Wir verdanken es unserm Mitgliede Dr.
K. Hager in Disentis, uns darauf aufmerksam gemacht zu haben.
Der Boden mit dem grossten Teil der vorhandenen ,,Clematis-
fichten* dieser leicht zug#dnglichen Stelle ist durch Kauf fur
immer in den Besitz der Schweiz. Naturschutzkommission iiber-
gegangen, die sich den ungehinderten Zugang zur Oertlichkeit
gesichert hat und die Parzelle mit Steinen und Felszeichen nach
Plan vermarchen liess.

Dann wurden in den Rhdziinser Maiensdissen am Osthange
des Heinzenbergs 4 erratische Blicke von grimem Roffnagneiss
Gestein in bleibende Verwahrung genommen, indem man sie samt
der von ihnen bedeckten Bodenfliche den Besitzern und ihren
Rechtsnachfolgern abkaufte und sich wieder den Zugang zu
diesen Naturdenkmélern sicherte. Zwei dieser Blocke von Granit-
porphyr und Roffnagneiss, von denen der erste ca. 40 m3 Inhalt
hat, liegen im Maiensédss Prau Gilaum in ca. 1200 m Meereshéhe,
etwa 5 Minuten von dem nach Priz fiihrenden Wege entfernt;
der grossere ist von dem von dieser Route abzweigenden Wege
~aus gut sichtbar. Die beiden andern angekauften Bliocke liegen
in westlicher Richtung in ca. 1300 m Hohe im Maiensdss Prawu
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Tschaneuntas; sie ragen hart neben einander und messen ca. 50
und 25 m3. Sie bestehen aus gneissartigem Granitporphyr des
Schams. Wenige hundert Meter davon entfernt liegt in einer
Mulde eingesenkt der idyllische Lai de Balveins. Da infolge des
grossen oder génzlichen Mangels an Bausteinen am Heinzenberge
die wichtigeren erratischen Blocke vielfach gesprengt und nutzbar
gemacht werden, so dirften diese Erwerbungen in der Zukunft
von Bedeutung sein. Die Vertrdge hiefur hat der Vizeprisident
der biindnerischen Naturschutzkommission, Herr Stadtoberforster
Henne in Chur, in ihren Grundziigen festgelegt. Eine ungleich
wichtigere Acquisition eines nicht weniger als 300 m3 messenden
erratischen Blockes von Spilit steht uns durch das grosse Ent-
gegenkommen des Eigentlimers bei Campfér im Oberengadin be-
vor. Der Gemeinde Scharans im Domleschg haben wir fir ihre
Zusicherung, die zum Teil offen liegenden Wurzelteile der be-
rithmten Linde, unter der schon 1403 ,,gemeindet’ wurde, mit
Erde zuzudecken, unsern Dank ausgesprochen und den Vorstand
auf’s neue gebeten, den prichtigen erratischen Block von Spilit
beim Schulhause des Dorfes durch einen Gemeindebeschluss far
alle Zeiten sicher zu stellen.

Chur, Juni 1910.

Im Namen der Naturschutzkommission Graubiindens :

Der Prisident :
Chr. Tarnuzzer.

Luzern.

Pflanzenschutzgesetz. Unser Pflanzenschutzgesetz mag wohl
auf das kantonale Territorium Wirkung haben, aber solange
nicht die angrenzenden Kantone gegen den Pflanzenraub vor-
gehen, werden die Uebelstinde nicht beseitigt. Die schonsten
Alpenpflanzengebiete am Rigi und am Pilatus liegen nicht auf
Luzerner-Boden. Besonders am Pilatus werden von den Touristen
in grossen Mengen die weisse Narzisse und die beiden Alpen-
rosen gepfliickt. Das Edelweiss, das noch an einer Stelle vor-
kommt, wird bis auf das letzte Exemplar gepflickt und zwar
bevor es sich vollstdindig entwickeln kann. In diesen Gegenden
wird iibrigens ein Pflanzenschutzgesetz nie Wirkung haben, wenn
nicht an einzelnen Stellen das Pfliicken ginzlich verboten wird.
Die kantonale Naturschutzkommission wird ihr Augenmerk auf
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Pflanzenfrevel und Pflanzenverkauf richten und Mittel und Wege
suchen, wie speziell die bedrohte Alpenflora zu schiitzen sei.

Inventar der Naturdenmkmdler. Von einem vollstindigen In-
ventar kann noch lange nicht gesprochen werden. KEs sind
wohl einzelne interessante Bdume und Baumgruppen bekannt,
auch sind von den noch vorhandenen erratischen Blécken viele
bekannt, jedoch kénnen wir noch lange nicht abschliessen. Der
Versuch, mit den Schiilern der Kantonsschule eine griindliche
Begehung und Feststellung der Standorte von Naturdenkmélern
zu erreichen, ist negativ ausgefallen.

Reservate. Als Reservationen stehen auf unserem Programm :

a) Das Hochmoor Forrenmoos im Eigental;

b) Die Seebucht Winkel in Horw ;

c) Eyfluhwald am Napf;

d) Eine noch nicht aufgegrabene Pfahlbaute im Wauwiler-Moos.

Luyzern, den 5. Juli 1910.

Im Namen der luzernischen Naturschutzkommission :
Der Prasident :
0. Kaufmann.

NeuchAatel.

Nous avons eu pendant le dernier exercice quatre séances.

Monsieur J. Jacot-Guillarmod, inspecteur-forestier & St-Blaise,
a bien voulu remplacer dans notre commission M. Henry Bioley,
démissionnaire.

Nous avons continué I'étude des moyens & employer pour la
protection de la flore de notre canton. Quoique aucune de nos
plantes rares ne soit actuellement en diminution il parait cependant
prudent de prendre des précautions préventives pour l'avenir et
nous continuons dans ce but nos démarches auprés des autorités.

Une sous-commission a été nommée pour étudier la création
éventuelle de ,réserves botaniques. Le Club jurassien possede
déja depuis 1870, grace a M. le Dr. Guillaume, directeur du Bureau
de statistique fédérale, une réserve botanique au fond du Creux
du Van; notre sous-commission verra s’il est possible d’agrandir
cette réserve et d’en créer dans d’autres parties du canton.

Dans une de nos derniéres séances, nous avons décidé d’aider
la Ligue suisse pour la protection de la nature au recrutement
de nouveaux adhérents. M. le professeur Auguste Dubois & rédigé
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dans ce but, au mois d’avril dernier, un appel qui a été reproduit
par nos principaux journaux et envoyé avec des listes d’adhésion
a tous nos correspondants. Le résultat de ces efforts ne pourra
guere étre connu avant la fin de I’année, car une partie des listes
n'est pas encore rentrée. Nous projetons aussi de donner une
série de conférences destinées & mieux faire connaitre le but et
les besoins de la Ligue.
Au nom de la commission :

Le secrétaire :
Mawurice Borel.

Sehaffhausen.

Auch diesmal kdonnen wir von keinen Leistungen berichten.
In den wegen der Propaganda veranstalteten Sitzungen kamen
zwar jeweils auch Pflanzen- und Tierschutz zur Sprache, aber
ohne dass eine Erledigung erfolgt ware. Wir kamen immer wieder
zu der Einsicht, dass auf beiden Gebieten gerechte und zugleich
wirksame Schutzmassregeln nicht so leicht zu errichten sind,
und dass namentlich fir den Tierschutz die Sache bei uns be-
sonders erschwert ist durch die allseitig so nahe herangeriickten
Grenzen anderer Linder. So ist der Rhein, dessen Tierwelt nicht
wenig in Befracht féllt, von Stein bis Riidlingen fortwahrend
Grenzstrom, so dass bald Ziirich, bald Thurgau, bald Baden gegen
nicht Konvenierendes Einsprache erheben konnen. Immerhin ist
das zustidndige Mitglied der Regierung in dieser Angelegenheit
vorldufig begriisst worden und haben die zwei neuen Mitglieder
unserer Kommission sich vorgenommen, die beiden Gebiete noch
einmal recht griundlich zu studieren. In Geologie oder Préhistorie
etwas zu leisten, bot sich kein Anlass.

Nach dem im Spédtsommer 1909 erfolgten Tode unseres ver-
dienten Mitgliedes, des Herrn Wanner-Schachenmann, Oberlehrer,
haben wir die Kommission ergénzt und erweitert durch Berufung
der Herren Ernst Kelhofer, Professor der Naturkunde an der
Kantonsschule und Franz Oschwald, Forstmeister.

Ende Juni 1910.

Fiur die Naturschutzkommission Schaffhausen :

Der Président :
C. H. Vogler.
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Schwyz.

Die Haupttatigkeit der schwyzerischen Naturschutzkom-
mission erstreckte sich im verflossenen Berichtsjahre auf die
Ausbreitung des Naturschutzbundes. Bis heute sind dem Vereine
ungefdhr 140 Personen beigetreten ; leider ist er aber gerade in
den bevolkertsten Ortschaften wie Schwyz, Arth-Goldau, Gersau
noch nicht organisiert.

Am 6. Mérz hielt die kantonale Kommission, deren Mit-
gliederzahl auf 14 gestiegen ist, ihre Jahresversammlung in Ein-
siedeln ab, wobei Herr Sekundarlehrer Suter in Brunnen zum
Aktuar ernannt wurde. Man kam ferner iiberein, eine neue
Pflanzenschutzverordnung auszuarbeiten und dieselbe der hohen
Regierung zum zweitenmal zur Genehmigung vorzulegen, damit
sie dieselbe in Gesetzesform erscheinen lasse, wie das bereits in
den angrenzenden Kantonen geschehen ist.

Durch Artikel in den Tagesblattern und durch Vorirdge mit
Projektionen versuchte man sodann den Naturschutzgedanken dem
Volke verstindlich zu machen und eine gewisse Begeisterung fiir
den Schweiz. Nationalpark wachzurufen.

In den Hochmooren Einsiedelns (Roblosen) wurde ein Boden-
stiick von 5022 m2 abgegrenzt, um die interessanten Reste einer
tertidr -alpinen, einer nordischen Hochmoor- und einer Glacial-
flora der Nachwelt zu erhalten. Damit den betreffenden Pflanzen
die notwendige Feuchtigkeit wieder zukomme, fiillte man bereits
erstellte Entwisserungsgriben wieder aus.

Eine Eingabe, die an den Préasidenten der Oberallmeind
betreffs Schutz des Cyclamen europaewm gemacht wurde, blieb
unbeantwortet.

Zum Schutze unserer Fauna erklidrte der hohe Regierungsrat
in zuvorkommender Weise die Insel Ufnau als Freigebiet, woselbst
bereits eine Murmeltierkolonie von 9 Stiick prosperiert.

Beim starken Schnefall im verflossenen Winter wurden in
Alptal 5 Rehe eingefangen und im Kloster verpflegt, bis der
Schnee zuriickging, wonach man ihnen wieder die Freiheit
schenkte. Zugleich errichtete man zur Zeit der miichtigen Schnee-
decke in der Ndhe von Alptal 3 Futterplitze, die aber von den
Tieren nicht stark besucht wurden.

Die Fischadler, die im Wiggital nisten und von dort aus ihre
.Raubziige nach dem Zirichsee unternehmen, wie auch die Kolk-
raben im obern Sihltal und der schwarzbraune Milan, wurden so
gut als moglich dem Schutze der Jager empfohlen.
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Das Adlerpaar, das in den letzten 3 Jahren im obern Sihl-
" tal beobachtet werden konnte, ist nach meiner Ansicht das
gleiche, welches im Kanton Glarus, ferner im Muota- und Bisistal
gesehen wurde, denn der Steinadler braucht bekanntermassen ein
ausgedehntes Revier fur seine Beuteziige. Wie ich vernommen,
horstete das Paar im Miihlebachtal bei Engi, Kt. Glarus, weshalb
dasselbe im vergangenen Jahre mehr im letztern Kantone als im
Kanton Schwyz beobachtet wurde. In der Gegend von Unter- und
Oberiberg zeigte sich das ganze Jahr kein Adler, wohl aber soll
er diesen Winter zweimal iiber das obere Sihltal geflogen sein.
Im Sommer 1909 raubte unser ,,Konig der Lifte* auf Wénialp
im obern Sihltal 3 neugeborne Schéifchen und 1 finfwdchiges,
fiir welche eine Entschidigungssumme von 14 Fr. ausbezahlt
wurde.

Endlich ist die Kommission tétig mit der Erstellung eines
Verzeichnisses selten gewordener und schon gewachsener Bdume,
wie auch mit der Verbreitung der Arve (Pinus Cembra) und hat
bereits begonnen, interessante Findlinge mit Etiketten zu be-
zeichnen.

Einsiedeln, den 8. Juli 1910.

Im Namen der schwyzerischen Naturschutzkommission :

Der Prisident :
P. Damian Buck.

Solothurn.

Organisation. In der Zusammensetzung der 1lgliedrigen
Kommission fand eine Aenderung statt, indem Herr Constantin
von Arx in Olten wegen Wegzug aus dem Kanton demissionierte
und durch Herrn Bauadjunkt J. Meier in Olten ersetzt wurde.

Die Geschifte wurden in 3 Sitzungen des engern Komitees
und in 2 Sitzungen der Gesamt-Kommission erledigt.

Im folgenden seien die hauptsidchlichsten Punkte hervorge-
hoben, in deren Richtung sich im Berichtsjahr der Naturschutz
im Kanton Soloturn betatigte.

Pflanzenschutz. Auf unser Gesuch hin erschien ein Regie-
rungsratsbeschluss (vom 26. April 1910), der dem Publikum die
Bestimmungen der Pflanzenschutz-Verordnung in Erinnerung rief
und zu strikter Nachachtung derselben aufforderte, sowie die
speziellen Standorte von Iberis saxatilis bei Balsthal und Daphne
Cneorum bei Birschwil ausdriicklich als Schongebiete bezeich-
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nete (siehe oben Seite 103). Zum Schutze der letztern, arg be-
drohten Art instruierte unser Préasident an Ort und Stelle die in
der Nihe stationierten Landjiger und interessierte auch andere
in Betracht kommende Amtsstellen dafiir (Gerichtsprisident von
Dorneck-Thierstein, Bahnhofvorstand von Laufen).

Die seltene Torfflora des Burgmooses bei Aeschi ist durch
ein grosses Entwisserungsprojekt gefihrdet. Zur Untersuchung
der Frage, ob diese Flora sich nicht ganz oder teilweise erhalten
liesse, wurden vorbereitende Schritte unternommen ; insbesondere
hielt an einer gemeinsamen Exkursion der bernischen und solo-
thurnischen Naturforschenden Gesellschaft unser Prisident an
Ort und Stelle ein Referat hieriiber, wodurch auch die Berner, in
deren Kanton das Burgmoos teilweise liegt, fiir die Sache in-
teressiert wurden. Die Angelegenheit befindet sich zundchst noch
im Stadium der Voruntersuchungen.

Schonreviere fiir die Tierwelt. .Auf Anregung des Orni-
thologen Dr. Greppin, Direktor der Irrenanstalt Rosegg bei
Solothurn, wandte sich unsere Kommission an die Regierung,
damit das Gebiet der Balmfliihe (dstlich vom Weissenstein) als
absolutes Jagdschutzgebiet erklidrt wiirde. In diesen ausgedehnten
Felswinden nisten regelméissig einige mehr oder weniger seltene
Vogelarten, wie Dohle, Wanderfalke, Turmfalke, die aber héiufig
von den Umwohnern abgeschossen und ausgenommen werden.
Friher kamen auch der grosse Uhu und der Kolkrabe, ja sogar
der Adler hier vor, welche Vogelarten sich vielleicht wieder
einblirgern liessen. Die Regierung entsprach unserm Gesuche
insoweit (Beschluss vom 26. April 1910), als der Abschuss und
die Beraubung der Brutstidtten sdmtlicher Vogelarten in diesem
Gebiete untersagt wird.

Einem Gesuche des Verkehrs- und Verschinerungsvereins
Solothurn und der dortigen ornithologischen Gesellschaft ent-
sprechend, verbot ferner die Regierung mit Verordnung vom
27. Juli 1909 den Abschuss sidmtlichen Wassergefliigels auf der
Aare bei Solothurn (Miindung des Hohberg-Baches bis Miundung
des St. Katharinenbaches, zirka 4 km).

Ebenso wurden durch Regierungsratsbeschluss vom 20. Mai
1910 auf Anregung der Eidg. ornithologischen Kommission drei
Aareinseln unterhalb Olten als Schonreviere fir die gesamte
Vogelwelt erklart. ’

Erratische Blicke. Die im letzten Jahresberichte erwihnte
Reservierung von Vogesen-Findlingen bei Himmelried ist zu
gutem Ende gefiihrt worden. Durch die Bemiihungen .der Herren
Geologen aus Basel wurde eine Gruppe der schonern Steine zu-
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sammengestellt und mit Einfriedigung und Inschrift versehen;
laut Sol. Amtsblatt vom 29. Jan. 1910 ist der Grund und Boden,
worauf die Gruppe steht, mit einer Fliche von 7 m? in das Eigen-
tum der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft iibergegangen
(siehe oben Seite 139).

Eine Blockgruppe von Arolla-Gneiss bei Biezwil war im
letzten Winter durch die Fallung daneben stehender Buchen ge-
fahrdet ; unser Geologe Prof. Kiinzlé begab sich an Ort und Stelle
und konnte durch Vereinbarung mit dem Elgentumer erreichen,
dass eine Beschddigung unterblieb.

Propaganda fir den Naturschutzbund. Unsere Kommission
nahm sich derselben lebhaft an. Vor allem den Bemiuhungen des
Présidenten und des Herrn Bezirkslehrers Kiser ist es zu ver-
danken, dass der Geschéaftsstelle des Naturschutzbundes in Basel
bis Ende des Berichtsjahres zirka 220 Beitrittserklirungen aus
unserm Kanton zugewiesen werden kornnten ; dabei ist eine grdossere
Anzahl Anmeldungen, die direkt nach Basel abgingen, nicht inbe-
griffen. Im Bestreben, fiir das schone nationale Werk recht viele
Mithelfer zu gewinnen, wird unsere Kommission die Sammlung
fortsetzen.

Solothurn, den 12. Juli 1910.

Im Namen der Soloth. Naturschutzkommission :

Der Aktuar :
Robert Glutz.

St. Gallen und Appenzell.

Zur praktischen Durchfithrung der am 31. Mai 1907 er-
lassenen Pflanzenschutzverordnung hat das Volkswirtschafts-
departement des Kantons St. Gallen diese Verordnung in grossem
Plakatformat drucken lassen. Jeweilen im Friihjahr werden sidmt-
lichen Gemeindeimtern und Eisenbahnverwaltungen eine Anzahl
solcher Plakatie zugestellt mit der Aufforderung, dieselben durch
Anschlag an geeigneter Stelle zur Kenntnis des Publikums zu
bringen und speziell dafir zu sorgen, dass alle Berghotels und
Pensionen die Verordnung in ihren Lokalen anbringen. Leider
lisst die Durchfiihrung der Pflanzenschutzverordnung durch die
Polizeibehorden der Gemeinden mancherorts zu wiinschen iibrig.
Immerhin sind uns einige Félle aus dem Toggenburg bekannt,
wo Fehlbare zur Rechenschaft gezogen und bestraft wurden.
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Der am Walensee in der Gegend von Amden immer noch
florierenden massenhaften Ausfuhr von Cyclamenknollen hoffen
- wir durch spezielle Instruktion der in Weesen stationierten Land-
jager endlich wirksam entgegentreten zu kénnen.

Unter Beihilfe von Herrn Kantonsforster Schnider werden
die seit den siebenziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts
teils durch Kauf, teils durch Schenkung in den Besitz der
st. gallischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft iibergegangenen
erratischen Blicke, deren Zahl sich auf 175 belauft. ‘an ihren
Standorten auf den Grad der Erhaltung, die Sichtbarkeit der Be-
zeichnung und Numerierung nachgepriift und Fehlendes erginzt.

Ueber die Moglichkeit der Schaffung von Reservationen im
Gebiete des Kantons St. Gallen und Appenzell haben wir im ver-
~ gangenen Jahre referiert. Die Inaussichtnahme einer Reservation
im Gebiete des Alpsteins beschéftigte die Kommission zu wieder-
holten Malen, stets mit negativem Resultat. In Betracht kéme
lediglich die Umgebung des Simbtiser- und Féhlensees, welche
zur Zeit weniger unter der Touristen-Ueberschwemmung zu leiden
hat als das Tal des Seealpsees und die Zuginge zum Séintis,
Durch die in sicherer Aussicht stehende Sadntisbahn wird auch
dieses Gebiet dem grossen Touristenverkehr nédher geriickt und
hidufiger besucht werden. Zudem bergen aber jene Téler und
Hénge ertragreiche Alpen, welche vom finanziellen Standpunkt -
aus den Gedanken an Erwerbung derselben von vornherein aus-
schliessen.

Die Werbung von Mitgliedern fiir den Schweizerischen
Naturschutzbund war in jingster Zeit in St. Gallen und Appenzell
A. Rh. von erfreulichem Erfolg begleitet, namentlich dank der
tatkrdftigen Mithilfe der Herren Professor Vogler in St. Gallen
und Rektor E: Wild: in Trogen.

St. Gallen, im Juli 1910.

Fiir die Naturschutzkommission
der Kantone St. Gallen und Appenzell :
Der Prisident:
H. Rehsteiner.

Tessin.
I1 nostro Cantone non ha ancora la Legge sulla protezione
della Flora, che parecchi altri Cantoni hanno introdotto nella loro

legislazione. Manca percio la base legale per una azione efficace
in questo campo. Il Dipartimento di Educazione ha allestito il



— 192 —

progetto per una tale legge; e la nostra Associazione ha fatto
ripetute istanze perché esso venga esaminato ed approvato dal
Gran Consiglio. Intanto nei Giornali del paese si & con frequenza
pubblicati articoli miranti a diffondere ed accrescere il rispetto
delle opere della Natura, preparando per tal modo anche una
opinione pubblica favorevole alla applicazione della Legge che
abbiamo invocato.

Quale zona da riservare abbiamo proposta quella del «Sasso
di Gandria» non soltanto per lo straordinario interesse che pre-
senta, ma perché esso € minacciato da un progetto di costruzione
di una strada.

Le informazioni che abbiamo assunto ci lasciano credere che
l'acquisto di questa localita allo scopo della sua conservazione
riescirebbe facile. E vivamente a desiderarsi che tale acquisto .
venga fatto presto.

Il presidente della Commissione Cantonale Ticinese :
A. Bettelini.

Thurgau.

Die Tatigkeit der Naturschutzkommission erstreckte sich
auch im verflossenen Berichtsjahr namentlich auf die Erhaltung
erratischer Blocke. An passender Stelle wurde in Kreuzlingen
eine Gruppe von Findlingen aufgestellt, enthaltend typische Ge-
steine des Rheingletschers, die bei Anlass von Erdarbeiten im
Morénenkranz um den Konstanzer Trichter gefunden wurden.
Die Bemithungen, ein weiteres Publikum i{iber die Wichtigkeit der
Erratika aufzuklaren, scheinen iiberhaupt nach und nach von
Erfolg gekrént zu werden, aus verschiedenen Kantonsteilen er-
halten wir von Zeit zu Zeit Gesteinsproben zugestellt.

Als sehr empfehlenswert erweist es sich, die Jugend, nament-
lich diejenige der Mittelschulen, iiber Zweck und Ziel des Natur-
schutzes aufzukldren. In dieser Beziehung wurden besondere An-
strengungen gemacht, die von gutem Erfolg begleitet waren,
indem z. B. fir den ,,Schweiz. Bund fir Naturschutz'® eine an-
sehnliche Zahl neuer Mitglieder gewonnen wurden.

Kreuzlingen, 5. Juli 1910.

Der Prisident der thurgauischen Naturschutzkommission :
J. Eberls.



— 193 —

Unterwalden.

In Beilage libermache ich Ihnen ein Exemplar der Pflanzen-
schutzverordnung fir Obwalden. Nidwalden wird, so hoffe ich, in
Bilde auch nachfolgen. Die Verordnung wurde an sémtliche
Hotels und in sidmtliche Schulen Obwaldens versandt, und wir
wollen hoffen, sie tue in nicht allzuferner Zeit ihre Wirkung.
(Abgedruckt im allgemeinen Teil oben Seite 94.)

Ueber das Leben in unserer Kommission ldsst sich wenig
melden, numerisch sind wir ja sehr schwach, aber was die Haupt-
sache ist, der Gedanke des Naturschutzes wird populdr; so hat
dieses Jahr z. B. der Erziehungsrat in einem Rundschreiben an
das Lehrpersonal speziell auf die Bedeutung des Pflanzenschutzes
hingewiesen und das Lehrpersonal beauftragt, die Kinder dariiber
zu ‘belehren.

Der Prisident der Naturschutzkommission Unterwalden :
E. Etlin.

Waadt.

La commission s’est réunie le 21 Juin 1910, sont présents
M. M. Wilezek, Maillefer, Muret, Badoux, Yomini, Meylan, (Lutry),
Ch. Meylan (La Chaux), Cruchet, Narbel et F. Jaccard. Excusés
M. M. Paillard (Bex), Blanc, Vernet, Schenk, S. Aubert et Rittener.

Elle s’est occupée en premier lieu du projet d’ordonnance
pour la protection de la flore. Ensuite d'une démarche faite par
le Président central de la commission, nous avons l'espoir que
ce projet d’ordonnance figurera dans la liste des tractanda de la
session d’Aott du Grand Conseil. ' ‘

L’étude d’une réserve a créer dans la tourbisre de laVracon-
naz prés St-Croix a fait un grand pas. Le président central et le
soussigné se sont rendus & St-Croix et & la Vraconnaz le 24 Avril
1901 et ont trouvé aupres de M.Jaccard-Lenoir, Syndic de St-Croix,
un accueil empressé. Ils se sont rendus avec M. le Syndic et notre
collegue M. Chr. Meylan, instituteur & La Chaux, sur les lieux
et sont revenus enchantés de leur voyage. Le soussigné a adressé
aux autorités communales de St-Croix les renseignements néces-
saires ainsi que des propositions pouvant servir de base a la
discussion et a4 un futur projet de convention. M. Badouz, in-
specteut forestier 4 Montreux, nous a annoncé qu'une commission
du Conseil Communal, favorable & nos vues, avait ét¢ nommée
et qu'elle rapporterait dans un avenir rapproché. Nous devons v

13
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des remerciements sincéres a M. le Syndic Jaccard, ainsi qu’a
notre collégue M. Ch. Meylan pour la sollicitude avec laquelle ils
se vouent & cette affaire.

Pour ce ‘qui concerne les gréves du lac 4 Yverdon déja
mentionnées dans notre précédent rapport, M. le pasteur Cruchet
4 Montagny, propose un terrain limité par la Brinaz et la Bey,
terrain qui nourrit une florule adventice trés intéressante.

La commission estime que les florules adventices ne sauraient
étre prises pour le moment en considération, mais qu’il y aurait
lieu de s’occuper de la flore lacustre et paludéenne de cette région.

M. Yomini considérant qu’il sera difficile de faire quoi
que ce soit sur les greves du lac, propose l'étang dw Saut pres
Yverdon, dans lequel se trouvent des Hydrocharis et Sagittaria,
il serait facile d'y introduire Hottonia palustris, menacé dans sa
derniére station des Uttins qui vont étre comblés. L’étang du
Saut étant situé sur territoire cantonal, pourrait étre acquis &
peu de frais ou méme déclaré réserve cantonale si la loi sur la
protection des plantes est votée ; Mssr. Cruchet et Yomini ont bien
voulu se charger d’un rapport circonstancié sur la question.

Le soussigné expose ensuite ce qui a été fait jusqu'a ce
jour quant au Parc National de la Basse Engadine, ainsi que ce
qui sera tenté pour son extension dans l'avenir; il donne quelques
renseignements sur un mouvement analogue au ndtre qui se
dessine en Ifalie et qui ne tendrait & rien de moins qu’a com-
pléter la réserve Suisse par des annexes importantes situées sur
territoire italien. La commission a également ¢éxaminé quels
seraient les territoires propres & créer une réserve nalionale
dans la Suisse occidentale. Les propositions sont nombreuses;
elles concernent la forét d’Aletsch, de Torbel, les vallées descen-
dant du massif du Bietschhorn, la vallée de Binn, de Nendaz, le
massif du Vanil noir, celui de 1’Argentine sur Bex, le vallon de
Nant, le Creux de Champ etc. etc. Le soussigné a visité derniere-
ment la vallée de Baltschieder - qui lui parait admirablement
correspondre au but 'que nous nous proposons ; toutefois ses pré-
férences vont & la vallée de la Derborence. Cette contrée est
remarquable par ses beautés naturelles, par I'immense éboulement
des Diablerets, recouvert jusqu’a une altitude élevée d'une forét
de pins silvestres abritant une végétation de xérophytes tres in-
téressants, par la richesse de sa faune et par sa situation centrale
& la limite des cantons de Vaud et du Valais.

Les membres de la commission ont été invités & faire une
étude de la question et d’en adresser le résultat au soussigné;
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toutes les réponses parvenues jusqu’ad ce jour sont en faveur du
territoire de la Derborence.

A ce propos plusieurs membres de la commission soulévent:
le probléme important de la répression du braconnage. L’avis
de la commission est que dans une réserve nationale la répression
sera plus efficace qu’elle ne l'est en dehors des territoires non
réservés et que le moment venu les dispositions sur les districts
francs fédéraux pourront servir & alléger ou diminuer les frais
de surveillance.

M. Narbel désire que la ligue pour la nature s’'intéresse &
. la répression du braconnage en offrant une prime au personnel
de surveillance, garde-chasse ou gendarme.

La commission est d’avis qu’il soit pris acte de ce voeu,
mais que, vu la situation financiére de la ligue, le moment n’est
pas encore venu de le réaliser.

Lausanne, le 11 Juillet 1910.

Le président de la commission cantonale :
E. Wilczek.

Zurich.

Vom Présidenten der Schweiz. Naturschutzkommission auf
die Wiinschbarkeit der Bekanntgabe der vom Regierungsrate des
Kantons Ziirich unterm 3. August 1909 erlassenen Verordnung
betreffend Pflanzenschutz aufmerksam gemacht, hat die Er-
ziehungsdirektion des Kantons Ziirich verfiigt, dass die Verord-
nung betreffend Pflanzenschutz vom 3. August 1909 sidmtlichen
Schulen des Kantons Ziirich in Plakatform zugestellt werde mit
der Einladung, sie an geeigneter Stelle im Schulzimmer anzu-
bringen. Gleichzeitig ist an die Lehrerschaft aller Stufen die
Einladung ergangen, die Schiiler von Zeit zu Zeit auf den Inhalt
der Verordnung aufmerksam zu machen und sie auf Schiiler-
wanderungen, Ausfliigen, Schulreisen praktisch in den Pflanzen-
schutz einzufiihren. (Siehe oben Seite 102).

Von Seiten eines Fachmannes war die Subkommission dar-
auf aufmerksam gemacht worden, dass in den Ziircher Wildern
(Uetliberg) die Eiben, die da eine Art von Refugium gefunden
hatten, des hohen Preises ihres Holzes wegen gefihrdet seien, und
die Subkommission wurde eingeladen, die Frage des Schutzes zu
prifen. Der Berichterstatter hat sich dieser Sache angenommen
und Gutachten der Herren Forstmeister Dr. Ulrich Meister und
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Oberforstmeister Riied? eingeholt. Beide stimmen darin {iiberein,
dass eine Gefahrdung durchaus nicht zu befiirchten sei, dass im
Gegenteil in der Staatswaldung ,,Hockler* bei Ziirich die Eibe
noch” sehr zahlreich vorhanden sei, an einzelnen Orten so zahl-
reich, dass sie die Verjingung der Buche erschwere und daher
,,erdiinnert'* werden miisse und dass in einzelnen Staatswaldungen,
wie z. B. in der Waldung Kiburg, eigentliche Eibenasile ge-
schaffen seien.

Die Subkommission hat daher keinen Anlass, diese Ange-
legenheit zur Zeit weiter zu verfolgen, immerhin wird sie sie im
Auge behalten.

Ziirich, 24. Juni 1910.

Im Namen der botanischen Subkommission :
Hans Schinz.

Zug.

1. Die Kommission machte im August 1909 eine Exkursion
nach Neuheim und in das Lorzental und entdeckte eine Anzahl
erratischer Blocke vom Linthgletscher, welche nachher mit In-
schriften versehen werden.

2. Im Dezember versandten wir 200 Einladungen zum Bei-
tritt zum Schweizerischen Bund fiir Naturschutz. Es meldeten sich
24 Mitglieder und zwar 8 4 20 Fr.,, 1 a 2 und 15 &4 1 Fr. Im
Verlaufe dieses Herbstes werden wir die Werbetrommel nochmals
schlagen.

3. Nachdem unser Pflanzenschutzgesetz die Beratung des
Regierungsrates gliicklich passiert hat, ist es jlingst vor dem
Forum des Kantonsrates angelangt (siehe oben Seite 96).

4. In der Junisitzung dieses Jahres beschloss die Kommission,
im Verlaufe des Sommers wieder eine oder zwei Exkursionen zu
machen.

5. Von einem Mitgliede wurde die Anregung gemacht, es
sollte zur Pflege und zur Veranschaulichung unserer schonsten
Flora im Rossberggebiete ein Alpengarten erstellt werden.

Zug, den 1. Juli 1910.

Der Prisident der Naturschutzkommission Zug :
C. Arnold.



	Berichte der Kommissionen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft für das Jahr 1909/1910
	Bericht über die Bibliothek der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft für das Jahr 1909/1910
	Bericht der Denkschriften-Kommission für das Jahr 1909/1910
	Bericht der Eulerkommission für das Jahr 1909/1910
	Bericht der Schläfli-Stiftungs-Kommission für das Jahr 1909/1910
	Bericht der Geologischen Kommission für das Jahr 1909/1910
	Bericht der Geotechnischen Kommission für das Jahr 1909/1910
	Rapport de la Commission Géodésique sur l'exercice 1909-1910
	Bericht der Erdbebenkommission für das Jahr 1909/1910
	Bericht der Hydrologischen Kommission für das Jahr 1909/1910
	Bericht der Gletscherkommission für das Jahr 1909/1910
	Bericht der Kommission für die Kryptogamenflora der Schweiz für das Jahr 1909/1910
	Bericht der Kommission für das Concilium bibliographicum für das Jahr 1909/1910
	Bericht der Kommission für das naturwissenschaftliche Reisestipendium für das Jahr 1909/1910
	Bericht der Kommission für die Erhaltung von Naturdenkmälern u. prähistorischen Stätten für das vierte Jahr ihres Bestehens 1909/1910
	Personalverzeichnis der Schweizerischen Naturschutzkommission am 31. Juli 1910
	Aargau
	Basel-Stadt und Basel-Land
	Bern
	Graubünden
	Luzern
	Neuchâtel
	Schaffhausen
	Schwyz
	Solothurn
	St. Gallen und Appenzell
	Tessin
	Thurgau
	Unterwalden
	Waadt
	Zürich
	Zug


